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ERBRECHT.

i

ERSTER TITEL.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.

ERSTES HAUPTSTÜCK*

Von der Erbscuaft und dem Erbrecht überhaupt.

2058. Erbschaft, Nachlass, Verlasscnschaft, ist der Inbegriff alles dessen, 8 2143. 
was ein Verstorbener oder rechtlich für todt Geltender, — der in dieser Be­
ziehung Erblasser heisst, — an beweglichen und unbeweglichen Gütern, so wio 
an übertragbaren Rechten und Verbindlichkeiten gehabt hat.

L. 24 D. de verhör, signif. (L, 1G). L. 50 D. de hered. petit. (V,3). L. 62 D. de rcgulis iuris 
(L, 17). L. 37 I). de acquir. vel omitl. hered. (XXIX, 2). Vgl. das Llvl. BR. Cap. 28.

2039. Der Erbschaft, als solcher, steht juristische Persönlichkeit zu, so 
dass sie Rechte erwerben und Verbindlichkeiten übernehmen kann. N

L. 22 D. de fldeiuss. (XLY1,1). L. 31 § 1 D. de hered. instit. (XXVIII, 5). L. 34 D. de acquir. 
rer- dominio (XLI, 1).

204«. Die Befugniss, in des Verstorbenen oder rechtlich für todt Gellen- 88 2144.45. 
den Rechte zu treten, heisst Erbrecht, und Erbe derjenige, dem dieses Recht zu­
steht. Der auf diese Befugniss gegründete Eintritt in die Rechtsverhältnisse des 
Erblassers wird Erbfolge genannt.

L. 24 D. de verborum signif. (L, 16). L. 62 D. de reg. iuris (L. 17).



I B. III. Erbrecht.

ZWEITES HAUPTSTUCK.

Von der Erbfolgefähigkeit.

8 2147. 2041. Wer überhaupt berechtigt ist, ein Vermögen za erwerben, ist auch
befugt zum Eintritt in eine Erbschaft oder einen Beslandtheil derselben, mithin 
sind nicht bloss physische Personen erbfolgefähig, sondern auch alle Corporatio- 
nen und Institute, denen juristische Persönlichkeit verliehen ist.

S. oben Arl. 914 und die dort citirten Gesetze, und unten Art. 2052. 53. 2319 fgg.

8 2156. 2042. Physische Personen müssen, um erbfolgefähig zu sein, beim Leben
des Erblassers wenigstens als Embryonen schon cxistirt haben.

L. 6 et 7 D. de suis et legitimis hercd. (XXXVIII, 16). L. 3 D. de bonor. possess. sec. tab. 
(XXXVII, 11). L. 7 D. de statu hoinin. (I, 5).

8 2152. 2045. Personen, welche zu schwerer Zwangsarbeit oder zur Ansiedelung
verurtheilt worden, werden von dem Tage der Bekanntmachung des betreffenden 
Urtheils an unfähig zu erben.

RGb. v. 1857 Bd. XY, 1. Criminalges. Art. 32. Nov. CXXXIV. c. 13. Livl. RR. Cap. 80.

2044. Die Erbfähigkeit muss zur Zeit des Anfalls des Erbrechts (Art. 
2045) vorhanden sein und bis zur Antretung der Erbschaft forlbestehen (a). 
Beim Anfall durch Testament oder Erbvertrag ist ausserdem erforderlich, dass 
der eingesetzte Erbe auch zur Zeit der Errichtung des Testaments oder Vertra­
ges erbfähig sei (b); eine hiernächst bis zum Anfall des Erbrechts eingetretene 
Unfähigkeit schadet nicht, wenn nur alsdann die Fähigkeit wieder vorhanden 
ist (c).

(a) L. 1 § 4 D. ad Sclum Terlullianum (XXXVIII, 7). — (b) Vergl. L. 32 I. de legatis (II, 20). — 
(c) § 4 I. de hered. qualitate (II, 19). L. 6 § 2. L. 49 § 1 D. de hereduoi institut. (XXVIII, 5).

DRITTES HAUPTSTÜCK.

Von dem Anfalle des Erbrechts

2045. Der Anfall eines Erbrechts ist dann vorhanden, wenn eine Erbschaft 
Jemandem aus einem gesetzlichen Grunde (Art. 2046) angelragen ist.

L. 151 D. de verbor. signif. (L, 16).



Tir. II. Von der gesetzlichen oder Intestaterbfolge. 5

2046. Die Gründe, auf welchen der Anfall eines Erbrechts beruhen kann, 
sind entweder der rechtsgültig erklärte Wille des Erblassers oder das Gesetz.

§ 6 I. per quas personas euique aequiritur (II, 9). Esll. R.- u. LR. B. III. Tit. C Arl. 1. 2. Curl.
Stat. § 161. Pilt. StaL B. III. Tit. I Art. 5.

2047. Der Wille des Erblassers (Art. 2046) kann entweder einseitig er­
klärt sein, — in einem Testamente oder letzten Willen im engern Sinne — oder 
mehrseitig, — in einem Erbeinsetzungsvertrage.

Yergl. ebendas. Curl. Stat. § 189. Pilt. Stat. B. III. Tit. 1 Art. 19. Gewohnheitsrecht.

2040. Das vertragsmässige Erbrecht geht dem testamentarischen, und 
letzteres dem gesetzlichen Erbrechte vor; indessen können alle drei Arten des 
Erbrechtes auch neben einander bestehen, so dass ein in Beziehung auf das Ganze 
bestimmter Theil (z. B. die Hälfte, ein Dritthcil, ein Viertel des Nachlasses u. s. 
w.) dem einen Erben aus dem letzten Willen, dem andern ein ebenso bestimmter 
Theil aus dem Vertrage und dem dritten kraft des Gesetzes gebührt.

Ebendas.

204«. Wird Jemandem weder ein ganzer Nachlass, noch ein nach seinem 
Verhäliniss zum ganzen Nachlass bestimmter Erblheil (Art. 2048), sondern nur 
eine einzelne Sache, oder mehrere Sachen, oder eine bestimmte Summe oder ein 
Recht auf den Todesfall zugedacht, so heisst das Zugedaclilc — wenn dessen 
W ei th auch den grossem Theil des Nachlasses ausmachen sollte — ein Ver- 
mächlniss oder Legat, und derjenige, dem es hinterlassen worden, ist nicht als 
Erbe, sondern nur als Vermächtnissnchmer oder Legatar zu betraehten.

8 11. de lcgatis (II, 20). L. 116 pr. D. de legalis I. (XXX). L. 7 C. de hereditär, action. (IV, 16).

ZWEITER TITEL.

VON DER GESETZLICHEN ODER INTESTATERBFOLGE.

ERSTES HAUPTSTÜCK.

Allgemeine Bestimmungen.

6 2157.

8 2157.

S82733.30S8

8 2146.

2050. Die gesetzliche oder Inlcstatcrbfolgc tritt ein, wenn gar keino |odcr 882666.2874 
I eine gültige oder gültig bleibende und wirksam werdende letzte Willcnsvcrord-



6 B. III. Erbrecht.

nung — diese sei nun ein Erbvertrag oder Testament — von dem Erblasser hin- 
terlassen worden.

Pr. I. de hereditat., quae ab inteslato deferuntur (III, I). L. 1 pr. D. de suis et legit. bered- 
(XXXVIII, 16). Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 6 Art. 1. 2. Curl. Stal. § 161. 176. Pili. Stat. B. III. 
Tit. I. Art. j. Gewohnheitsrecht.

8 2667. 2031. Ist eine solche letzte 'Willensverordnung zwar vorhanden, allein sie
bezieht sieh nur auf einen Theil des Nachlasses, oder bleibt nur für einen Theil 
desselben wirksam, so tritt für den übrigen Theil des Nachlasses die gesetzliche 
Erbfolge ein.

Königl. Schwed. Testamentsstadga v. 3 Juli 1686 § 3 a. E. Lüb. StR. B. II. Tit. 1 Art. 13. Ge­
wohnheitsrecht.

882659.2875. 2032. Kraft des Gesetzes sind zur Erbfolge berufen: 1. der überlebende
Ehegatte des Erblassers; 2. die Blutsverwandten des Verstorbenen; 3. gewisse
öffentliche Anstalten und Corporationen, und i. die Krone.

S. die Citate zu den folgenden Artikeln.

882935.2S77. 20S3. Die zur Erbfolge berechtigten Corporationen und öffentlichen An­
stalten, so wie die Krone, gelangen zu derselben, wo das Gesetz es nicht aus­
drücklich anders bestimmt hat, nur dann, wenn der Erblasser weder Blutsver­
wandte, noch einen Ehegatten hinterlassen.

s. z. B. das Statut der Univ. Dorpat, v. 1 Juni 1820 '28302) § 16. 187. Das Allerh. bestat. RRG. 
v. 27 Juni 1821 (28661), und überhaupt unten Uptst. IV.

8 2876. 20S4r. Das Erbfolgerecht des überlebenden Ehegatten wird durch das Da­
sein von Blutsverwandten nicht ausgeschlossen, sondern der überlebende Ehe­
gatte concurrirt immer mit den Erben, welche es aus dem Grunde der Verw andt­
schaft sind.

Livl. RR. Cap. 32—31. 231. Erzb. Sylvesters neue Gnade v. 6 Febr. 1137. Estl. R.- u. LR. B.
III. Tit. 16 u. 17. Curl. Stat. 182. 196. 201. Pilt. Stat. B. III. Tit. 1 Art. 18-21. Rig. StR. B.
IV. Tit. 3 § 1. Tit. 1 § 1-4. Tit. 6 § 1. Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 8. 12. 21. 29. Mit. PO. Tit. 38 
Art. 1. 2. Baust. PO. Tit. 27 Art. 3. 7. Friedriebst. PO. Tit. 26 Art. 3. 7.

882877.2935. Hat der Verstorbene gar keine erbfähigen Blutsverwandten hinler-
lasscn, oder verzichten die etwa vorhandenen auf das ihnen gesetzlich zustehendc 
Erbrecht, es sei ausdrücklich oder stillschweigend, so succedirt der überlebende 
Ehegatte in den ganzen Nachlass, mit Ausschliessung der Corporationen und öf­
fentlichen Anstalten, so wie der Krone.

Tit. Dig. (XXXVIII, 11) u. Cod. (VI, 18) unde vir et uxor.



Tit. 11. Von der gesetzlichen oder Intestaterbfolge. 7

ZWEITES HAüPTSTÜCK.
Von der Erbfolge der Ehegatten.

ERSTE ABTIIE1LUNG.
Erbfolge der Ehegatten nach Liy- und Estländisciiem Landrecht.

/. Erbfolge der Willwe.

A. Der beerbten.

2056. Eine beerbte Wittwe ist nach Estländischem Landrecht diejenige, 8 276t. 
welche während der Ehe ein oder mehrere Kinder geboren bat, wenn diese auch
vor der Auflösung der Ehe wieder gestorben sind. Desgleichen ist diejenige 
Wittwe als beerbt anzusehen, welche nach des Mannes Tode schwanger nach­
bleibt und ein lebendes Kind zur Welt bringt, wenn dasselbe auch alsbald wie­
der versterben sollte.

Estl. R.-u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 1. 4. 5.

2057. Nach Livländischem Landrecht heisst eine Wittwe beerbt, wenn sie 8 273-2. 
in der Ehe mit dem verstorbenen Ehemanne ein oder mehrere Kinder geboren,
und von diesen Kindern oder deren Nachkommen bei der Auflösung der Ehe 
durch des Mannes Tod noch welche am Leben sind, desgleichen, wenn sie ein in 
der Ehe erzeugtes Kind nach des Mannes Tode lebendig zur Welt bringt. Sind 
bei des Ehemannes Tode die mit ihr in der Ehe erzeugten Kinder nicht mehr am 
Leben, und haben sie auch keine Descendenten hinterlassen, so gilt die WitUvo 
nicht für beerbt.

Vergl. das Livl. RR. Cap. 27 u. 43. Sylvesters neue Gnade v. 0 Febr. 1437 § 6 u. 7. Konigl.
Schwed. Brief v. 20 Juni 1088. Gewohnheitsrecht.

203R. Die mit Kindern hintcrbliebene Wittwe bleibt in Livland, wie in 882734.2763. 
Estland, so lange sie will, im ungestörten Rositz des ungelheilten gcsammlen 27lJ5 
Nachlasses ihres verstorbenen Ehemannes mit ihren Kindern.

Livl. RR. Cap. 54. 231. Sylvesters neue Gnade v. 1437 § 7. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art.
4, yergl. mit Art. 5.

26S9. Zu einer Theilung des ehemännlichen Nachlasses kann dio Willwe 882734.2764 
von ihren Kindern, auch w enn diese grossjährig geworden sind, nicht gezw ungen 
werden, ausser wenn sie zu einer neuen Ehe schreiten will.

Livl. RR. Cap. 52. Vergl. die Konigl. Schwed. Vormünder-Ordnung v. 17 Marz 1009 § 8. Estl.
R.- u. LR. B. III. Tit. 17. Art. 4—0. Vergl. auch B. II. Tit. 9 Art. 4. B. III. Tit. 9 Art. 5 und die 
Estl. Landwaisengerichtsordnung v. J. 1724 Tit. Ylll. Art. 2.

2060. Sind auch aus einer früheren Ehe des Mannes Kinder vorhanden, 882735.2763. 
so behält dio Wittwe nichts desto weniger das liecht, während ihres Willwcn-
standes mit den leiblichen und den Stiefkindern im ungelheilten Nachlasse des 
Mannes zu bleiben.

Vergl. ebendas, u. Estl. R.- u. LU. B. III. Tit. 17 Art. 8. Gewohnheitsrecht.

2061. Während des Witlwcnstandes gebührt der beerbten Willwe nicht 8 2763. 
nur die Verwaltung, sondern auch der Niessbrauch des ehemännlichen Nachlas­
ses, ohne dass sic verpflichtet ist, darüber irgend Rechnung abzulegcn, weder
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während der Minderjährigkeit der Kinder dem Landwaisengericht, noch auch 
ihren grossjährig gewordenen Kindern selbst.

S. ausser den zum Art. 2038 angeführten Gesetzen: Konigl. Schwed Vormünder-Ordnung v. 
1669 § 3, vergl. mit Cap. 20 von Ehesachen LL. Livl. Regierungspalent v. 21 Febr. 1790. Vgl. 
auch Estl. R. u. LR. B. 11. Tit. 9 Art. 4. B. III. Tit. 17 Art. 5. Uraltes Gewohnheitsrecht. S. auch 
noch oben Art. 123—27.

§ 2769. 2062. Die zum Nachlasse des Ehemannes gehörigen Immobilien darf die
Wiltwc ohne Einwilligung ihrer Kinder nicht veräussern, namentlich auch nicht 
verpfänden oder mit Hypotheken beschweren, und zwar nicht einmal den An- 
theil, welcher ihr bei einer Theilung zulallen könnte.

Livl. RR. Cap. 36. 62. 231. Sylvesters neue Gnade v. 113" § 7. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 
Art. 3. Befehl des Estl. Gerichtshofes vom 26 April, Regierungspuhlicat v. 3 Juni 1792 § 8. 
Estl. Creditreglement v. J. 1816 § 100. Uraltes Gewohnheitsrecht.

88 2736. 39. 2065. So lange die Wiltwe im Besitze des Nachlasses ist, haftet sie für
die Schulden desselben, zahlt diese und die Zinsen für dieselben, sorgt für die 
Erziehung der Kinder, und bestreitet die Kosten ihres Lebensunterhaltes, nach 
Maassgabe ihres Standes und Vermögens.

Livl. RR. Cap. 51. 36 231. Konigl. Schwed. Yorm.-Ordn. v. 1669 §§ 16.19-21.39. Konigl. 
Schwed. Testamenlsstadga v. 3 Juli 1686 § 2. Estl. R.-u. LR. B. II. Tit. 9 Art. 4. B. III. Tit. 9 
Art. 5. L. 3 § 6-8 L>. de agnosc. et alendis liheris (XXV, 3).

2064. Leber die zum Nachlass gehörigen ausstchendcn Schuldforderungen 
darf sic — so w eit dies nicht zur Tilgung der Nachlassschulden (Art. 2062) er­
forderlich — in Livland nur bis zu dem Betrage verfügen, welcher ihr bei einer 
etwaigen Theilung mit den Kindern zufallen würde, in Estland gar nicht. Leber 
das bewegliche Gut hat sie unbeschränkte Verfügungsfreiheit.

Ebendaselbsl.

2063. Den Kindern stehen, so lange die Mutter nicht wieder heirathet, 
gar keine reellen Hechte an dem väterlichen Nachlasse zu: sic dürfen nicht die 
Herausgabe desselben fordern, und jede Verpfändung des Nachlasses durch sie 
ist ungültig.

Vgl. Livl. RR. Cap. 52. Konigl. Schwed. YO. v. 1669 § 8. Estl. R.- u. LR. B. IV. Tit. 6 Art. 5. 
Gewohnheitsrecht.

2066. Die Kinder haben daher während des Wiltwenslandes der Mutter 
nur ein ideelles Hecht, eine Anwartschaft auf das väterliche Vermögen, welches 
Hecht erst in dem Augenblick realisirt wird, wo die Mutier mit ihnen theilt oder 
mit Tode abgeht.

Ebendas, und unten Art. 2069 fgg.

§ 2763. 206". Die vorstehend vcrzcichneten Rechte der beerbten WitUve verblei­
ben ihr ungekränkt, auch wenn sämmtliche Kinder, mit denen sie nach des Man­
nes Tode nachgeblicben, vor ihr und vor bewerkstelligter Theilung mit Tode ab­
gehen, sie mögen Descendenten hinlcrlassen oder nicht. Weder die etwaigen 
Desccndentcn der Kinder, noch — in Ermangelung solcher — diejenigen Ver­
wandten ihres verstorbenen Ehemannes, auf welche in solchem Falle die Anwart­
schaft auf dessen Nachlass übergeht, dürfen sie zu einer Theilung zw ingen. In 
Estland gilt das Vorstehende auch dann, wenn die Kinder bereits vor Auflösung 
der Ehe mit Tode abgegangen waren (Art. 2056).

Livl. RR. Cap. 27 u. 54. Estl. R.- u. LR. B. 111. Tit. 9 Art. 5. Tit. 17 Art. 5.
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2060. Auch in dem Falle, dass die Wittwe vor Ablauf eines Jahres nach 88 2737t 2-7 OQ Art
ihres Ehemannes Tode zur Theilung gezwungen ist, gebühren ihr die gesamm- '
ten Früchte, welche der Nachlass des Ehemannes im ersten Jahre nach dessen 
Tode abwirft; sie muss jedoch davon die Zinsen der Nachlassschulden, so wie die <• 
öffentlichen Abgaben berichtigen, desgleichen die Kosten der Erziehung und des 
Unterhalts der Kinder tragen.

Sylvesters neue Gnade v. J. 1457 § 7. Vgl. das Estl. R.- u. LR. B. I. Tit. 10 Art. 5. Gewohn­
heitsrecht.

2069. Will eine adelige Wittwe freiwillig mit den Kindern theilen, oder $§2737.2764 
muss sie es thun, weil sie zu einer neuen Ehe schreitet, so erhält sie, — nach- —66- 
dem sie zuvor ihr Sondergut, ihr Eingebrachtes, so wie Alles, was ihr während
der Ehe durch Erbrecht oder auf andere Weise besonders zugeflossen, vorabge­
nommen (a),—von des Ehemannes Nachlass auf ihren Antheil: 1. die gesammto 
fahrende Habe (b), 2. einen Kindestlieil aus den Immobilien (c), 3. einen Kin- 
destheil von den ausstehenden Schuldforderungen (d).

(a) L. un. C. de rei uxoriae actione (V, 13). Vergl. auch Sylvesters neue Gnade v. 1457 § 7.
Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 9 Art. 5. Gewohnheitsrecht. S. überhaupt oben Art. 163 fgg. —
(b) S. Art. 2071—73. — (c) S. Art. 2074—7X. — (d) S. Art. 2079 und überhaupt Sylvesters neue 
Gnade v. 1457 8 7. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 6. 7.

2070. War der Verstorbene nicht adeligen Standes, so erhält die Wittwe 8 2780. 
bei der Theilung mit den Kindern von dem gesammten ehemännlichem Nachlass
nur einen Kindestheil, nach Maassgabe dessen sie auch an der Zahlung der 
Schulden Theil nehmen muss, Ihr Eingebrachtes folgt ihr ausserdem.

Gewohnheitsrecht.

2071. Zu der der adeligen Wittwe gebührenden fahrenden Habe gehören 85 2737.66. 
alle im chemännlichen Nachlass vorräthigen Mobilien, namentlich auch alle Klein­
odien, das Hausgcräth, alles baare Geld, das auf den Gütern und im Ilofc vor- 
räthige, in Estland auch das bereits aus den Gütern abgeführte, noch unverkaufte 
Getreide.

Livl. RR. Cap. 56. 231. Sylvesters neue Gnade v. 1457 § 7. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 7.

2072. Auch die Gutsinventarien werden, als zur fahrenden Habe gehörig, 8 2738.
der adeligen Wittwe entweder in Natur, oder, nach ihrem abgeschätzten Wcrlho,
in Gelde verabfolgt.

Vergl. ebendas. Gewohnheitsrecht.

2075. Die der adeligen Wittwe dergestalt zugcfallene fahrende Habo wird 852740.2768. 
ihr volles Eigenthum, worüber sie, namentlich auch auf den Todesfall, frei ver­
fügen darf.

Ebendaselbst.

2074. Ihren Antheil an Landgütern kann die adeligo Wittwe in Estland, jo 8 2768. 
nach ihrer Wahl, in Natur oder dessen Betrag in Golde fordern; im erstem Falle
erhält sie daran nur den lebenslänglichen Niessbrauch, so dass nach ihrem Tode 
das Gut wiedor an die Kinder zurückfällt. Hat sie aber Geld dafür erhalten, so 
darf sie über dieses nach Willkür verfügen.

Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 6.

2075. In Livland gebührt der adeligen Wittwe an dem Kindestheil, wcl- s 2740. 
ches sie aus den Landgütern erhält, in jedem Falle nur der lebenslängliche Niess-

PRIVATRECUT. III. 2
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brauch, und fallt das Gut oder das statt dessen empfangene Capital nach ihrem 
Tode w ieder an die Kinder.

Livl. RR. Cap. 56. 62.431. Sylvesters neue Gnade v. 1457 § 7.

88 2786.66. 2076« Wenn die Kinder, mit welchen die adelige Wittwe theilt, bloss
Söhne oder bloss Töchter sind, so geht sie — in Livland, wie in Estland — mit 
ihnen in Betreff der Landgüter zu gleichen Theilen; sind aber sowohl Söhne, als 
auch Töchter vorhanden, so bekommt sie einen doppelten oder Sohneslheil.

Uraltes Gewohnheitsrecht.

2077. In den übrigen Immobilien, ausser den Landgütern, namentlich 
städtischen Grundstücken und Häusern, desgleichen in solchen Landgütern, an 
welchen der Erblasser nur Pfandbesitz- und kein Eigenthumsrecht hatte, sog. 
Plandgülern. theilt sich die adelige Wittwe nach Eslländischem Landrecht in je­
dem Falle mit den Kindern, Söhnen und Töchtern, zu gleichen Kopflheilen, und 
zwar mit dem Rechte, mit welchem der Erblasser das Immobil besessen.

Desgleichen.

Ygl. 8 2737. 2078. Nach Livländischem Landrecht entscheidet in Betreff des Antheils,
den die adelige Wittwe an den übrigen Immobilien, ausser den Landgütern, 
zu erhallen hat, das Gesetz, unter welchem das Immobil belegen ist,.mithin in 
Betreff der städtischen Inmmobilien das locale StadtrechtT Von in Livland auf 
dem Lande belegenen Häusern und Grundstücken, welche nicht Landgüter sind, 
desgleichen von Pfandgütern, erhält die mit den Kindern, Söhnen und Töchtern, 
theilende Wittwe in jedem Falle einen Kopftheil, mit dem Rechte, mit welchem 
das Immobil vom Verstorbenen besessen wurde.

Königl. Scbwed. Testaments-Stadga v. 3 Juli 1686 § 1. Kot. q pag. 15. /Kot. e pag 95. Not. a
pag. 11G LL. Yergl. auch die Kouigl. Schwed. Resolution v. 31 Octbr. 1602 § 6. 7.

SS 2740. 68. 2079« Von den zum Nachlass gehörigen ausstehenden Schuldforderungen,
oder sog. verbrieften Geldern, diese mögen nun in Privatschuldverschrcibungen 
oder in Staats-oder Creditcasscn-Papieren bestehen, gebührt der adeligen Wittw’e, 
bei der Theilung mit den Kindern, ein Kopftheil, über welchen sic frei verfügen 
kann, und den sie auf ihre Erben überträgt.

Sylvesters neue Gnade v. J. 1457 §7. Estl. R.-u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 7 a. E., vergl. mit
B’ III. Tit. 9 Art. 5.

2080. Muss die Wiltwe mit den Kindern theilen, weil sie zu einer neuen 
Ehe schreitet, so dürfen in Estland nur die grossjährigen Kinder eine gänzliche 
Theilung, namentlich der Immobilien, und Auskehrung ihres Antheils verlangen. 
Dagegen ist eine völlige Abtheilung der minderjährigen Kinder nicht durchaus 
erforderlich, vielmehr genügt es, wenn sie in Betreff ihres Erbthcils eine Aus­
sage erhalten, d. h. ihr Erbtheil mit waisengerichtlicher Genehmigung quantitativ 
in Gehle bestimmt und gehörig sichergeslellt wird. Während der Minderjährig­
keit der Kinder genicsst alsdann die Mutter die Früchte des gesammten Quan­
tums, gegen die Verpflichtung, die Kinder zu alimenliren und zu erziehen; so­
bald jedoch eines der Kinder grossjährig wird, ist es befugt, die Auskehrung 
seines Antheils am ausgesagten Quantum zu fordern.

Gewohnheitsrecht. Vergl. die Estl. LWGO- v. 1724 Tit. VIII. Art. 2. Provinciairecht v. • 184J5
Th. I. Art. 897 s* 6 u. oben Art. 428.

2081. Ist eines der Kinder, oder sind mehrere derselben vor der Theilung
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gestorben, so wird, sowohl bei der Bestimmung des Kindeslbeils an liegenden 
Gründen und verbrieften Geldern, als auch sonst, nur auf die Zahl der zur Zeit der 
Abtheilung noch lebenden Kinder Rücksicht genommen. Die vor der Theilung 
ohne Hinterlassung von Leibeserben gestorbenen Kinder kommen dabei gar nicht 
weiter in Betracht (a). Haben aber die verstorbenen Kinder Leibeserben hinter­
lassen, so treten diese in des Vaters oder der Mutter Stelle (b).

(a) Livl. RR. Cap. IG. Entscheidung König Sigismunds II!. von Polen v. 20 Juni 1615. Estl. R.-
u. LR. B. III. Til. 9 Art. 5. Uraltes Gewohnheitsrecht. — (b) Livl. RR. Cap. 11. Estl. R.- u. LR.
B. III. Til. 8 Art. 9-12. Nov. 118 c. 1.

NJ

2082. Sind alle Kinder vor der Mutter gestorben, so erhält sie nach Liv- 
ländischem Landrecht, wenn es zur Theilung kommt, ausser der fahrenden Habe 
(Art. 2071—73), von den Immobilien und verbrieften Geldern die Hälfte, mit 
den oben (Art. 2075, 78 und 79) ihr daran zugecigneten Rechten; die andere 
Hälfte von beiden vererbt an ihres verstorbenen Ehemannes nächste Blutsver­
wandte, an welche, nach der Wittwe Tode, auch das ihr in der Theilung zum 
lebenslänglichen Niessbrauch zugefallene Landgut oder dessen Werth (Art. 2074 
und 75) verfällt.

Livl. RR. Cap. 27. Entscheidung König Sigismunds III. von Polen v. 20 Juni 1015.

2085. Nach Estländischem Landrecht erhält die Wittwe eines Edelmannes, i 
wenn die Kinder zur Zeit der Theilung nicht mehr am Leben sind, auch keine 
Descendenten hinterlassen haben, sie mögen übrigens vor oder nach dem Vater 
gestorben sein, bei der Theilung, ausser der fahrenden Habe, die Hälfte der ver­
brieften Gelder und von den Immobilien gleichfalls die Hälfte, letztere jedoch 
nicht in Natur, sondern in Gelde. Wird ihr aber zur Sicherheit dieses Erblheils 
der Besitz und Niessbrauch von Immobilien eingewiesen, so muss sie letztere, 
bei baarer Erlegung des Erblheils, des Mannes Erben restiluiren. Ueber diesen 
ihren Antheil hat sie freie Verfügung. Die andere Hälfte an Immobilien und ver­
brieften Geldern fällt an des Mannes nächste Blutsverwandte.

Estl. R- u. LR. B. III. Tit. 9 Art. 5. Tit. 17 Art. 4.

2084t. War der verstorbene Ehemann nicht von Adel, so bekommt die 
Wittwe in diesem Falle (Art. 2081—83) die Hälfte des ehemännlichen Nachlas­
ses, und muss mit derselben nach Vcrhältniss für die Schulden haften.

Gewohnheitsrecht.

2085. Eine Widerlage, auch wenn solche ihr ausdrücklich vom Ehemanno 
bestellt sein sollte, erhält die beerbte adelige Wittwe nicht, indem die Wider­
lage durch die Geburt eines Kindes erlischt.

Livl. RR. Cap. 27 u. 5i. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 4.

2086. Für die Nachlassschulden haftet die beerbte adelige Wittwe nach 
der Theilung nur nach Maassgabe des ihr zugefallcnen Erbtheils an Immobilien 
und verbrieften Geldern; nur wenn diese zur Zahlung der Schulden nicht hinrei­
chen, kann zu deren Deckung auch die fahrende Habe in Anspruch genommen 
werden.

Livl. RR. Cap. CG. Sylvesters neue Gnade v. 1457 § 7. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 9 Art. B.

2087. Wenn die beorbte adelige Wittwo verstirbt, ohne sich mit ihren

2767. 68.

8 2780.

8 2762.

88 2737. 69.

82771.
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8 2770.

.83 X

8S 2741.43. 
44. 73.

»82741.75.

88 2743.74.

/ II .r

Kindern in den Nachlass ihres Ehemannes getheilt zu haben, so fällt ihr MeeHer 
Kindestheil an Immobilien und verbrieften Geldern nur auf diese ihre Kinder, 
und haben ihre anderweiten Blutsverwandten, namentlich etwaige Kinder aus 
früherer Ehe, keinen Anspruch darauf.

Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 5.

2008. Stirbt eine adelige Wittwe, welche alle ihre Kinder aus der Ehe mit 
ihrom verstorbenen Ehemanne verloren hat, ohne sich getheilt zu haben, so fällt 
nach Estländischem Landrecht ihr eigenes Vermögen, so wie alle fahrende Habe 
aus des Mannes Vermögen ganz, von seinen Immobilien aber, so wie von den zur 
Zeit seines Todes ausstehend gewesenen Schuldforderungen die eine Hälfte ihren 
nächsten Blutsverwandten, die andere Ilälfle dagegen den nächsten Verwandten 
ihres Ehemannes zu. Ihren Anlhcil an den Immobilien erhalten die Verwandten 
der Wittwe in Gelde.

Gewohnheitsrecht. Vergl. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 9 Art. 5.

f ' | . • ;;

ß. Erbfolge der unbeerbten Wittwe.

2089. Unbeerbt heisst in Livland die Wittwe, welche beim Tode des 
Ehemannes ohne Kinder, auch nicht schwanger, nachgeblieben ist, wenn sie 
während der Ehe auch noch so viele Kinder geboren haben sollte, dio aber vor 
Aullösung der Ehe verstorben sind, ohne Descendenten zu hiuterlassen. Tn Est­
land ist dagegen eine Wittwe nur dann als unbeerbt anzusehen, wenn sie über­
haupt kein lebendes Kind zur Welt gebracht hat.

Livl. RR. Cap. 27. 53. 51. Sylvesters neue Gnade v. J. 1157 8 6. Königl. Schwed. Brief, v. 2<J 
Juni 1683. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17. Art. 1.4.

: ' - ■ - 7

2090. Die unbeerbte Wittwe bleibt im Besitze des gesammten Nachlasses 
ihres Ehemannes, namentlich auch der Immobilien, während eines Jahres und 
sechs Wochen, und bezieht sämmtliche Einkünfte und Früchte desselben im 
Laufe dieses Zeitraums. Dagegen muss sie während dieser Zeit die Nachlass­
schulden verzinsen mid dio auf den Gütern lastenden öffentlichen Abgaben ent­
richten.

Livl. RR. Cap. 53. Sylvesters neue Gnade § 6. Konigl. Schwed. Brief v. 26 Juni 1688. Estl. R.- 
u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 1. Gewohnheitsrecht.

2091. Nach Ablauf von Jahr und Tag hört die Nutzung der Wittwe am 
Gesammtnachlass auf, und sie ist verpflichtet, denselben den Erben ihres verstor­
benen Mannes auszuliefern, jedoch hat sie, bis zu ihrer Befriedigung wegen der 
ihr daraus gebührenden Vortheile (Art. 2092), das Zurückbehaltungsrecht daran.

Sylvesters neue Gnade § C. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 1. 
f r : « 9 ^ .

2092. Die unbeerbte Wittwe erhält, nachdem sie ihr Eingebrachtes, das 
von ihr während der Ehe besonders Erworbene,7 so wie ihrSondergul überhaupt, 
vorabgenommen (a), — aus dem Nachlasse ihres Ehemannes: 1. die Widerlage 
(b); 2. die gesammte fahrende Dabo (c); 3. in Estland dio Hälfte aller ausste­
henden Schuldforderungen (d).

(a) L. un. C. de rei uxoriae actione (V, 13). Vergl. das Livl. RR. Cap. 53. Sylvesters neue 
Gnade § 6. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 1. 2. S überhaupt oben Art. 165 fgg. — (b) Art. 
2091-96. - (e) Art. 2097. - (d Art. 2098.»’TÜS
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2095. Wenn der Ehemann nicht adeligen Standes gewesen, so erhält in 8 2780. 
Estland die Wittwe bei der Theilung mit dessen Ascendenten oder Seitenver­
wandten die Hälfte des gesammten ehemännlichen Nachlasses, sind dagegen 
Kinder aus einer früheren Ehe des Mannes vorhanden, nur Kindesthcil, und ist 
verpflichtet, nach Maassgabe dieses ihres Antheites zur Zahlung der Nachlass­
schulden beizutragen.

Gewohnheitsrecht.

. Hatte die adelige Wittwe eine Mitgabe (Art. 121 und 122) in dio 85 220.221. 
Ehe gebracht, so gebührt ihr nach Estländischem Landrecht der doppelte Betrag 2774* 
der Mitgabe als Widerlage, in welchem Falle aber die Mitgabe selbst nicht noch 
besonders zu erstatten ist.

Estl. R.- u. LR. B. II. Tit 4 Art. 3. B. III. Tit. 17 Art. 1. Gewohnheitsrecht.

2095. Nach Livländischem Landrecht hat dio adelige Wittwe nur dann 8 2743. 
Anspruch auf eine Widerlage, wenn ihr eine solche vom Ehemanno ausdrücklich 
bestellt worden ist.

Livl. RR. Cap. 33. Wolraar’scher Rilterschaftsrecess v. Donnerstag nach Laetare (d. 8 März)
1543.

209(5. Erhält die adelige Wittwe die Widerlage in Gelde ausgezahlt; so 88 222—26. 
kann sie darüber nach Gutdünken disponiren. Ist ihr aber ein Gut dafür in Pfand- 8
besitz gegeben, so darf sie nur über so viel davon nach freier Willkür verfügen, 
als ihre Mitgabe beträgt; an dem übrigen Betrage hat sie nur lebenslänglichen 
Niessbrauch, so dass derselbe nach ihrem Tode wieder an ihres vestorbenen 
Ehemannes Erben fällt. Durch eine zweite Ehe geht dio Wittwe der Widerlago 
nicht verlustig.

Livl. RR. Cap. 53, vergl. mit Cap. 18. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 1. 3.

2097. Die fahrende Habe erhält dio unbeerbte adelige Wittwe in demsel- 88 2743. 74. 
ben Umfange und mit denselben Rechten, wie die beerbte (Art. 2071—73).

Sylvesters neue Gnade §6. Estl. R.- u. LR- B. III. Tit. 17 Art. 7.

2098. Die nälfto der ausstehenden Schuldforderungcn oder verbrieften 8 2774. 
Gelder erwirbt die unbeerbte adelige Wittwe in Estland zu freier Verfügung.

Vergl. Estl. R- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 7, verbunden mit B. III. Tit. 9 Art. 5. Gewohnheits­
recht.

2099. Diese aus dem Nachlasse des Ehemannes ihr gebührenden Vorthcilc S8 27 ü 60. 
(Art. 2092, 94—98) hat dio unbeerbte adelige Wittwe ungeschmälert zu gemes­
sen, und haftet damit für die Nachlassschulden nur dann, wenn der übrige Nach- \ 
lass, aus welchem diese Schulden, gleichwie dio Beerdigungskosten, zu bestrei­
ten sind, dazu nicht hinreicht.

Estl. R.-u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 1. Gewohnheitsrecht.

2100. Nach Livländischem Landrecht ist der Ehemann nicht befugt, diese 
Vortheilo der adeligen Wittwe durch Vermächtnisse zu schmälern.

Gewohnheitsrecht.
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II. Erbfolge des Wittwers.

A. Des beerbten Wittwers in Livland.

88 2716. 47. 2101. Der Wittwer, welchem seine verstorbene Ehefrau ein oder mehrere
Kinder nachgelassen, erbt die gesammte von ihr hinterlassene fahrende Habe, 
namentlich auch das baare Geld, mit vollem Eigenthumsrecht.

Gewohnheitsrecht-

88 2746.*7. 2102. An den von der Ehefrau binterlassenen Immobilien und verbrieften
Geldern hat der Wittwer den Ni essbrauch, jedoch nur bis zur Grossjährigkeit 
seiner Kinder. Sobald diese bei jedem einzelnen Kinde eintritt, muss er demsel­
ben dessen Antheil auskehren, ohne selbst daran zu parlicipiren.

L. 1 u. 3 C. de bonis maternis (VI, GO). N. D. v. 22 Decbr- 1785 (16300). Gewohnheitsrecht.

Vgl. 8 2746. 2105. Schreitet der Wittwer, bevor die Kinder grossjährig geworden, zu
einer folgenden Ehe, so behält er gleichwohl den Niessbrauch der Immobilien 
und verbrieften Gelder, muss letztere jedoch sicherstellen, und, nach wie vor, 
für die Erziehung und Alimentation der Kinder sorgen.

Königl. Srhwed. Yorm.-Ordn. v. 17 Marz 1GG9 § 5. Evangel.-Luther. Kirchengesetz v. 28 Dec 
1832 (5870) § 81. Gewohnheitsrecht. S. auch oben Art. 123.

2104. Aus den Immobilien und verbrieften Geldern müssen auch die et­
waigen Nachlassschulden berichtigt werden, und erst, wenn jene nicht zureicheD, 
aus der dem Wittwer zufallenden fahrenden Habe.

Gewohnheitsrecht.

B. Erbfolge des unbeerbten Wittwers in Livland.

8 2748. 2105. ninterliess die Ehefrau bei ihrem Ableben dem Manne keine Kin­
der, so erhält er als Eigenthum aus ihrem Nachlass die gesammte fahrende 
nabe, desgleichen die Mitgabe, sofern diese in baarem Gelde bestand.

Vgl. Livl. RR Cap. 57 u. 232. Gewohnheitsrecht.

88 2748. 49. 21G6* Gehören zum Nachlass auch verbriefte Gelder und Immobilien, so
muss er diese den nächsten Blutsverwandten der Ehefrau ausliefern, die Landgü­
ter jedoch erst nach Jahr und Tag, während welcher Zeit er den Niessbrauch 
derselben bezieht.

Gewohnheitsrecht, gegründet anr das Livl. RR. Cap. 232.

2107. Schulden der Ehefrau, so weit er für diese nicht mit seinem eigenen 
Vermögen haften muss (Art. 159), braucht der unbeerbte Wittwer von seinem 
Antheilc aus ihrem Nachlasse nur zu bezahlen, falls ihr übriger Nachlass dazu 
nicht hinreicht.

Gewohnheitsrecht.
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C. Erbfolge des beerbten Wittwers in Estland.

2108. Der mit einem oder mehreren Kindern hinterbliebene Wittwer hat 
das Recht, während seines Witlwenslandes im lebenslänglichen Besitz und Niess- 
brauch des Nachlasses seiner verstorbenen Ehefrau zu bleiben, so dass auch dio 
grossjährigen Kinder ihn zu einer Theilung nicht zwingen dürfen.

Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 11 Arl. 1, vergl. mit B. III. Til- 9 Art. 5.

2109. Zu einer Veräusserung der zum Nachlass gehörigen Immobilien ist 
der Wittwer nur mit Genehmigung der Kinder befugt.

Befehl des Estl. Gerichtshofes v. 2G April 1792 § 8.

2110. Schreitet der Wittwer zu einer neuen Ehe, so muss er sich mit den 
Kindern in den Nachlass seiner verstorbenen Ehefrau theilen. In diesem Falle, 
so wie wenn er aus andern Gründen freiwillig eine Theilung vomiramt, erhält er 
die fahrende Habe und die in baarem Gelde bestehende Milgabe, von dem unbe­
weglichen Nachlasse aber und von den ausstehenden Schuldforderungen Kindes- 
theil.

Ebendas., vergl. mit der Estl. Landwaisengerichtsordnung v. J. 1721 Tit. 8 § 2. Gewohnheits­
recht. S. oben Art. 423.

2111. Eine solche Theilung (Art. 2110) braucht nicht immer eine reello 
zu sein, sondern es genügt auch hier, wie bei der beerbten Witt wo (Art. 2080), 
eine blosse Aussage.

Vgl. ebendas, und dieses Provinciairecht Th. I. Art. 897 » 6.

2112. Sterben dem Wittwer, nach dem Tode der Ehefrau, alle mit ihr er­
zeugten Kinder ohne Erben, so bleibt er dennoch, wofern er will, im lebens­
länglichen Besitze und Niessbrauch der Güter, wie des gesammten Nachlasses 
seiner verstorbenen Ehefrau, und fallen diese erst nach seinem Ableben an deren 
nächste Blutsverwandte zurück, nachdem letzero den halben Werth seinen näch­
sten Verwandten haar ausgekehrt. Will aber der Wittwer mit den Erben thei- 
len, oder muss er es thun, weil er zu einer neuen Ehe zu schreiten beabsichtigt, 
so erhält er auf seinen Anthcil dio ganze fahrende Habe, die in baarem Gcldo 
bestellte Mitgabe, den halben Werth der Immobilien und den halben Betrag der
ausstehenden Schuldforderungen.

Estl. R - u. LR. B. III. Tit. 11 Art. 1, vergl. mit B. III. Tit. 9 Art. 5.

2115. Nach Maassgabe seines Antheils an den Immobilien und ausstehon- 
den Schuldforderungen hat der Ehemann auch zur Bestreitung der Schulden sei­
ner verstorbenen Ehefrau beizutragen.

Vergl. ebendas.

D. Erbfolge des unbeerbton Wittwers in Estland.

2114. Verstirbt einem Ehemann scino Ehefrau, mit welcher er keine Kin­
der gezeugt, oder waren die in der Eho gezeugten Kinder schon vor der Mutter

82776.

8 2777.

8 2778.

8 2779.
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8 2772.

• 2742

8 2760.
(/

gestorben, so bleibt er Jahr und Tag im Besitz und Niessbrauch des ganzen 
Nachlasses. Nach Ablauf dieser Zeit behält er die fahrende Habe und die Hälfte 
der ausstehenden Schuldforderungen; die andere Hälfte der verbrieften Gelder, 
so wie sämmtlichc Immobilien, muss er den nächsten Verwandten der verstorbe­
nen Ehefrau auskehren.

Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 16 Art. 1, vergl. mit B. III. Tit. 9 Art. 5. Gewohnheitsrecht.

2115. Zur Zahlung der Schulden seiner Ehefrau, sofern diese nicht na­
mentlich auf den Immobilien haften und auf dieselben ingrossirt, daher nur aus 
ihnen zu berichtigen sind, hat der unbeerbte Willwer nach Vcrhältniss seines 
Antheils an den verbrieften Geldern beizutragen.

Ebendas. Yergl. auch Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 1.

III. Schliessliche Bestimmungen.

2116. Auf die gegenseitigen Erbfolgerecbte der Ehegatten übt der Umstand, 
dass einer derselben oder beide schon früher verheirathet gewesen, keinen Ein­
fluss; vielmehr hat die letzte Ehefrau, je nachdem sie beerbt oder unbeerbt nach­
bleibt, gleiches Recht mit der ersten, und dasselbe gilt von dem binterbliebenen 
Witlwcr.

Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 17 Art. 8. Vergl. das Livl. RR. Cap. 63 u. oben Art. 2060.

2117. Nach Livländischem Landrecht darf im Laufe von dreissig Tagen, 
von des Ehemannes Tode an gerechnet, die Wittwe von Niemand, weder von 
ihren Miterben, noch von den Gläubigern ihres Ehemannes, mit Ansprüchen an 
die Erbschaft belästigt werden. So lango werden daher auch alle den Nachlass 
betreffenden Processe sislirt. Den Erben ist es jedoch unverwehrt, auch während 
dieser Zeit Sicherheitsmaassregeln zur Erhaltung und Aufbewahrung des Nach­
lasses zu treffen.

Livl. RR. Cap. 20. 27. 198.199.

2118. Nach Estländischem Landrecht ist die Wittwe, falls nicht über des 
Ehemannes Vermögen bereits ein Concurs der Gläubiger ausgobrochen ist, be­
rechtigt, ein Jahr und sechs Wochen, von seinem Todestage an gerechnet, unge­
stört in seinem Nachlass zu bleiben. Vor Ablauf dieser Zeit darf sie nicht ge­
zwungen werden, des Mannes Schulden zu bezahlen, oder auf seinen Nachlass be­
zügliche Processe zu führen, und vererbt dieses Recht, wenn sie vor Ablauf jener 
Frist stirbt, auf ihre Erben.

Estl. R.- o. LR. B. I. Tit. 10 Art. 5.
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ZWEITE ABTHEILUNG.

Erbfolge der Ehegatten nach Cdrländischem Lani>- und Stadtrecht.

1. Erbfolge der Wiltwe.

A. Der beerbten.

2110« Die mit Kindern hinterbliebene Wittwe hat den Genuss der gc- 
sammten Einkünfte von dem Vermögen des verstorbenen Ehemannes im Laufe 
eines Jahres, jedoch nicht mehr, als eine volle Erndte von den Gütern, und die 
Jahreszinsen von den Capitalien.

Curl. Stat. § 195. Yergl. auch die Mit. PO. Tit. 38 Art. 2.

2120. Während dieser Zeit (Art. 2119) muss die Witlwe die Kinder ali- 
mentircn und die fälligen Jahreszinsen den Erbschaftsgläubigern bezahlen.

Commissorial. Decis. v. J. 1717 ad desid. Art. 26.

2121. Sind beim Ablauf des Wittwenjahres (Art. 2119) die Kinder noch 
minderjährig, so bleibt die Wittwe in der Verwaltung und dem Genüsse des ehe- 
männlichen Nachlasses, ohne zur Rechcnschaftsablcgung verpflichtet zu sein, so 
lange sie nicht zu einer neuen Ehe schreitet.

Curl. Stat. §201.

2122. Aus den Nachlasseinkünften ist die Wittwe während dieser Verwal­
tung verpflichtet, die Kinder zu unterhalten und zu erziehen, so wie die Zinsen 
der Nachlassschulden zu berichtigen. .

Commissorial. Decis. v. J. 1717 ad desid. Art. 26.

2125. Lässt sich die Wittwe Detcriorationcn der Nachlassgüler zu Schul­
den kommen, so ist sie zum Schadensersatz verpflichtet, die Verwaltung wird 
ihr entzogen und einer Curatel übertragen, ihres Niessbrauchs geht sie dadurch 
nicht verlustig.

Curl. Stat. § 200.

2124. Sobald die Wittwe zu einer neuen Ehe schreitet, muss sie über ihre 
' Verwaltung Rechnung ablegen und das väterliche Vermögen mit den Kindern 

erster Eho theilen. Eine solche Theilung muss, nach Ablauf des Wittwen­
jahres (Art. 2119), auch dann vorgenommen werden, wenn die Kinder grossjäh­
rig sind, oder es mit der Zeit werden und die Theilung verlangen. Will die 
Wittwe, auch ohne diese Gründe, freiwillig theilen, so ist es ihr unverwehrt.

Curl. Stat. § 201. Yergl. auch Mit. PO. Tit. 38 Art.2. Bauske’sche PO. Tit. 27 Art. 4. Friedrichst.
PO. Tit. 26 Art. 4.

Anmerkung, lieber die in den Städten an Stelle der Theilung tretende Einkindschaft s. un­
ten Tit. IV. llptst. 3 Abthl. 3.

2fl'25. Abgesehen davon, was der Wiltwo vermöge der Ehepacten oder 
eines Testaments ihres Ehemannes gebührt, kommt es bei der Theilung des 
Nachlasses eines Indigenatsadeligen (Art. 2131) zunächst darauf an, ob die Wittwe 
Vermögen in die Ehe gebracht hat odor nicht.

Curl. stat. § 189-193.

§ 2798. 3.

§ 2796.

8 2797.

S 2798.

Phivatrecht. 111. 3
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8 2798.

S 2798.

Vgl. 8 2799.

8 2798, 2.

8 2800.

8 2801.

2128. Ratte die Wittwe Vermögen in die Ehe gebracht, so hat sie — nach 
Vorwegnahme ihres Sondergutes—unbedingt die Wahl, ob sie ihr Eingebrachtes 
zurückverlangen, oder die doppelten Zinsen desselben als Leibgeding beziehen, 
oder einen Tochterthcil nehmen will.

Das. § 190 u. 193. Yergl. auch das. § 201.
Anmerkung. Die näheren Bestimmungen über die Zurückerstattung des Eingebrachten s. 

oben Art. 165 fgg. 171. 172.

2127 • natte die Wittwo kein Vermögen in die Ehe gebracht, so erhält sie 
Tochlerlheil in dem Nachlasse des Mannes

Curl. Stal. § 191.

2128. Das Leibgeding, worauf nur Wittwen von Indigenatsadeligen An­
spruch haben, behält die Willwe, wenn sie dazu gewählt, bis an ihren Tod, und 
verliert cs namentlich nicht, wenn sie in der Folge eine neue Ehe eingeht.

Daselbst § 201.

2129 • Wählt die Witlwe einen Tochterthcil, so muss sie vorher ihr Einge­
brachtes zum Nachlasse des Ehemannes einwerfen, nachdem von Letzterem die 
Nachlassschulden in Abzug gebracht worden.

Yergl. die Curl. Stal. § 193 mit § 20i.

2150. Ausser den bisher angeführten Vorlheilen (Art. 212ö fgg.) erhält 
die beerbte adelige Wiltwc in jedem Falle 1. den zehnten Theil des haaren, we­
der zur Verzinsung, noch zur Abzahlung von Schulden bestimmten Geldes, wel 
chcs hei des Mannes Ableben im Hause vorräthig war, und 2. einen Kiudeslheil 
von dem zum Nachlass gehörigen Vieh und llausgeräth.

Curl. Stat. § 191.

2953 • Gehörte der Verstorbene nicht zum CurFändisehen Indigenatsadel, so 
theilt die Wiltwc den ganzen Nachlass ihres Ehemannes mit allen Kindern, Söh­
nen und Töchtern, nach Kopflheilen.

Gewohnheitsrecht.

B. Erbfolge der unbeerbten Wittwe.

2152. Hintcrlässt der Ehemann die Wittwe unbeerbt, so bleibt sie nach 
seinem Tode ein Jahr lang in dem Besitz der Nachlassgüter, und ist nicht gehal­
ten, vor Ablauf des Jahres zur Thcilung zu schreiten. Sie muss aber aus den 
Einkünften des Wiltwenjahres die Kinder ihres Mannes aus früherer Ehe unter­
halten, die Zinsen für die Nachlassschulden entrichten und die zur Erhaltung des 
Nachlasses nothwendigen Ausgaben bestreiten.

Curl. Stal. § 197. Commissorial. Decis. v. 1717 ad desid. Art. 2C.

23 «*«*• Bei der Thcilung des Nachlasses mit des Ehemannes nächsten Ver­
wandten erhält die Wittwo, abgesehen von ihrem Sondergut, und demjenigen, 
was ihr etwa vermöge Ehepacten oder Testaments zufallt: 1. ihr Eingebrachtes; 
2. den zehnton Theil des vorrälliigen haaren Geldes, wie die beerbte Wittwe
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(Art. 2130); 3. von dem zum Nachlass gehörigen Vieh und Hausgerätli einen 
gleichen Antheil, wie jeder der concurrirendcn Erben; 4. die Hälfte des übrigen 
Nachlasses, nach Abzug der Nachlassschulden.

Curl. stat. § 192. 194. 196.

Bis zu ihrer vollständigen Befriedigung wegen dieser ihrer Forde­
rungen (Art. 2133) hat die Wiltwe ein Retentionsrecht am gesammten Nachlass 
des Ehemannes, und dürfen sich die übrigen Erben vor völliger Befriedigung 
nicht in den Besitz der Erbschaft setzen.

Das. §§ 198. 199.

2155. Wenn die Wiltwe während der Ausübung des Retentionsrechts 
schlecht wirthschaflet, wird ein Curator zur Verwaltung der Güter bestellt, und 
sie muss für die Zeit der Retention, nachdem sie w egen ihrer Forderungen (Art. 
2133) befriedigt worden, Rechnung ablegen, wobei sie nur ihre Alimente (sofern 
nicht schon die Zinsen ihres Eingebrachten zu diesen hinreichen) der Erbmasse 
anrechnen darf.

Das. § 200, vergl. mit den commissorial. Decis. v. 1717 ad desid. Art. 13 P. 5.

215«. In den Städten erhält die unbeerbte Wiltwe, ausser ihrem Einge­
brachten, die Hälfte des ehemännlichen Nachlasses, nach Abzug der Schulden.

Bausk. PO. Tit. 27 Art. 7. Friedrichst. PO. Tit. 26 Art. 7. Gewohnheitsrecht.

II. Erbfolge des Witlwers.

A. Des beerbten.

2157. Der mit Kindern Unterbliebene Willwer bleibt bis zur Grossjährig- 
keit seiner Kinder in der Verwaltung und im Nießbrauch des Nachlasses seiner 
Ehefrau. Will er sich mit den Kindern freiwillig in den Nachlass theilen, oder 
verlangen sie die Theilung, nachdem sie grossjährig geworden, so gebührt ihm
aus dem Nachlasse ein Kindeslheil.

Vergl. die Curl. Stat. § 182. Gewohnheitsrecht.

21511. Will der Wittwer zu einer neuen Ehe schreiten, so ist er gleichfalls 
zur Theilung mit den Kindern erster Ehe in der im Art. 2137 angegebenen Weiso 
verpflichtet, und muss dann nicht nur den Antheil der Kinder herausgeben oder 
sicherstellen, sondern auch rücksichtlich des ihm selbst bei der Theilung zuge­
fallenen Kindcslhcils dergestalt Sicherheit leisten, dass derselbe dereinst, nach 
seinem eigenen Ableben, nur auf die Kinder aus der früheren, nicht aber aufdio 
der späteren Ehe falle.

Curl. Stat. § 182, vergl. mit § 183. Gewohnheitsrecht. S. auch oben Art. 423 u. 24.

R. Erbfolge des unbeerbten Wittwers.

8 2805.

8 2806.

8 2807.

§ 2808.

2150. Der unbeerbte Wittwer bleibt im Laufe eines Jahres nach dem Tode Vgl. 8 2809. 
seiner Ehefrau im Besitz und Genuss des gesammten Nachlasses derselben, ohno
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8 2809.

§2810.11.

S 2813.

8 2813.

8 2813.

von deren übrigen Erben zur Theilung gezwungen werden zu dürfen, muss aber 
aus den Einkünften die Zinsen für die Nachlassschulden berichtigen und die Güter 
im Stande erhalten.

Curl. Stat. § 197. Coramissorial. Decis. v. 1717 ad desid. Art. 26.

2140. Nach Ablauf des Jahres (Art. 2139) geschieht die Theilung in der 
Weise, dass der Wittwer die eine Hälfte des Nachlasses seiner Ehefrau für sich 
behält, und die andere Hälfte den nächsten Blutsverwandten derselben auskehrt.

Curl. Stat. § 196. Bausk. PO.Tit. 27 Art. 7. Friedrichst. PO. Tit. 26. Art. 7.

DRITTE ABTHEILl'NG.

Erbfolge der adeligen Ehegatten nach Pilten’schem Landrecht.

1. Erbfolge der beerbten Wiltwe.
i

2141. Die mit minderjährigen Kindern hinterbliebene Wittwe bleibt, so 
lange sie nicht theilen will und keine neue Ehe eingeht, im Besitz und Genuss 
des ganzen ehemännlichen Nachlasses mit ihren Kindern, bis diese grossjährig 
werden. Dasselbe gilt von einer schwanger hinterbliebencn Wittwe, wenn sie 
ein lebendes Kind zur Welt bringt.

Pilt. Stat. Th. III. Tit. 1 § 18.

2142. Während des Wittwenjahrcs gebühren der Wittwe die gcsammten 
Einkünfte, nur muss sie von denselben die Kinder unterhalten. Die Beerdigungs­
kosten sind jedoch nicht von den Einkünften des ersten Jahres abzuziehen, son­
dern fallen der Erbmasse zur Last.

Das. § 23.

2143. Will die Wiltwe sich freiwillig von den Kindern abtheilen, oder 
thut sie es, wenn die Kinder grossjährig werden, auf deren Verlangen, so erhält 
sie einen Kindesthcil in den unbeweglichen Gütern, jedoch nur als Leibgeding, 
zum lebenslänglichen Niessb rauch, und mit der Verpflichtung, die auf den Gütern 
haftenden Schulden, nach Maassgabe ihres Antheils, zu tragen.

Das. §20.

2144. Wenn jedoch die Wittwe vor oder nach der Theilung und Errich­
tung des Leibgedinges zu einer andern Ehe schreitet, so hat sie bloss einen Kin- 
deslheil an den Einkünften der Güter oder die Zinsen eines dem entsprechenden 
Capitals zu gemessen, die Verwaltung des Gutes dagegen, in welchem ihr das 
Leibgeding bestimmt war, verliert sie.

Ebendas.

2145. Ausser dem Kindesthcil in den Gütern (Art. 2143 und 44) behält 
die Wittwe bei der Theilung ihren Schmuck und von aller fahrenden Habe die 
Hälfte. Zur fahrenden Habe gehört aber weder baares Geld, noch ausstehendc



Tit. II. Von der gesetzlichen oder Intestaterbfolge. 21

Scliuldforderungen, noch Gold und Silber, weder gemünztes noch zu Gerätschaf­
ten verarbeitetes; auch nicht was niet- und nagelfest ist. Was die Wittwe an 
fahrender Habe erhält, darüber hat sie freie Verfügung, und vererbt es auf ihro 
Blutsverwandten.

Das. §8 24—26.

II. Erbfolge der unbeerbten Wittwe,

2146. Die ohne Kinder hinterbliebene Wittwe hat das Wittwenjahr in 
demselben Umfange, wie die beerbte (Art. 2141 und 42), zu geniessen.

Pilt.Stat. Th. III. Tit. 1 § 23.

2143. Bleibt eine Wittwe bei des Mannes Tode schwanger nach und ge­
biert ein todtes Kind, so räumt sie die Nachlassgüter nicht vor vollkommener Ge­
nesung; sie muss jedoch nicht versäumen, den nächsten Verwandten des Mannes 
von ihrer Schwangerschaft Anzeige zu machen.

Das. 8 17.

2148. Nach Ablauf des Wittwenjahres hat die Wittwe die Wahl, ob sie 
ihr Eingebrachtes, oder, statt dessen, den lebenslänglichen Genuss der doppelten 
Früchte ihres Eingebrachten, als Gegenvermächtniss, nehmen will.

Das. Th. 111. Tit. 1 § 21 u. 25, vergl. mit den Curl. Stat. § 190.

2149. Hatte die Wittwe nichts in die Ehe gebracht, so soll ihr, nach dem 
Ermessen redlicher Leute, ein Gewisses als Leibrente ausgesetzt werden.

• put. Stat. Th. III. Tit. 1 § 21.

2150. Auf ihren Schmuck und die Hälfte der fahrenden Habe hat die un­
beerbte Wittwe gleichen Anspruch mit der beerbten (Art. 2145)

Das. §8 24-26.

III. Erbfolge des Wittwers.

2151. Die Erbrechte des Wittwers sind in dem Gebiete des Pilten’schen 
Laudrechts dieselben, wie im Curländischen Landrecht.

S. oben Art. 2137—40.

VIERTE ABTHEILUNG.

Erbfolge der Ehegatten geistlichen Standes.

I. Allgemeine Bestimmungen.

2152. Die Erbrechte der Protestantischen Geistlichen in Curkmd sind 
überhaupt, also auch die der Ehegatten, nach den Bestimmungen des Curländi-

8 2812.

8 2812.

8 2814.

§ 2814.

8 2815.

88*2816.36.

4t.
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sehen und resp. Pilten’schen Landrechts (Art. 2119—51) zu beurlheilen, die der 
Geistlichen bei den Stadtkirchen in Livland und in Reval nach den localen Stadt­
rechten. Für die Protestantischen Landgeistlichen in Liv- und Estland, zu denen 
auch die Generalsuperintendenten und die tkd den Kronkirchon in den Städten 
angestellten Geistlichen gehören, gelten — wenn sie nicht Adelige, und daher 
auch in dieser Beziehung dem resp. Landreehte unterworfen sind, — besondere 
Bestimmungen (a). Nur das sogenannte Trauer- oder Gnadenjahr der Wiltwe 
und der unversorgten Kinder eines Predigers unterliegt in allen drei Provinzen 
gleichen Regeln (b).

(a) Königl. Scbwed. Priesterprivilegium v- 1 Nov. 1675 Art. XIII. — (b) Evang-Lutber. Kir­
chengesetz v. 28 Dec. 1852 (5870) § 227.

SS 2830.31. 2155. Das der AYittwe und den unversorgten Kindern eines Predigers ge-
37* bührende Gnaden- oder Trauerjahr besteht in dem Genüsse sämmllichcr Prediger­

einkünfte im Laufe eines Jahres.
Kirchenges. v. 1S32 § 227.

2154. Vermöge des Gnadenjahres bleibt die Predigerwittwe 1. indes 
Ehemannes Wohnung bis zum nächsten Jahrestage seines Todes. 2. Ebenso ge- 
niesst sie sämmtliche Accidentien im Laufe des vollen Jahres. 3. Haben die 
Emolumente des verstorbenen Predigers theilweise in baarem Gehle bestanden, 
so erhält die Wiltwe den vollständigen Gehalt ihres Ehemannes bis zum Todes­
tage, und überdies eines Jahres Gehalt im Laufe des Trauerjahres. 4. Die Erudlo 
und die zu verschiedenen Zeilen fälligen Leistungen geniesst die Wiltwe bis zum 
nächsten 1. Januar vollständig; Erndte und Leistungen des folgenden Jahres da­
gegen werden nach dem monatlichen Durchschniltsertrage berechnet, und ge­
bührt von diesem monatlichen Ertrage der Wittwe so viel, als vom 1. Januar bis 
zum Jahrestage des Todes ihres Ehemannes Monate verflossen. 5. Von den Ein­
künften aus der Erndte werden — ausser der Saat, welche Eigenthum dessen 
ist, der gesäet hat, — die öffentlichen Abgaben, die Kosten der Bestreitung der 
Wirtschaft, der Viehzucht etc. in Abzug gebracht, und fallen verhältnissmässig 
der Wiltwe des verstorbenen und dem neuen Prediger zur Last (a). Letzterem 
muss die Wittwe auch während des Trauerjahrs Tisch und Wohnung geben (b).

(a) Allerh. be^ät. IIRG. v. 11 April 1838 (1113*2) - (b) Ev.-Luth. KG. v. 1832 § 227.

2155« Abänderungen der vorstehenden Beslimmungen (Art. 2153 und 54) 
durch Uebereinkunft zwischen den Gemeindegliedern und dem Prediger dürfen 
nur mit Genehmigung des Ministeriums des Innern getroffen werden.

Ev.-Lulh. KG. v. 1832 § 227 Anm. 1.

II. Gegenseitige Erbfolge der zur Inländischen Landgeistlichkeit gehörigen
Ehegatten.

A. Bei beerbter Ehe.

2156. Wenn aus der Ehe bei deren Auflösung durch den Tod Kinder am 
Leben sind, so hat der überlebende Ehegatte das Recht, dio durch die Ehe be-

I
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gründete allgemeine Gütergemeinschaft (Art. 173) mit den Kindern forlzusetzcn, 
und das gesammtö Vermögen, bei welchem gleichwohl ideelle Theile unterschie­
den werden, zu verwalten, die Wiltwe jedoch mit Beirath der nächsten Ver-, 
wandten.

Cap. 11 von Ehesachen Stadllag.

2151. Gewinn und Verlust der Gesammtmasse, namentlich auch die Sch .1- 
den, werden von dem überlebenden Ehegatten und den Kindern gleichinässig ge­
tragen.

Vergl. Cap. 12.13 u. 11 ebendas.

2138. Dem überlebenden Ehegatten ist es zu jeder Zeit unverwehrt, sich 8 2827. 
mit den Kindern zu thcilen; gezwungen werden kann er dazu aber nur, wenn er 
zu einer neuen Ehe schreitet.

Vergl. Cap. 13 ebendas.

2130. Kommt es zur Theilung, so nimmt der überlebende Ehegatte die- 882828.2832. 

jenigen Mobilien, welche zu seinem persönlichen Gebrauch bestimmt waren, als 
einen Voraus, in Empfang (a . Die gesammte übrige Masse, die einzelnen Bc- 
standtheile mögen von dem Ehemanne oder von der Ehefrau in die Ehe gebracht, 
oder von jedem einzeln oder von beiden zusammen während der Ehe erworben 
sein, sie mögen Mobilien oder Immobilien oder ausstehende Schuldforderungen 
sein, wird sodann in zwei gleiche Theile gctheilt: die eine Hälfte erhält der über­
lebende Ehegatte, die andere die Kinder (b).

(a) Cap t) § 5 u. ti. Cap. 12.13 von Ehesachen StL. — (b) Ebendas. Königl. Schwed. Priestcr- 
privilegium v. 1 Nov. 1613 Art. Xlll. § 2.

2100. Bei dieser Theilung (Art. 2159) wird nur auf den Zustand Rücksicht 
genommen, in welchem sich die Masse zur Zeit der Theilung befindet, nicht dar­
auf, wie sie zur Zeit des Todes des verstorbenen Ehegatten beschaffen war.

Cap. 12 u. 13 lit. cit. StL.

2161. War die Theilung bei Eingehung einor zweiten Ehe unterlassen, 8 2835. 
und es sind unabgetheiltc Kinder aus zwei oder mehreren Ehen vorhanden, so
erhält, bei erforderlich werdender oder freiwilliger Theilung, der zuletzt überle­
bende Ehegatte die eine, und die Kinder die andoro Hälfte der gesammten 
Masse.

Cap. 11 eod. lit. StL.

2162. Die Kinder, ohne Unterschied des Geschlechts, theilen unter sich § 28*9. 
ihre Hälfte, diese mag bestehen, worin sie wolle, zu gleichen Theilen; die Dc- 
scendenten entfernterer Grade erben nach Stämmen.

Cap. 1 von Erbschaften StL. Priesteri rivil. v. 1G75 Art. XIII. § 2.3.

2165. Tritt die Wiltwe eines Predigers in eine neue Ehe, welche dem 8 2829 
Nachlass Gefahr und dem Predigerstande Geringschätzung bringen könnte, so er­
hält sie nicht die Hälfte der Gesammtmasse, sondern nur einen Kindestheil.

Priesterprivil. v. 1675 Art. XII!. § 3. Gewohnheitsrecht.



u B. III. Erbrecht.

ft* -2838.40.

8 2839.

88 2842.43.

B. Bei unbeerbter Ehe.

2164. War die Ehe unbeerbt, so muss der überlebende Ehegatte die £e- 
sammte Masse mit den nächsten Verwandten des verstorbenen zur Hälfte theilen. 
Aber auch hier nimmt der Ueberlebende das Mobiliar voraus, welches seinem
persönlichen Gebrauch gedient hat.

Cap. 9 § 3 u. 4 von Ehesachen StL.

2165. Bevor die Thcilung vorgenommen wird, müssen die Schulden aus 
dem Gesammtvermögen beider Ehegatten bezahlt werden.

Cap. 17. Cap. 19 § 2 von Erhschaflen StL.

UI. Gegenseitige Erbfolge der zur Estländischen Landgeistlichkeit gehö­
renden Ehegatten.

2166. Für die gegenseitige Erbfolge der zur Estländischen Landgeistlich­
keil gehörigen Ehegatten nichtadeligen Standes gelten zunächst die Bestimmun­
gen des Estländischen Landrechts, jedoch mit den in den folgenden Art. 2167— 
69 angegebenen Abweichungen.

2167. Eine Predigerwittwe erhält bei der Theilung, sei es mit ihren Kin­
dern oder mit andern Blutsverwandten ihres verstorbenen Ehemannes, — aus­
ser ihrem Eingebrachten — stets die Hälfte seines gesammten Nachlasses, dieser 
bestehe, worin er wolle; die andere Hälfte gebührt den Kindern oder resp. an­
dern Blutsverwandten, und unter den Kindern wird deren Hälfte zu gleichen 
Theilen gclheilt, so dass die Tochter eben so viel als der Sohn, an Mobilien so­
wohl, als an Immobilien erhält.

Königl. Schwed. Priesterprivil. v. 1 Novbr. 1675 Art. XIII. § 2. Gewohnheitsrecht.

2166. Die Wirkungen einer neuen, ihrem Stande nicht entsprechenden
Eho sind für die NVitlwo dieselben, wie in Livland (Art. 2163).

Das. § 3.

2169. Theilt ein verwittweter Prediger mit seinen Kindern oder mit 
andern Blutsverwandten seiner verstorbenen Ehefrau, so gebührt ihm die Hälfte 
des gesammten fraulichen Nachlasses, den Kindern oder resp. andern Erben die 
andere Hälfte.

Ebendas.
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FÜNFTE ABTHEILUNG.

Erbfolge der Ehegatten nach Livländiscuen Stadtrechten.

A. Bei kinderloser Ehe.

2170« Sind bei der Auflösung der Ehe durch den Tod keine Kinder aus §3*2868.69. 
derselben am Leben, so muss der überlebende Ehegalle sich in das gesammle 
in der Gütergemeinschaft begriffene Gut (Art. 181) mit den nächsten Blutsver­
wandten des verstorbenen theilen. Der unbeerbte Wiltwcr erhält bei solcher 
Theilung zwei Dritlheilc der gesammtcn Masse, die unbeerbte Willwe aber die 
Ilälfte, nachdem sie zuvor aus dem Ganzen ihre Morgengabe (Art. 2171) empfan­
gen. Das letzte Drittheil der Gesammtmasse im erstem, die andere Hälfte im 
letztem Falle gebührt den nächsten Blutsverwandten des verstorbenen Ehegatten.

Rig. SIR. B. IV. Tit. G § 1.

2m. Die Morgengabe ist ein den unbeerbten Bürgerwittwcn beider Gil- 8 207. 

den, auch ohne ausdrückliche Bestellung, gebührender Voraus, und beträgt für 
Bürgerwittwcn grosser Gilde 240 Tlilr. Alb. oder 312 llbl. Sm., für Bürgcr- 
withven kleiner Gilde 160 Tlilr. Alb. oder 2U8 Rbl. Sm.

Rig. StR. B. III. Tit. 3 § 1.

2112. Vor der Theilung müssen die Schulden von dem gesammtcn Vermö­
gen bezahlt werden, die Willwe kann sich jedoch, im Falle der Insolvenz der 
Masse, die Morgengabe sichern, wenn sic binnen der gesetzlichen Zeit nach des 
Ehemannes Tode das ganze Vermögen den Gläubigern abtritt. indem für diesen 
Fall die Morgengabe im Concurse vorzüglich locirt ist. Bleibt sie aber Jahr und 
Tag ohne Inventar in den Gütern sitzen, so geht sic dieser ilcchtswohlthal vor­
lustig.

Rig. StR. ß. III. Tit. 3 § 2. B. 111. Tit. 10 § 8.

B. Boi beorblor Ehe.

2175 • Ist die Ehe eine beerbte gewesen, so setzt, nach dem Tode des einen §§ 270. 2851. 
Ehegatten, der überlebende die Gütergemeinschaft mit den Kindern fort, welche 
letztere in die Stelle des verstorbenen Ehegatten treten.

Rig. StR. B. IV. Tit. 3 § 1. Tit. 4 § 1. 3. 6. Tit. 5 § 1.

2174t. So lango der überlebende Ehegatte nicht wieder heirathet, darf er §§ 270.2851. 
von den Kindern, selbst wenn diese grossjährig geworden, zu einer Abtheilung 
nicht gezwungen werden.

Rig. StR. B. IV. Tit. 4 § 1-4. Tit. I> § 1. Rig. Yorm.-Ordn. v. J. 1591 § 5-7.

2175. Eine schwanger biutorblicbcno Wittwo darf gleichfalls zu keiner 
Erbtheilung genöthigt werden.

Rig. StR. IV. Tit. 5 §2.
PlWMRECllT. 111. 4
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& 2851. 2176. Während der mit den Kindern fortgesetzten Gütergemeinschaft
haben zwar letztere ideelle Theile am Ganzen; allein die Verwaltung und der 
Niessbrauch des gesammten Vermögens gehört dem überlebenden Ehegatten, 
und dieser ist nur zum Unterhalt und zur Erziehung der Kinder verpflichtet.

Rig. StR. B. III. Tit. 3 § 1. Tit. 3 § 1. B. IV. Tit. 4 § 6. Tit. Ti § 3. Big. Vorm.-Ordn. § 2. 7.11.
Anmerkung. Die näheren Bestimmungen darüber s. oben Art. 421. 22. 31.

88 2856.59. 2 S'i 7. Stirbt während fortgesetzter Gütergemeinschaft eines der Kinder,
so fällt dessen ideeller Antheil der Gesammtmasse zu, so dass bei der nachmali­
gen Thcilung nur die Zahl der zur Zeit derselben lebenden Kinder, nicht aber 
diejenige Zahl, w elche bei der Auflösung der Ehe durch den Tod des einen Ehe­
gatten bestand, in Berücksichtigung kommt.

Rig. StR. B. IV. Tit. 4 § 6.

2178. So wie alle der Gesammtmasse zufliesscuden Vortheile dem Ganzen 
zu Gute kommen, so sind auch alle Schulden, sowohl diejenigen, welche bei der 
Auflösung der Ehe vorhanden waren, als die während der fortgesetzten Güter­
gemeinschaft hinzugekommenen, von der Gesammtmasse zu tragen, so dass die 
Kinder mit ihren ideellen Anthcilen dafür ebenso verhaftet sind, w ie der über­
lebende Tbeil der Eltern.

Gewohnheitsrecht, beruhend auf der Natur der Gütergemeinschaft.

8 2852. 211 iS). Schreitet der überlebende Ehegatte zu einer neuen Ehe, so ist die
förmliche Theilung mit den Kindern der früheren Ehe nicht unumgänglich erfor­
derlich; sie kann nur von den Kindern oder deren Vormündern verlangt, aber 
ebensogut, kraft gegenseitiger Uebcreinkunft — und, im Falle die Kinder noch 
nicht alle grossjährig, mit waiscngcrichllicher Genehmigung — die Güterge­
meinschaft auch über die zw eite Ehe hinaus fortgesetzt werden.

Rig. StR. B. IV. Tit. 4 § 3 u. Rig. Vorm. Ordn. v. 1301 8 3—7.
Anmerkung. L'eber die in solchen Fällen übliche Einkiudscbaft s. unten Tit. IV. Ilptst. 3 

Abth. 3.

Kommt es zur Thcilung zwischen dem überlebenden Ehegatten und 
den Kindern, — die Thcilung geschehe nun freiwillig oder wegen einer neuen 
Ehe des Uebeiiebcnden, —so wird die Thcilung in dio gesammto Masse bewerk­
stelligt, ohne Unterscheidung der ursprünglichen Bestandteile derselben.

S. die Citate zu den Art. 2181—82.

88 2850. 61. 2181. Ist zur Zeit der Thcilung (Art. 2177) nur ein Kind am Leben, so er­
hält dieses, wenn es mit dem Vater concurrirt, ein Dritlheil der gesammten 
Masse, der Vater zwei Driltheilc (a); concurrirt das Kind mit der Mutter, so er­
hält diese die Hälfte, das Kind die andere Hälfte des Ganzen (b).

(a) Rig. StR. B. 1Y. Tit. 4 § 1. - (b) Das. § 2.

882860.61. 21U2« Thcilt der überlebende Vater mit zwei oder mehreren Kindern, so
erhält er die Hälfte und die Kinder alle zusammen die andere Hälfte des ge­
sammten Gutes (a); die mit zwei oder mehreren Kindern teilende Wittwc be­
kommt nur ein Drittheil, dio Kinder aber zwei Driltheilc des gemeinschaftlichen 
Vermögens (b)

(a) Das. § 3. - (b)Das. § 4.
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218 Den noch minderjährigen Kindern braucht ihr Antheil nicht förm­
lich ausgekehrt zu werden; vielmehr ist es genügend, wenn dieser Antheil — als 
sog. Ausspruch oder Ausspruchsgeld — quantitativ festgesetzt und gehörig 
sickergcslellt wird.

Rig. StR. B. IV. Tit. 2 § 1, vergl. mit B. III. Tit. 10 No. 8. 12.13.
Anmerkung. Die näheren Bestimmungen darüber s. oben Art. 423. 24. 32. 1728.

2184. Die Kinder dürfen die Auskehrung ihrer Ausspruchsgclder verlan­
gen, sobald sie grossjährig geworden, die Töchter schon bei ihrer Verheirathung.

Vgl. N. U. v. 22 Dec. 1"8j (1G300). Gewohnheitsrecht.

2183. Wenn ein mit Kindern hinlcrblicbcner Ehemann sich bei seiner 8 2854. 
Wicdcrvcrhciralhung mit den Kindern erster Ehe nicht abgetheilt, noch ander­
weitig abgefunden hat, und nach seinem Tode auch aus der zweiten Ehe Kinder 
nebst der Wiltwc hinterlässt, so wird die den Nachlass bildende Gesammlmasse 
in ihre ursprünglichen Bestandteile aufgelöst. Die Kinder erster Ehe nehmen 
ihrer Mutter Gut voraus, dann die Wiltwc oder zweite Ehefrau ihr Eingebrach­
tes; in das Uebrigo theilen sich die Kinder aus beiden Ehen und die Wittwo 
nach Kopftheilen.

Rig. StR. B. IV. Tit. 2 § 1.
Anmerkung, lieber die Wirkung der von einer sich wieder verehelichenden Wittwe un- 82853. 

terlasscnen Abtheilung mit ihren Kindern erster Ehe s. unten Tit. 9 Ilptst. 5.

SECHSTE ABTHEILUNG.

Erbfolge der Ehegatten nach den Stadtrechten Revals, Hapsals und

Wesenbergs.

1. Bei unbeerbter Ehe.

2186. Sind bei der Auflösung der Ehe durch den Tod keine Kinder am Le- Vergl. 
ben, so erhält der Ehemann, wenn er der überlebende Theil ist, die Hälfte des 882898.290 
Eingebrachten sowohl, als des übrigen Gutes der verstorbenen Ehefrau, die an- 14, 
dere Hälfte muss er ihren nächsten Blutsverwandten ausliefern. Zuvor müssen 
jedoch von dem Gesammtnachlasso der Frau die von derselben etwa hinterlas- 
senen Schulden in Abzug gebracht werden.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 12. 23.

2187. Es kommt dabei (Art. 2186) nicht darauf an, ob der Braulschalz 
wirklich ausgezahlt oder bloss gelobt war, vielmehr hat der Wiltwer auch auf 
die Hälfte des bloss gelobten Anspruch, nicht aber auf künftige Beeilte der 
Wiltwc, an denen ihr hei Lebzeiten noch keine Klage erwachsen war, nament­
lich nicht auf deren Erbfolgerccht in dem künftigen, erst nach ihrem Todo eröfT- 
neten Nachlasso ihrer Ellern.

Vergl, ebendas.



28 B. III. Erbrecht.

Vgl. 8-2904. 2 IRR. Der Ehemann ist zwar nicht — wie die Wiltwe (Art. 2180) — be­
fugt, sein in die Ehe gebrachtes Vermögen voraus zu nehmen (a); dagegen haben 
aber auch die nächsten Blutsverwandten kein Recht auf die während bestehender 
Ehe fällig gewordenen, wenn auch noch rückständigen Früchte des Eingebrach­
ten der Ehefrau, wie überhaupt auf dasjenige, was in der Ehe nicht besonders 
von der Ehefrau erworben worden (b).

(a) Lüh. StR. B. II. Tit. 2 Art. 23. - (b) Ycrgl. das. B. I. Tit. 3 Art. 9.11. Tit. 10 Art. 1. B. III.
Tit. 6 Art. 13 und oben Art. *202.

58 278. 2898. 
2903.11.14.

21R9. Ist die Ehefrau der überlebende Theil, so nimmt sie ihr Eingebrach­
tes, und Alles, was ihr während der Ehe durch Erbrecht oder sonst zugefallen, 
desgleichen ihr Sondergut, voraus, und tlieilt den Rest mit den nächsten Bluts­
verwandten des verstorbenen Ehemannes zur Ilälfle.

Lüb. StR. B. 11. Tit. 2 Art. 5. 12. 23.

2190. Auch in dem Falle, wenn die Ehegatten verarmt waren und das 
Eingebrachte der Ehefrau verzehrt gewesen, darf sie dennoch dessen vollen Be­
trag aus des Ehemannes Nachlass fordern, wenn dieser durch spätem Erwerb so 
weil wieder angewachsen war.

Das. ß II. Tit. 2 Art. 25.

2191. Ueberhaupt darf die Wiltwe für Alles, was von ihrem Eingebrachten 
etc. durch den Ehemann veräussert oder durch seine Schuld verloren gegangen 
ist, Ersatz fordern, nicht aber für die durch Gebrauch und Abnutzung herbeige- 
führten Verschlimmerungen, es sei denn, dass die Aussteuer dem Ehemanno 
nach einer Werthschätzung übergeben worden wäre.

Lüb. StR. B. I. Tit. 5 Art. i. S. auch oben Art. 208.

2102. Wenn die Ehe mindestens zwanzig Jahre gedauert hat, so darf die 
Wiltwe, wenn sie sonst glaubwürdig ist, die wirklich geschehene Einbringung 
ihres Brautschatzes durch ihren Eid beweisen.

Das. B. I. Tit. 5 Art. 2. 4.

S 285. 2195. Bis die Wiltwe ihr Eingebrachtes erhalten, oder dasselbe ihr sicher-
gestellt worden, hat sie ein Retentionsrecht am gesammten Vermögen.

Das. B. I. Tit. 5 Art. 13.

83 278. 79. 2194. Für die Schulden des Ehemannes haftet die Witlwo mit ihrem Ver-
2901. mögen nicht, sondern gcnicsst vielmehr wegen des letztem eines Vorzugsrechts 

im Concursc. Die Kosten des Begräbnisses und der Trauer sind aus dem Nach­
lass des Verstorbenen zu bestreiten.

Das. B. 1. Tit. 5 Art. 5. B. III. Tit. 1 Art. 9. Gewohnheitsrecht.

382899.2900. 2895. Im Laufe von dreissig Tagen nach dem Tode des einen Ehegatten,
darf der andere, wenn er unbeerbt nachgeblicben, von den Blutsverwandten des 
ersteren mit keiner Art von Ansprüchen belästigt, auch nicht zur Thcilung ge­
zwungen werden. Es ist ihnen, den Blutsverwandten, während dieser Zeit nur 
gestaltet, Sicherheitsmaassregeln wegen des Nachlasses durch gerichtliche Ver­
siegelung und Inventur desselben zu IrcfTen.

Das. B. II. Tit. 2 Art. 27.
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II. Bei beerbter Ehe.

A. Forlgesctzte Gütergemeinschaft.

2106. Ist der überlebende Ehegatte mit Kindern nachgcblieben, so setzt 287.2876. 
er mit ihnen die während der Ehe begründete allgemeine Gütergemeinschaft 28931 
(Art. 212) fort, juich wenn aus einer früheren Ehe des verstorbenen Gatten Kin­
der vorhanden sind, falls diese nur nicht bereits vollständig abgesondert waren.

Lüb. StR. B. II. Tit. 1 Art. 3. Tit. 2 Art. 8 u. IC. Vgl. Reval'sche WGO. Tit. 1 Art. 4—C. S. 
auch unten Art. 2209 u. 2213 fgg.

2107. Der überlebende Ehegatte ist zVvaj befugt, diese Gütergemeinschaft 8 2896. 
(Art. 2196) zu jeder Zeit durch freiwillige Theilung mit den Kindern aufzuheben, 
darf-jodoch von Seiten der Kinder glicht anders, als aus gesetzlichen Gründen
(Art. 2208 fgg.), zur Theilung gezwungen werden.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 8.11. 29. u. a. m.

2196. Eine zwar ohne lebende Kinder, jedoch schwanger hinlerblicbeno 
Witlwe darf von den Blutsverwandten des Ehemannes zur Theilung nicht ge­
zwungen werden.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 30.

2100. Sind bei der Trennung der Ehe durch des Mannes Tod die Kinder 
aus dieser Ehe bereits alle vcrhciralhet, so bleibt die überlebende Witlwe den­
noch im Besitze des gesammten Gutes.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 8.

2200. Während der fortgesetzten Gütergemeinschaft hat der übcrlebcndo 
Ehegatte die Verwaltung und den Niessbrauch des Ganzen.

Rev. WG-- u. Yorm.-O. Tit. I. Art. 4—6.
Anmerkung. Die näheren Bestimmungen darüber s. oben Art. 423. 24. 32.

2201. Der Ucberlcbende darf Vcräusscrungen von Immobilien nur mit Ein­
willigung der Kinder — wenn diese minderjährig, nur unter waisengerichtlicher 
Mitwirkung — vornehmen, auch den ideellen Antheil der Kinder nicht beschwe­
ren, verpfänden oder sonst zu der Kinder Nachtheil in eigenen Nutzen ver­
wenden.

Das. Tit. I. Art. 6. Lüb. SIR. B. II. Tit. 2 Art. 8.

2202. So lange die grossjährigen Kinder freiwillig in der Gütergemein­
schaft bleiben (Art. 2208), sind sic nicht befugt, über ihren ideellen Antheil, auf 
welche Weise es auch sei, zu verfügen; wohl aber haben sic auf Alimente An­
spruch.

Vgl. ebendas, u. s. oben Art. 333 fgg.

220.». Alles, was der überlebende Ehegatte erwirbt, so wie Alles, was 
ihm durch Erbrecht oder Geschenk zufällt, wächst der Gcsammtmassc zu.

Das. B. II. Tit. 2 Art. ic.
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2204* Was dagegen den Kindern durch Erbrecht oder (Jeschenk beson­
ders anfällt, fliesst nicht in die Gcsammtmasse, sondern bleibt Sondergut der 
Kinder, sog. Kindergeld. Dahin gehört namentlich auch Alles, was dio Kinder 
von den Grosseltern Seitens des vorverstorbenen Parens erben.

Vgl. das. ß. 111. Tit. 1 Art. 12.

22ö«i« Stirbt eines der Kinder, ohne aus der Gütergemeinschaft abgetheilt 
zu sein, so fällt sein ideeller Anlheil der Gesammtmasse zu.

Lüb. SIR. B. II. Tit. 2 Art. 6 a. E.

2206. Sowohl die Nachlassschulden, als auch die Verluste, welche das 
Gesammtgut, ohne Schuld des überlebenden Ehegatten, erleidet, werden von dem 
Gesammtgutc getragen.

Vgl. Lüb. StR. D. II. Tit. 1 Art. 3. Tit. 2 Art. 2G. 28.
9

8 282. 22OT. Die Wiltwe ist, samml den Kindern, auch mit ihrem zukünftigen
Vermögen den Gläubigern ihres verstorbenen Ehemannes verhaftet, wenn sie nicht 
sechs Monate nach des Ehemannes Tode, nur mit Zurückbehaltung ihrer tägli­
chen Kleidungsstücke, den ganzen Nachlass den Gläubigern hingiebt, nachdem 
derselbe sechs Wochen nach des Mannes Tode iuvenlirt worden.

Lüb. StR. ß. III. Tit. 1 Art. 10.

B. Ablhoilung der Kinder.

88 287.2876. 22®Bo Die fortgesetzte Gütergemeinschaft kann nicht bloss durch freiwil-
2897. 2909. Jjgc Abtheilung der Kinder von Seilen des überlebenden Ehegatten aufgehoben 

werden (a), sondern der Ueberlcbende ist auch zur Thcilung gezwungen: 1. wenn 
er sich wieder verehelichen (b) oder 2. in eine Stiftung treten will (c); 3. wenn 
die Kinder grossjährig sind und Theilung verlangen (d), und 4. wenn der Ehe­
mann im Testament die Fortsetzung der Gütergemeinschaft untersagt und so­
fortige Theilung angeordnel hat (e).

(a) Lüb. StR. ß. II. Tit. 2 Art. 29. — (b) Das. Art. 21 u. 29; vergl. auch Art. 5u. 8, u. Rcv. W’G.- 
u. VO. Tit. 1. Art. 5. 0. - (c) Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 8. - (d) Das. Art. 11. - (c) Das. 
B. II. Tit. 1 Art. 6.

2200. Die Ablhcilung kann sich entweder über das Gesammtgut erstre­
cken, oder auch in der Art geschehen, dass der Ueberlcbende sich mit den Kin­
dern bloss in das Gut des Verstorbenen thcilt. Die erste Art der Theilung wird 
Absonderung genannt, und die Kinder, welche dadurch wegen ihres künftigen 
Erblheils ganz abgefunden sind, heissen abgesonderte Kinder. Die zweite Art 
der Ablhcilung heisst Aussage und die Kinder ausgesagte Kinder.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 33. 3i. Vgl. auch B. I. Tit. 3 Al l. 1.

22E«. Die Wahl zwischen beiden Arten der Abtheilung (Art. 2209) hat 
der überlebende Ehegatte, welcher in keinem Falle von den Kindern zu einer 
völligen Absonderung gezwungen w erden kann.

Vgl. Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 11. Gewohnheitsrecht.
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2211# Bei beiden Arten der Abtheilung ist, falls die Kinder noch minder­
jährig sind, die Zuziehung von Vormündern und waisengerichtliche Bestätigung 
erforderlich.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 29.33. 31. S. oben Art. £23. 2£. 32.

2212» Bei Minderjährigkeit der Kinder ist eine reelle Theilung nicht noth- 
wendig; es dürfen vielmehr die Antheile der Kinder, nachdem sie quantitativ 
festgestellt worden, in der Verwaltung und dem Niessbrauch des Ucberlebcndcn 
verbleiben, sobald von diesem für deren Integrität genügende Sicherheit geleistet 
worden.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 31.33. Rev. WG- u. YO. Tit. I. Art. 6.

2225* Bei der völligen Absonderung (Art. 2209) nimmt der Ehemann, 
wenn er der überlebende Thcil ist, seine Kleidungsstücke voraus weg, und tlieilt 
das gesammte übrige Gut zur Hälfte mit den Kindern; die überlebende Ehefrau 
erhält als Voraus ihren Trauring, und von dein Gesammtgut die eine, die Kinder 
alle zusammen die andere Hälfte.

Lüb. StR. ß. II. Tit. 2 Art. 2. 3.

2214. Bei der unvollkommenen Theilung (oder Aussage), bloss von dem S3289G. 97. 
Nachlass des Verstorbenen, wird dieser Nachlass von dem Ueberlebenden mit
den Kindern nach Kopfzahl getheilt.

Das. B. II. TU. 1 AM. G, vergl. mit B. II. Tit. 2 Art. 11. 33. 3£.

2215. War bei Eingehung einer zweiten Ehe eine Yöttrgp Absonderung 
der Kinder erster Ehe erfolgt, so haben diese, wenn die zweite Ehe beerbt war, 
auf den Nachlass des gemeinschaftlichen I’arens keinen Anspruch; war die zweite 
Ehe unbeerbt, so tlieilt der überlebende zweite Ehegatte mit den Kindern des 
verstorbenen aus der ersten Ehe, gleichwie mit entfernten Verwandten desselben, 
nach den in den Art. 2180 und 89 cnlhallcncn Bestimmungen.

Das. B. II. Tit. 2 Art. 3. IC.

2216. Wenn dagegen bei der Eingehung einer zweiten Ehe die Kinder Vgl, §2898. 
erster Ehe bloss eine Aussage aus dem Nachlass ihres verstorbenen Parcns er­
halten haben, so gebührt, falls der zur zweiten Ehe geschrittene Parens stirbt,
dem überlebenden Ehegatten aus dessen Nachlass nur ein Kindesthcil, ohne 
Rücksicht darauf, ob die zweite Ehe beerbt war oder nicht.

Vgl. Lüb. SiR. B. II. Tit. 2 Art. 28. Gewohnheitsrecht.

2217. Schreitet eine beerbte Witlwo zu einer neuen Ehe, ohne sich mit 8 2908. 
den Kindern erster Ehe abgcthcilt zu haben, so nehmen nach ihrem Tode, wenn
sic auch aus der zweiten Ehe Kinder hintcrlässt, ihre Kinder erster Ehe des Va­
ters Gut voraus, in der Mutter Gut aber Ihcilcn sich die Kinder beider Ehen und 
der überlebende Wiltwer nach Kopfzahl. Vorher sind jedoch die Schulden vom 
Gesammtgut zu berichtigen.

Lüb. StR. II. II. Tit. 2 Art. 28.

221». Wenn ein beerbter Wiltwer wieder heirathet, ohne sich mit den 
Kindern erster Ehe abzutheilen, und hierauf stirbt, und seine zweite Ehefrau mit
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Kindern hinterlässt, so nehmen die Kinder erster Ehe ihrer Mutter Gut. die 
zweite Ehefrau aber ihr Eingebrachtes voraus weg; in den übrig bleibenden 
Nachlass des Vaters theilen sich die Kinder beider Ehen mit der NVittvs e nach 
Kopfzahl.

Ebenda?.

2219. NVarJn den beiden in den Art. 2217 und 2218 angegebenen Fällen 
die zweite Ehe unbeerbt, so nimmt der unbeerbt nachbleibende zweite Ehegatte 
sein in die Ehe gebrachtes Gut zuvor heraus, die Kinder erster Ehe erhalten das 
Gut ihres zuerst verstorbenen Parens; von dem alsdann übrig bleibenden Gute 
gebührt die eine Hälfte den Kindern, die andere dem unbeerbt hintcrbliebenen 
Sliefparens.

Ebendas.

SIEBENTE ABTHEILUNG.

Erbfolge der Ehegatten in der Stadt Narva.
j „C.

SS 094. ne. 2220. Die Erbfolgcrechlc der Ehegatten in der Stadt Narva sind nach den 
2922. 33. in den Art. 2156—61, 64 und 63 enthaltenen Bestimmungen zu beurtheilen, so­

fern zu dem Nachlasse nicht Immobilien gehören, welche ausserhalb der Sladt- 
gcrichlsbarkeit belegen und daher nach den Gesetzen ihrer Belegenheit zu beur­
theilen sind.

Künigl. Schwed. Gnadenbrief v. 22 Juli 1383. Schwed. StR. Til. von Ehesachen u. von Erb 
schäften. S. auch oben Art. 221.

DRITTES HAUPTSTÜCK.

Erbfolge der Blutsverwandten.

ERSTE ABTHEILUNG.

Allgemeine Bestimmungen.

/. Von der Verwandtschaft, als Grund des Erbfolgerechts.

8 2670. 2221. Nur durch eigentliche Verwandtschaft oder Blulsfrcundschaft (Art.
376) wird ein gesetzliches Erbfolgerecht begründet, nicht aber durch Schwäger- 
scliaft

L. 3 u. 7 C. commun. de success. (VI, 59). Nov. CXVIII.
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2222. Die Verwandtschaftliche ein Erbfolgerccht gi^bt, muss aus einem 
rechtmässigen ßeischlaf-entsprungen, oder dieser gesetzlich gleichgestellt sein.

Nov. CXYIII. und die Citate zu den folgenden Artikeln.
Anmerkung. Die näheren Bestimmungen s. oben Art. 253 fgg. 265 fgg.

2223. Im Ehebruch und in Blutschande erzeugte Kinder haben kein gc- 83 2154.848. 
setzlichcs Erbfolgerccht in den Nachlass ihrer Eltern, und werden ebensowenig
von ihren Ellern schon kraft des Gesetzes beerbt.

L. 6 C. de incestis nuptiis (V, 5). Nov. LXXIV. c. 6 et LXXXIX. c. 15.

2224. Andere (Art. 2223) in unrechtmässigem Beischlafe erzeugte Kinder SS2155. 847. 
sind von der gesetzlichen Erbfolge in den Nachlass ihres Vaters ausgeschlossen; 
ihrer Mutter und deren Blutsverwandten succediren sie nach Uv-und Estländi- 
schem Landrecht, so wie nach Curländischem Land- und Sladlrecht, mit gleichem 
Rechte, wie die ehelichen Kinder. Nach den Stadtrechlen Liv- und Estlands da­
gegen beerben sie weder die Mutter, noch deren Verwandte. Dagegen werden un­
eheliche Kinder von ihrer Mutter und deren Verwandten nach allen Land- und 
Stadtrechlen beerbt, nicht aber vom Vater und den väterlichen Verwandten.

§ 3 I. de Selo. Orphit. (III, 4). L. 5 C. eod. (VI, 57). Livl. RR. Cap. 35. 3G. 211. Estl. R.- u- LR.
B. 111. Tit. 7 Art. 2—4. Rig. StR. B. IV. Tit. 2 Art. 4. Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 9.

2223. Die durch die nachfolgende Ehe legitimirten Kinder habon gloichos 
Erbrecht mit den ehelichen Kindern, und werden wie eheliche beerbt.

L. 10 C. de natural, liberis (V, 27). Nov. LXXXIX. c. 8. 9. S. oben Art. 296.

222®* Adoptivkinder erhalten ein Erbfolgerccht in das ererbte Vermö­
gen, in Curland in das Slammgul ihrer Adoptiveltern, so wie in den Nachlass 
der Blutsverwandten der Letzteren, nur kraft besondern Vertrages. In Bezie­
hung auf das wohlerworbene Vermögen der Adoptiveltern, in Livland auch auf 
alles bewegliche Vermögen derselben, haben die Adoptivkinder, auch ohne Ver­
trag oder Testament, dieselben Erbrechte, wie die ehelichen Kinder.

L. 23 I). de adoption. (1, 7). L. 10 C. de adoption. (VIII, 48). § 2 I. de adoption. (I, 11). Livl. RR.
Cap. 45. 66. Königl. Schwed. Testaments-Stadga v. 3 Juli 168b § 1. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 2
Art. 1. Tit. 11 Art. 1. Privil. Herzog Gotthards v. J. 1570 Art. 6. Pilt. Slat. Th. III. Tit. 1 Art. 3,
vergl. mit Th. II. Tit. 8 Art. 1. Rig. StR. B. III. Tit. 4 g 4. Tit. 16 § 2. B. IV. Tit. 1 § 2. Lüb. StR.
B. I. Tit. 10 Art. 2. 3. S. auch oben Art. 317.

2227. Die Erbrechte des Adoptirtcn in seiner bisherigen Familie gehen 
durch die Adoption an sich, und wenn mit derselben kein ausdrücklicher Ver­
zicht darauf verbunden war, nicht verloren.

Nov. CXYIII. § 2 I. de adoption. (1,11).

2228. Der Adoptirte wird von seinen natürlichen, wie von seinen Adoptiv- 83 2864. 65. 

verwandten gleichmässig beerbt, wenn die natürlichen Verwandten nicht bei der 
Adoption ausdrücklich von der Succcssion in sein Vermögen ausgeschlossen wor­
den (a). In das dem Adoptirten von seinen Adoptivvcrwandten zugefallene er­
erbte Vermögen, in Curland in die in solcher Weise ererbten Stammgüter, kön- 
non jedoch die natürlichen Verwandten nur vermöge besondern Vertrages succc- 
diren (b).

(a) L. 10 C. de adoptiou. (VIII, 48). Nov. CXYIII. — (b) S. die Citate zum Art. 2226.
Erivatreciit. in. 5
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8 2682. 2229. Mehrfache Verwandte (Art. 393) erhalten nach der Vielfachheit des
Bandes eine mehrfache Erbporlion.

Ygi. Nov. CXYIII. o. 2. Not: a pag. Gewohnheitsrecht.

2230. Die durch Blutsverwandtschaft mit dem Erblasser verbundenen Per­
sonen sind ohne irgend welchen Unterschied des Standes oder der Nation zur 
Erbfolge berechtigt.

II. Von der Erbfolgeordnung.

2906.

83 2671.72. 2231. Die Blutsverwandten des Erblassers succediren demselben in einer
gewissen Reihenfolge oder Erbfolgeordnung, welche tlieils auf der Art der Ver­
wandtschaft, theils auf der Nähe des Grades derselben beruht.

Nov. CXYIII.
m -bald ntis rit'E'i l! < ;$V ’ \‘j s t»!* • vn i ; ov Tohai.l &jioi i *

8§2685.2750. 2252. Bei der Erbfolgeordnung sind im Allgemeinen vier Classen von ge-
2781.2846. setzlichen Erben zu unterscheiden:

1. In der ersten Classe succediren die Descendenten des Erblassers, und zwar, 
ohne Rücksicht auf die Nähe des Grades, alle diejenigen Descendenten, zwischen 
denen und dein Erblasser kein noch lebender Descendent desselben in der Mitte 
steht.

2. In der zweiten Gasse succediren die dem Grade nach nächsten Ascenden- 
ten, und die vollbürtigen Geschwister des Erblassers, sowie die Söhne und Töch­
ter der vor dem Erblasser verstorbenen vollbürtigen Geschwister desselben.

3. In der dritten die halbbürtigen Geschw ister des Erblassers und die Söhne 
und Töchter der vor dem Erblasser verstorbenen halbbürtigen Geschwister des­
selben.

4. In der vierten die dem Grade nach nächsten übrigen Seitenvenvandten, wel­
che nicht in die zweite und dritte Classo gehören, ohne Unterschied, ob sio voll- 
bürlig oder halbbürtig sind.

Nov. CXYIII.
Anmerkung. Die Ausnahmen von dieser allgemeinen Erbfolgeordnung in den verschiede­

nen Rechtsgebieten s. in den folgenden Abtheilungen dieses Uauptslücks.

2255. So lange Personen vorhanden sind, welche in eine frühere Classo 
der gesetzlichen Erben gehören, kann kein Erbe einer späteren Gasse zur Erb­
folge gelangen.

8 2684.

88267J. 86. 
2844.

Nov. CXYIII. •jotj

2234. Wenn der in einer Gasse zunächst durch das Gesetz berufene Erbo 
wegfällt, und keine gleichberechtigten Miterben hat, oder diese ebenfalls 
sämmtlich Wegfällen, so fällt die Erbschaft nicht an die Descendenten oder son­
stigen nächsten Erben des Wcggefallcnen, sondern an diejenigen Personen, wel­
che in derselben Gasse nach dem Weggefallenen die zur Erbfolge in den Nach­
lass des Verstorbenen zunächst berufenen sind. Wenn aber in derjenigen Gasse,
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zu welcher die zunächst berufenen, aber wegfallenden Erben gehören, keine erb­
fähigen /Personen mehr vorhanden sind, oder wenn sämmtliche Erben dieser 
Classe wegfallen, so fällt die Erbschaft an die in der folgenden Classo zunächst 
berufenen Erben des Verstorbenen.

§ 7 I. de legitima agnator. succ. (III, 2). § 4. 5 I. de bonorum possess. (III, 10).Tit.Dig. do *
successorio ediclo (XXXV11I,9). L. 9 D. de suis et legiliinis (XXXVIII, 16).

2255 •’ In der ersten Classe kommt cs nicht darauf an, ob die Descenden- 8 2849. 
len zur Zeit des Ablebens ihres Ascendenten noch dessen elterlicher Gewalt unter­
worfen waren oder nicht.

Nov. cxviii c. l.

2256. Kinder aus mehreren Ehen beerben ihren gemeinschaftlichen Pa- 82691. 
rens gemeinschaftlich, den besondern besonders.

Ebendas. Livl. RR. Cap. 63. Estl. R.- u.LR. R. III. Tit. 8 Art. 13. Curl. Slat. § 181.183. rill.
Stat. Th. lli. Tit. 1 Art. 7. Rig. StR. B. IV. Tit. 2 § 1. Lüb. StR. ß. II. Tit. 2 Art. 28.

Anmerkung. Die näheren Bestimmungen für einzelne Fälle s. im zweiten Ilauptstück, von 
der Erbfolge der Ehegatten.

2257. Rei der Beerbung eines Ascendenlen gilt zu Gunsten seiner Enkel, 88 2674.76. 
Urenkel etc., ohne alle Beschränkung auf die Nähe des Grades, das sog. Reprä- 285°* 
sentalionsrccht, vermöge dessen die entfernteren Dcscendenlen des Erblassers iu
die Stelle ihres verstorbenen Parcns trelen, und zusammen so viel von der Erb­
schaft erhalten, als ihr Pareus erhalten haben würde, wenn er den Erblasser über­
lebt hätte.

Nov. CXVIII. c. 1, vcrgl. mit § 6 I. do heredit., quae ab instestato deforuntur (III, 1). Livl. RR.
Cap. 11. Not. a pag. 117 LL. Estl. R.-u. LR. ß. III. Tit. 8 Art. 2. 9.10. Curl. Stal. 8 176 u 188.
Pilt. Stal. Th. III. Tit. 1 Art. 9.10. Rig. Slß. II. IV. Tit. 4 § 1. 3. Baust. PO. Tit. 27 Art. 1.
Friedrichst. PO. Tit. 26 Art. 1. Schwed. StR. R. III. Tit. 1. . ..1 .*(

2258. Dasselbe Repräsentationsrecht (Art. 2237) Laben auch die Sölino 88 2674.78.
und Töchter der vollbürtigen sowohl, als der halbbürtigen Geschwister des Erb- 2915-
lassers, aber auch nur diese, nicht auch die Enkel der Geschwister des Erblas­
sers, welche letztere daher auch nicht in der zweiten und dritten, sondern erst
in der vierten Classe zur Erbfolge gelangen können.

Nov. CXVIII. c. 3, vcrgl. mit Nov. CXXVtl. pr. et c. 1. Estl. R.-u. LR. B. III. Tit. 10 Art. 4.11.
Curl. Stat. 8 188. Pili. Stat. Th. 111. Tit. 1 Art. 12.13.

2256. Die Repräsentation des verstorbenen Parens (Art. 2237 und 38) 8 2675.
gründet sich nicht auf ein Erbfolgcrccht in den Nachlass des von ihnen Repräsen- 
tirten, sondern seine Descendenten succediren kraft eigenen Rechts, und sind da­
her, wenn sie den Nachlass ihres Parens nicht angelrcten haben, nicht verpach­
tet, aus dem vom verstorbenen Grossvatcr, Oheim etc. ererbten Nachlasse die 
Schulden ihres verstorbenen Parens zu bezahlen.

Vergl. ebendas.

2240. In der vierten Classe der gesetzlichen Erben gilt kein Repräscnta- 88 2729.59. 
tionsrccht, vielmehr schliesst hier der — auf Grundlage der Römischen Gradbe- 94.872. 73. 
rcchnung (Art. 385) — dem Grado nach näliero Verwandte den entferntem un- 29i8'30' 
bedingt aus, mehrere gleich nahe aber theilen den Nachlass unter sich nach
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Köpfen. Audi kommt in dieser Classe das mehrfache Venvandtschaftsband (Art. 
393 und 2229 ebensowenig in Betracht, als der Unterschied des Geschlechts, so 
wie der vollen und halben Geburt.

Nov. CXV1II. c. 3. Svlvesters n. Gn. v. 1157 § 8. Estl. R- u. LR. R. III. Tit. 10 Arl. 1. 12. 13. 
14. 15. Pilt. Stal. Th. 111. Tit. 1 Art. 15. Lüb. StR. B. 11. Tit. 2 Arl. 18-20. Rig. StR. B. IV. Tit. 
2 §3. Tit. 6 § 1.

88 2087-90. 2241. Wo das Repräsenlationsrecht zur Anw endung kommt (Art. 2237 und
2712_2!/ 25, 38), wird die Erbschaft nicht nach Köpfen, sondern nach Stämmen getheilt, in- 
847 ^85u 06 ^em l^e Descen^enlen des Bepräsentirten alle zusammen denjenigen Erbtheil er- 
2871. 82. 8ä! halten, welcher ihrem verstorbenen Parens zugefallen wäre, wenn derselbe den 

86 87. 2907. Anfall der Erbschaft erlebt hätte. Dies gilt, in der ersten Classe, unter Descen- 
23. 26.29. (teilten in allen Fällen, es mögen nun Descendenten desselben Grades oder ver­

schiedener Grade gleichzeitig zur Erbfolge berufen sein (a). Kinder verstorbener 
Geschwister dagegen suceediren nur dann nach Stämmen, wenn sie mit Ge­
schwistern des Erblassers concurriren; sind bloss Geschwisterkinder vorhanden, 
so theilen sie den Nachlass oder die auf sie fallende Nachlassquote unter sich 
nach Köpfen (b).

(a) Nov. CXV1II. c. 1 und die übrigen Citate zum Art. 2230. — (b) Reichstagsabschied v. J. 1529 
§ 31. Pilt. Stal. Th. III. Tit 1 Art. 14 u. die Citate zum Art. 2237.

88 2704. 9. 2242. Nach sämmtlichen Landrechten haben, bei der Concurrcnz mannli-
sV *92*95*’ c^er un(* üblicher Erben in dem Nachlass eines Adeligen, in allen Classen ohne 

Unterschied, die männlichen ein Vorrecht vor deu weiblichen zum Naluralbesitz 
der zum Nachlass gehörigen Landgüter.

Privil. Sigismund Augusts v. 2SNov. 1501 Art. 10. Estl. R.-u. LR. B. III. Tit. 8 Art. 8.15. Tit.
10 Art. 7.10. 13.15. Curl. Stal. § 177. Privil. Herzog Gotthards v. 20 Juni 1570 Art. 6. Pilt.
Stal. Th. II. Tit. 11 Art. 2.

Anmerkung. Die näheren Bestimmungen s. im achten Titel.

8 2845. 2245. Die Nähe der Verwandtschaft mit dem Erblasser ist zunächst nicht
nach der Zeit des Todes desselben zu bestimmen, sondern nach demjenigen Zeit­
punkt, wo das gesetzliche Erbrecht angefallen ist (Art. 2045 und 50), z. B. durch 
das Wegfallen des testamentarischen oder Vertragserben.

L. 2 § 5. G. D. de suis et legil. (XXXVIII, 16). § 7 I. de hereditat., quae ab instestato deferuntur
(HI, 1).

8 2845. Anmerkung, l’eber die Zeit, nach w elcher sich die Beerbung eines Verschollenen rich­
tet, s. oben Art. 700 fgg.

2244. Nach demselben Zeitpunkte (Art. 2243) ist auch die Art der Ver­
keilung des Nachlasses unter mehreren Erben zu bcurtheilcu.

Vgl. ebendas.

2245 • Der zur gesetzlichen Erbfolge Berufene muss nicht nur zu der Zeit, 
wo ihm das Erbrecht angefallen ist (Art. 2243), sondern auch von da an un­
unterbrochen bis zur Antretung der Erbschaft crbfolgefähig sein.

L. 1 § 4 D. ad SCturu. Terlulliauum (XXXVIII, 17). § 4 I. de heredum qualitale (II, 19).
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2246. Der Erbprätendent muss zur Zeit des Erbschaftsanfalls concipirt ge­
wesen sein; dass er damals bereits geboren sei, wird nicht erfordert.

L. 7. L. 2G D. de slatu hominum (I, 5). L. 1 § 8 D. ur.de cognali (XXIYI1I,8). L G-S D. de 
suis et legit. (XXXVIII, IG).

ZWEITE ABTHE1LÜXG.

Besondere Bestimmungen des Livländiscuen Landrechts.
I

I. Erbfolgeordnung in der ersten Classe.

2247. Bei der Bestimmung der Erbtheile der einzelnen Descendenten ist, §8 2687—90. 
abgesehen von der Verschiedenheit der Gradesnähe (2237 und 41), auch auf das 
Geschlecht der Erben, und auf die natürliche und rechtliche Beschaffenheit des 
zum Nachlasse gehörigen Vermögens Rücksicht zu nehmen.

S. die Citatc zu den folgenden Artikeln.

224-8. Die natürliche und rechtliche Beschaffenheit des Vermögens, — ob Vgl. § 26%. 
es beweglich oder unbeweglich, ob es mit Eigenthums- oder mit Pfandrecht von 
dem Erblasser besessen worden, — xv ird nach dem Zeitpunkt beurlheilt, wo das 
gesetzliche Erbrecht angefallen ist.

S. die Citatc zuin Art. *2213.

2249. Sind bloss Söhne oder bloss Töchter vorhanden, so wird der ganzo s 2692. 
Nachlass unter ihnen zu gleichen Theilcn gelheilt.

Erzb. Sylvesters neue Gnade v. G Febr. 1437 § 2. 3. 3. 0. Johannes v. Gcllingsbausens neue 
Gnade v. J. 1540 § 1. 2.

Anmerkung. IJeber die Einwerfung des Vorausempfangenen s. unten Titel VIII. Ilplst. 3.

2259. Concurriren Söhne mit Töchtern, so erhält von den zum Nachlass 88 2693. 94. 

gehörigen Landgütern, welche vom Erblasser mit Eigeuthumsrecht besessen wur- 9&.2709. 
den, jeder Sohn einen doppelten Antheil, im Vergleich mit dem Antheil jeder 
Tochter; in den übrigen Nachlass, er mag in Mobilien, ausstehenden Schuldfor­
derungen oder Pfandgütern bestehen, theilcn sie sich sämmtlich zu gleichen Tlici- 
len (a). Die städtischen Immobilien werden nach Anleitung des localen Stadt­
rechts gelheilt (b).

(a) Vgl. Sylvesters neue Gnade v. 1457 § 4. Johannes v. Gcllingsbausens neue Gnade v. 1350 
§ 3. 4. Gewohnheitsrecht. — (b) Konigl. Schwed. Testaments-St. v. 3 Juli 1G8G § 1. Not. q pag.
13. Not. e pag. 93. Not. a. pag. 1 IG LL.

2231. Die im Art. 2250 angegebene Vertheilungsart der auf dem Lando 
belogenen Immobilien gilt nicht bloss für die Descendenten ersten Grades, son­
dern auch für dio der entfernteren Grade, so dass jodor Grosssohn des Erblassers 
im Vcrhältniss zu seiner Schwester in solchen Immobilien einen doppelten An­
theil von der auf ihren Stamm fallenden Erbportion erhält, u. s. w.

Vergl. die Citatc zu den Art. 2237 u. 41. Gewohnheitsrecht.
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8 2695.

§ 2714.

82715.

83 2716.21.

8 2721.

83 2718.20.

2252. Der Antheil, den die beerbte Witlwe bei der Thcilung mit den Kin­
dern aus Landgütern empfangen (Art. 2075 , wird nach ihrem Tode unter den 
Kindern so getheilt, als wenn er ein Landgut wäre: jeder Sohn erhält davon 
einen doppelten Antheil, im Vergleich zum Antheil jeder Tochter.

Vgl. das Livl. RR. Cap. 56. 62.231. Sylvesters neue Guade v. 1157 § 7. Gewohnheitsrecht.
Anmerkung. Die näheren Bestimmungen über das bei der Erbtheilung zu beobachtende 

Verfahren s. im achten Titel.

//. Erbfolgeordnung in der zweiten und den folgenden Classen.

2255* Bei der Erbfolge in der zweiten und dritten Classe ist zunächst zu 
unterscheiden die Succession in ererbte Landgüter von der Succession in das 
übrige Vermögen. /Y /

Livl. RR. Cap. 62. Uriheil König Sigismunds III. v. Tölen v. 20 Juni 1615.

A. Erbfolge in den übrigen Nachlass, ausser den Erbgütern.

1. Zweile Classe.

2254. Die Erbfolgeordnung der Ascendenten und vollbürligcn Geschwister 
ist verschieden, je nachdem der Erblasser von seinen Erbnehmern abgetheilt war 
oder nicht. Kinderlos verstorbene Töchter und resp. Schwestern werden immer 
nach den für nicht abgctheiltc geltenden Kegeln beerbt.

S. die Citate zu den folgenden Artikeln.

a. Beerbung der nicht abgetheilten Ascendenten und Geschwister.

2255. Waren Erblasser und Erbnehmer noch nicht abgetheilt, so nimmt 
der Vater — nachdem die Wittwe des Erblassers wegen ihrer Erbansprücho be­
friedigt worden — aus dem Nachlasse dasjenige heraus, w as er dem Erblasser 
freiwillig gegeben hatte. Was alsdann übrig bleibt, fällt an des Verstorbenen 
Vater und Mutter, so w io an seine Brüder und Schwestern und seiner vorverslor- 
benen Geschw ister Kinder, welche sich darin insgesammt nach Köpfen (die Ge­
schwisterkinder nach Stämmen) thcilen, olino Rücksicht auf dio Natur der ein­
zelnen Bostandtheile des Nachlasses.

Nov. CXV1II. c. 3. Livl. RR. Cap. 62.

2256. Wenn Gcschwistor und Geschwisterkinder — ohne dio Eltern des 
Erblassers — zu dessen Nachlass concurrircn, so w ird nach den in den Art. 2238 
und 41 angegebenen Grundsätzen getheilt.

Nov. CXYIII. c. 3. llcichstagsabschied v. J. 1529 § 31.

2257. Die Grosseltern und weitern Ascendenten des ohno Dcscendenz ver-



Tit. II. Von der gesetzlichen oder Intestaterbfolge. 39

slorbenen nickt abgetheilten Erblassers erben nur dann, wenn weder Eltern, 
noch vollbürtige Geschwister oder deren Kinder vorhanden sind.

Gewohnheitsrecht.

2258. Unter den entfernteren Ascendenlen (Art. 2237) sekliesst der nähere 
den ferner stehenden nicht bloss seiner Seite, sondern auch der andern Seile un­
bedingt aus, gleich nahe aber gelangen zugleich zur Succession.

Nov. CXYIII. c. 2.

2259. Sind entferntere Ascendenten (Art. 2237) bloss von einer Seite vor­
handen, so wird die Erbschaft unter ihnen nach Köpfen vcrtheilt. Concurriren 
dagegen Ascendenten von beiden Seiten mit einander, so zerfällt die Erbschaft 
in zwei gleiche Hälften, von denen die eine den väterlichen, die andere den müt­
terlichen Ascendenlen des Erblassers zugelheilt wird; jede dieser Hälften ist dann 
auf ihrer Seite nach Köpfen zu verlkeilen.

Nov. CXYIII. c. 2.

er ifllfliü.-’ (l • .« :‘A2 .'i/ } • ■ ■ " n: r ' <*’. '

b. Beerbung der abgetheilten Ascendenten und Geschwister.

2260. Hatte unter den zu dieser Classo berufenen Erben eine Ablheilung 
in den väterlichen oder mütterlichen Nachlass staltgefunden (Art. 2069 fgg. 
2101), und stirbt eines der abgelhcilten Geschwister, ohne Leibeserben zu hin- 
tcrlassen, so wird dessen vom Vater oder von der Mutter ererbter Nachlass nach 
den nachstehenden Bestimmungen (Art. 2261—64) vererbt.

Livl. HR. Cap. 62. Gewohnheitsrecht.

226t. Dio Mutter ist von der Succession in den Nachlass ihrer abgethoilton 
Kinder ausgeschlossen.

Daselbst.

2262= Abgelheilto Schwestern und deren Kinder sind ausgeschlossen von SS 
der Erbfolge in den Nachlass ihrer abgcthcillcn kinderlos verstorbenen Brüder: 
dieser Nachlass fällt nur an die Brüder und ßruderkinder, so wie an die unabgo- 
theiltcn Schwestern.

Daselbst.

2265. Dio Ausschliessung der Mutter und der abgcthcillcn Schwestern 
und Schwesterkinder (Art. 2261 und 62) fällt weg, sobald die vor ihnen bevor­
zugten Erben (Brüder, Bruderkinder und unabgethcille Schwestern) nicht vor­
handen sind. Es wird demnach der letzte unter mehreren abgetheilten kinderlos 
vertorbenon Brüdern sowohl von der abgetheilten Mutter, als von seinen abgo- 
theiltcn Schwestern und verstorbener Schwestern Kindern beerbt; nur müssen 
sic, falls sie mit unabgelheüten Schwestern concurriren, dasjenige, womit sio 
abgelhcilt worden waren, in den Nachlass conferircn.

Das. Sylvesters n. Gn. v. J. 1457 § 5. S. auch oben Art. 2234 und die daselbst cilirten Gesetze.
:' .! ir! "» • 'i ,rc

2264t. In den Nachlass einer abgetheilten Schwester succediren allo Brü-

8 2749.

8 2722.

8 2722.

2723. 24.

8 272:>.
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der und Schwestern und verstorbener Brüder und Schwestern Kinder, sie mögeD 
abgetbeilt sein oder nicht, mit gleichem Rechte.

Livl. RR. Cap. 62. Gewohnheitsrecht.

2. Dritte und vierte Classe,

8 2726. 2265. Halbgeschwister und Halbgeschwisterkindcr succediren und theilen
sich, wenn sie vom Erblasser nicht abgetbeilt gewesen, nach don oben, Art. 2232, 
38 und 41, angegebenen Regeln.

Nov. CXV1H. c. 3.

8 2731.

2266. Waren die Erbnehmor vom Erblasser abgetbeilt, so gelten für die 
Beerbung und Tbeilung die oben Art. 2260—64 aufgestelllen Regeln.

Livl. RR. Cap. G2. Gewohnheitsrecht.
J

2207 • Bei den Erben der vierten Classe (Art. 2232 und 40) kömmt es da­
rauf nicht an, ob sie unter einander abgetbeilt waren oder nicht.

Daselbst.

B. Besondere Erbfolge in Erbgüter.

2200* Erbgüter, d. i. ererbte Landgüter, werden in der aufsteigenden 
und Seitenlinie mit Rücksicht auf die Seite vererbt, von welcher sie gekommen 
sind, nach dem Grundsätze: das Gut bleibt bei dem Blute, wroher cs gekommen.

Livl. RR. Cap. 62. ürtheil König Sigismunds 111. v. Polen v. 20 Juni 1615.

88 2714. 23. 2269. Ein zum Nachlasse gehöriges Erbgut fällt hiernach, je nachdem es
27. 30. von (jer väterlichen oder von der mütterlichen Seite hergekommen, auf die väter­

liche oder mütterliche Linie zurück. Die nähere Linie, des Vaters oder der Mut­
ter, schliesst die entfernteren Linien, —der Grosseltern,—diese die Linien 
der Urgrosscllern etc. aus. In jeder Linie entscheidet die Nähe des Grades, und 
bloss in Betreff der Geschwisterkinder gilt Repräsentationsrecht. Auf den Unter­
schied zwischen voller und halber Geburt kommt es dabei nicht an, vielmehr 
vererben die vom Vater stammenden Erbgüter gleichmässig an die vollbürtigen 
Geschwister und die Consanguinen, die von der Mutter ererbten an die vollbürti­
gen Gesellw istor und die Uterinen.

Ebendas. S. auch Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 9 Art. 4. Tit. 10 Art. 10 und oben Art. 3S6 fgg. 391.

2270. Die Ablhcilung des Erblassers von dem Erbnehmer und der Erb­
nehmer unter einander hat bei Erbgütern dieselbe Wirkung, wie bei dem übri­
gen Vermögen.

S. oben Art. 22C0-G4. 66 n. 67.

227 J • Dio besondere Succcssion in Erbgüter (Art. 2268 und 69) findet statt, 
so lange noch D'esccndcntcn des ersten Erwerbers des Erbgutes vorhanden sind;
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fehlt es an solchen, so hört die Erbgulsqualität auf, das Gut nimmt dio Natur 
eines wohlerworbenen an, und wird nach den in den Art. 2254—59, 65 und 67 
aufgestellten Regeln vererbt.

Ygl. Testamentsstadga v. 3 Juli I68C § 1. Not. c. pag. 156 LL.

DRITTE ABTIIEILUNG.

Besondere Bestimmungen des Estländischen Landrecbts.

I. Erbfolgeordnung in der ersten Classe.

2272. Die in den Art. 2*247—49 und 51 für Livland aufgestelllcn Regeln 
gelten auch im Estländischen Landrecht.

S. ausser den daselbst angeführten Citaten das Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 8 Art. 1—6.

2275. Concurriren zum Nachlass eines Adeligen Söhne mit Töchtern, so 
erhält von den Landgütern, welche der Vater mit Eigenthumsrecht besessen, je­
der Sohn einen doppelten Antheil, im Vergleich mit dem Antheil jeder Tochter. 
In den gesammlen übrigen Nachlass, ohne Rücksicht auf seine Natur oder Bele- 
genheit, thcilcn sich die Geschwister zu gleichen Theilen, und namentlich haben 
die Söhne in den von der M ulter hinterlassencn Landgütern kein Vorrecht vor 
den Töchtern.

Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 8 Art. 7. 8.

2274. Haben die Söhne aus den väterlichen Landgütern einen doppelten 
Antheil bezogen (Art. 2273), so müssen sic den Töchtern, ihren Schwestern, bei 
deren Verheiratliung, nach Maassgabc des Werthes der Landgüter, dio Hochzeit 
ausrichtcn und sie mit Kleidern und Geschmeide aussteuern.

Das. Art. 8.

II, Erbfolgeordnung in der zweiten Classe.

2275. Durch die Asccndcnten des Erblassers werden dessen Seilenverwand- 
tc von der Succession durchaus ausgeschlossen.

Das. B. HI. Tit. 9 Art. 1. 3. 4.

227G. Im wohlerworbenen Vermögen schlicsscn dio näheren Asccn lenten 
die entfernteren aus. Gleich nahe Asccndcnten erben nach Linien, so dass die 
väterliche Linie die eine, die mütterliche die andere Hälfte erhält. Sondert sich 
die väterliche oder mütterliche Linie wieder in Theillinicn, so wird auch in die­
sen wieder nach Linien geerbt. Mehrere gleich nahe Asccndcnten derselben Li­
nie theilen den Nachlass, oder den auf diese Linie fallenden Theil des Nachlas­
ses, unter sich nach Köpfen.

Das. u. Nov. CXVIII. c. 4.
PniVATRECIlT. III. 6

82751

§2751

8 2752

8 2753
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(82752. 54.

8 2757.

82782.

2*277. Gehörten zum Nachlass auch unbewegliche Erbgüter, so fallen dieso 
ausschliesslich an diejenige Linie, von welcher sie hergekommen sind. Sind keine 
Ascendenten dieser Linie vorhanden, so vererben die Erbgüter nicht auf die As- 
cendenlen der andern Linie, sondern auf die Geschwister und Geschwisterkinder 
derjenigen Linie, von welcher die Güter stammen.

Estl. R.- u. LR. B. 111. Tit. 9 Art. i.

2278. Erst in Ermangelung von Ascendenten kommen die vollbürtigen Ge­
schwister und Geschwisterkinder zur Erbfolge, und theilen unter sich den Nach­
lass nach den in den Art. 2238 und 41 angegebenen Hegeln. Darauf, ob sie un­
ter sich abgetheilt waren oder nicht, kommt es nicht an.

Das. B. 111. Tit. 10 Art. 2. 3. 5. 6.7.

71/. Erbfolgeordnung in der dritten Classe.

2279. Die halbbürtigen Geschwister und halbbürtiger Geschwister Kinder 
theilen unter sich den Nachlass nach Anleitung der Art. 2238 und 41. Gehören 
jedoch zu demselben Erbgüter, so fallen diese nur auf die Seite, von welcher sie 
hergekommen.

Estl. R.- U. LR. B. III. Tit. 10 Art. 8-11.

IV. Erbfolgeordnung in der vierten Gasse.

2280. In dieser Classe entscheidet nur die Nähe des Grades. Unter gleich 
nahe verwandten, daher zusammen berufenen Erben erhallen diejenigen, welche 
zu der Linio gehören, von der die Erbgüter stammen, zwar den Naturalbesitz 
dieser Güter, müssen aber den zur andern Linio gehörenden Erben deren Antheil 
in Gelde vergüten.

Estl. R.- u. LR. B. UI. Tit. 10 Art. 14.

VIERTE ABTIIEILUNG.

Besondere Bestimmungen des Curländischen Land- und Stadtrecuts.

7. Erbfolgeordnung in der ersten Gasse.

2281. Wenn der Erblasser nicht zum Indigenatsadel gehörte, so theilen seino 
Dcscendentcn sich in den Nachlass nach den in den Art. 2232, 35—37, 39, 41 
enthaltenen Bestimmungen, so dass der Nachlass unter den Dcscendentcn ersten 
Grades und den Stämmen der entfernteren zu gleichen Theilen verthcilt wird.

S. die Citatezu den angeführten Artikeln.

2282. Von dem Nachlass eines Indigcnatsadeligen erhält, wenn Söhne mit82783.



Tu. II. Von der gesetzlichen oder Intestatcrbfolge. 43

Töchtern concurriren, jeder Sohn eine dreifache, jede Tochter aber nur eine ein­
fache Erbporlion. Dies gilt nicht bloss für die Descendenten des ersten, sondern 
auch für die der folgenden Grade, und nicht bloss von Landgütern, sondern von 
dem gcsammlen väterlichen Nachlass. In den Nachlass der Mutter, so wie der 
mütterlichen Ascendenten und der väterlichen weiblichen Ascendenten theilen 
sich Kinder und Kindeskinder, ohne Unterschied des Geschlechts, zu gleichen 
Theilen.

Curl. Slat. § 177. Gew ohnheitsrecht.

2-2«.%. Die im Art. 2282 angeordnete Vertheilung des väterlichen Nach­
lasses darf von dem Vater nur in so weil geändert werden, dass er mittelst letzt­
williger Verfügung den Erbtheil jeder Tochter zwar beliebig verringern, densel­
ben jedoch nicht weiter erhöhen darf, als bis auf einen halben Sohneslhcil.

Curl. Stal. § 171.

2284. Im Pilten’schen Kreise sind zum Nachlass des adeligen Vaters dio 
Söhne, wenn sie mit Töchtern concurriren, allein als Erben berufen. Dio Töch­
ter haben nur auf standesmässigen Unterhalt, und, wenn sie heirathen, auf 
eine Aussteuer Anspruch, deren Betrag, falls die Eltern darüber nichts bestimmt 
haben, unter gerichtlicher Autorität, und mit Rath der väterlichen sowohl, als 
der mütterlichen Verwandten, von den Brüdern zu bestimmen ist. Können dio 
Interessenten sich über den Betrag in Güte nicht einigen, so wird der Nachlass 
unter den Söhnen und Töchtern nach den Bestimmungen des Art. 2282 gelheilt.

rm. Stat. Th. III. TU. 1 Art. 5. 22. Pili. Regimentsforinel v. J. 1(117 8 6. Gewohnheitsrecht.

2285. In den Städten Bauske und Friedrichstadt erhält der älteste Sohn 
die Kleider des verstorbenen Vaters als Voraus.

Baust. PO. Tit. 27 Art. 5. Friedrichst. PO. Tit. 2G Art. 5.

2286. In denselben Städten (Art. 2285) sind Kinder — sowohl Söhne als 
Töchter, — welche bei Lebzeiten der Eltern in der Weise ausgesteuert worden, 
dass sie dadurch als völlig abgesondert angesehen werden sollen, sie mögen viel 
oder wenig erhalten haben, — von der Succcssion in den elterlichen Nachlass 
ausgeschlossen, so lange Kinder leben, die bis zum Tode der Eltern mit diesen 
im Gesammlgute verblieben sind. Sind jedoch, beim Ableben der Eltern, keino 
unabgetheilten Kinder vorhanden, so erhalten die abgesonderten den elterlichen 
Nachlass.

Baust. PO. Tit. 27 Art. 12. Friedrichst. PO. Tit. 20 Art. 12.

//. Erbfolgeordnung in der zweiten Classe.

2287. Hintcrlässt der Erblasser sowohl Ascendenten, als auch vollbürtige 
Geschwister und Kinder vorverstorbener vollbürtiger Geschwister, so fällt dio 
eine Hälfte des Nachlasses auf dio Ascendenten, dio andere auf die Geschwister 
und Geschwisterkinder. Sowohl jene, als diese, vertheilen ihre Hälfte unter sich 
zu gleichen Theilen, d. i. nach Köpfen, die Geschwisterkinder nach Stämmen.

Curl. Stat. § 172. ISS. Pili. Slat. Th. 111. Tit. 1 Art. 11.12. 13.

8 2783.

8 2785.

8 2786.

8 2788.



44 B. III. Erbrecht.

8 2790. 2288. Unter den Ascendenten — sie mögen allein vorhanden sein, oder
mit Geschwistern und Geschwisterkindern coneurriren — werden die entferntem 
von den näheren ausgeschlossen. Gleich nahe Ascendenten erben nach Linien, 
so dass die väterliche Linie die eine, die mütterliche Linie die andere Hälfte des 
auf die Ascendenten überhaupt fallenden Erbtheils erhalten. Sondert sich die 
väterliche oder mütterliche Linie w ieder in Theillinien, so wird auch in diesen 
wieder nach Linien gelheilt.

Nov. CXYlll. c. 2. Curl. Stat. § 172. Pilt. Stal. Th. III. Tit. 1 Art. 11.

§8 2787. 89. 2289. Im Uebrigcn kommen die in den Art. 2232, 38 und 41 aufgestellten
Regeln zur Anw endung.

S. die Cilate zu den angeführten Artikeln.

2290. Wenn in den Städten Bauske und Friedrichstadt ein von den Eltern 
vollständig abgesondertes Kind (Art. 2286) ohne Descendenz verstirbt, so wird 
es nur von seinen gleichfalls abgesonderten, und erst wenn keino solche vor­
handen, von den unabgctheilt gebliebenen Geschw istern beerbt.

Bautk. PO. Tit. 27 Art. G. Friedrichst. FO. Tit. 2G Art. G.

III. Erbfolgeordnung in der drillen und vierten Classe.

2793-95. 2291. Die Erbfolgeordnung in diesen Classen richtet sich lediglich nach
den allgemeinen Bestimmungen (a), nur dass in den Städten Bauske und Fried­
richstadt die Bestimmung des Art. 2290 auch auf Halbgoschwister anzuwen­
den ist (c).

(a) S. oben Art. 2232. 38-11. - (b) Bausk. PO. Tit. 27 Art. G. Friedrst. PO. Tit. 2G Art. G

FÜNFTE ABTIIEILUNG.

Besondere Bestimmungen der Stadtrecute Liv- und Estlands.

I. Erbfolgeordnung ohne Rücksicht auf Absonderung.

A. Livländisches Stadtrecht.

Abgesehen von den Ausnahmen, welche durch die Absonderung von 
Kindern aus der allgemeinen Gütergemeinschaft entstehen (Art. 2301 fgg.), gel­
ten in BetrelT der Erbfolgeordnung in den Städten Livlands die allgemeinen Re­
geln der Art. 2232—41. Auf die Erblhcile der einzelnen concurrienden Erben 
hat weder die Verschiedenheit ihres Geschlechts, noch die natürliche oder recht­
liche Beschaffenheit der Beslandtheile des Nachlasses einen Einfluss.

Nov. CXYlll. Big. StR. B. IV. Tit. 2 § 1-4. Tit. 3 § 1. Tit. 4 $ 1-4- TU. 5 § 3- Tit. 6 § 1.



2293. Wenn Ascendenten mit vollbiirtigen Geschwistern und Geschwister­
kindern concurriren, so wird, wenn bloss vollblü tige llrikler und Schwestern mit 
Ascendenten Zusammentreffen, nach Köpfen getheilt. Sind Ascendenten, Geschwi­
ster und verstorbener Geschwister Kinder vorhanden, so erhalten die Ascenden­
ten und Geschwister Kopftheile, die Söhne und Töchter der verstorbenen Ge­
schwister Stammtheile. Wenn endlich bloss Söhne und Töchter verstorbener Ge­
schwister mit Ascendenten concurriren, so erhalten jene Stammporlionen, diese 
Kopftheile.

Nov. CXYIIl. c. 3.

2294- Hinsichtlich des Verhältnisses der Ascendenten unter einander gel­
ten die Bestimmungen des Art. 2288.

Nov. CXYIIl. c. 2.
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B. Estländisches Stadl rech t.

2293. Die Descendenten des Erblassers schlossen alle übrigen Verwandten SS 2878. 81. 
desselben aus, und zwar succediren sic, ohne Unterschied des Geschlechts und 82* 2907- 
Grades, so wie ohne Rücksicht auf die natürliche oder rechtliche Beschaffenheit 
der Naehlassstückc, die nächsten nach Köpfen, die entferntem nach Stämmen, 
auf Grundlage der in den Art. 2232, 37 und 41 aufgestclltcn Regeln.

Nov. CXYIIl. c. 1. Lüb. Stil. B. II. Tit. 2 Art. 1. 2. 3. Gewohnheitsrecht.

2290. ITat der Erblasser keine Descendenten hinterlassen, so sind Vater 882883.2910. 
und Mutter seine nächsten Erben, mit Ausschluss seiner Geschwister.

Lüh.StR. B. II. Tit. 2 Art. 13. S. auch Art. C. 7.

2297. Sind Vater und Mutter nicht mehr am Leben, so succediren dem 88 2885. 86. 
Erblasser dessen vollbürtige Geschwister und der vorverstorbenen vollbürligen 2912- 
Geschwister Kinder, nach den in den Art. 2238 und 41 angegebenen Regeln.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 1. 13. 22. Nov. CXYIIl. c. 3.

229«. In Ermangelung von vollbürtigcn Geschwistern und von Kindern 8§ 2887. 88. 
vollbürtiger Geschwister kommen dio Halbgeschwistcr des Erblassers und der 29t3- 
vorverstorbenen Halbgeschwister Kinder zur Erbfolge. Die Theilung unter ih­
nen geschieht nach den in den Art. 2238 und 41 angegebenen Grundsätzen.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 1.13. 17. 22. Nov. CXYIIl. C. 3.

2299. Nach den Ilalbgeschwistern und deren Kindern gelangen dio Gross- 882889. 90. 
eitern und entfernteren Ascendenten des Erblassers zur Succession, und zwar 2916.17. 
schliessen die näheren Ascendenten die entfernteren aus. Unter gleich nahen 
Ascendontcn verschiedener Linien wird nach Linien, unter Ascendenten derselben
Linie nach Köpfen getheilt.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 1.17. Nov. CXYIIl. c. 2.

2500. Sind keino Ascendenten vorhanden, so kommen die entferntem Sei- 88 2891—94. 
tenverwandten nach den Regeln des Art. 2240 zur Erbfolge. 2!),8.

Lüb. StR. B II. Tit. 2 Art. 1. 18-20. Nov. CXYIIL c. 3. Gewohnheitsrecht.
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II. Einßtiss der Absonderung auf die Erbfolgeordnung.

2501. Eino von den in den Art. 2292—2300 dargestellten Regeln abwei­
chende Erbfolgeordnung wird bewirkt durch die vollständige Absonderung der 
Kinder aus der allgemeinen Gütergemeinschaft, diese mag nun bei Lebzeiten bei­
der Ellern oder nach dem Tode des einen von ihnen (Art. 2183 und 2211), sie 
mag factisch geschehen oder der Anthcil der Kinder im besitz und Genuss der 
Eltern geblieben sein, wenn sie nur eine Absonderung aus dem gesammten vä­
terlichen und mütterlichen Gute gewesen, und dabei die vollständige Abfindung 
der Kinder mit ihrem künftigen Erblheil beabsichtigt worden. Eine Abtheilung 
vom väterlichen oder mütterlichen Gute, eine Unterstützung, welche die Eltern 
einem Kinde behufs der Errichtung eines eigenen Haushalts zukommen lassen, 
eine Aussteuer, welche eine Tochter bei ihrer Verheiratbung erhält, ohne dass 
zugleich ihre förmliche und völlige Absonderung ausdrücklich erklärt wird, hat 
auf die Erbfolgeordnung keinen Einfluss.

Big. StR. B. 1Y. Tit.3 § 1, vergl. mit B. III. Tit. 1 § 1 und der Rig.VO. v. 1591 Art. 11. Lüb.SlR.
B. II. Tit. 2 Art. 33. 31. Vgl. auch B. I. Tit. 5 Art. 1.

83 2857.919. 2502. Die dergestalt (Art. 2301) völlig abgesonderten Kinder sind von al­
ler Erbfolge in den Nachlass ihrer Eltern ausgeschlossen, so lange unabgelheiltc 
Kinder vorhanden sind, und succediren erst in Ermangelung der letztem, dann 
aber auch vor allen übrigen Erben. Dies gilt auch von den Desccndenten der 
abgesonderten Kinder.

Big. StR. B. IV. Tit. 3 § 1. Lüb. StR. B. 11. Tit. 2 Art. 5. 6. IC. 23.

88 .8jS. 9-0. 2«*®5. Wenn mehrere Kinder, nach dem Tode des einen Ehegatten, zu­
sammen abgesondert sind (Art. 2182 und 2213), und eines von diesen abgeson­
derten Kindern, ohne Desccndenten zu hinterlassen, verstirbt, so fällt dessen 
Nachlass auf die mit abgesonderten Geschwister und deren Dcsccndcnz, nicht 
aber auch auf die unabgelheilten und ebenso wenig an die Eltern.

Big. StR. B. IV. Tit. 3 § 2. I.üb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 7. 13. 22.

I25©4. Wenn dagegen ein Kind oder auch mehrere Kinder einzeln abge­
sondert wurden, und eines derselben stirbt ohne Hinterlassung von Leibeserben, 
so fällt, nach Livländischem Stadtrechte, dessen Nachlass auf alle Geschwister 
überhaupt, zu gleichen Theilen, sie mögen abgesondert gewesen sein oder nicht.

Vgl. das alt. Big. StR. Th. V. Cap. 8.

2505. Wenn nach dem Tode beider Eltern eines von den Kindern, w elche 
bei Lebzeiten der Ellern nicht abgetheilt waren, ohne Leibeserben mit Tode ab- 
gelit, so fällt dessen Anthcil den übrigen nicht abgetheilt gewesenen Geschwi­
stern zu; die abgesonderten dagegen haben keinen Anlheil daran.

Ebendas, u. Lüb. StR. B. II. Tit.2 Art. C. 22.
Anmerkung. I>ber die Beerbung des bei Lebzeiten eines der Eltern verstorbenen unabge- 

tbeilten Kindes s- oben Art. 2177. 2205.

250«. Ist nur ein unabgetlieiltes Kind vorhanden, so fällt, nach dessen 
kinderlosem Tode, sein Nachlass den abgesonderten Geschwistern zu.

Vgl. ebendas.
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2507. Wenn mehrere Geschwister zwar zugleich abgesondert worden 
(Art. 2303), dieselben jedoch alle, bis auf einen, ohne Descendenz gestorben, 
und dann auch dieser letzte kinderlos mit Tode abgeht, so wird derselbe von den 
unabgelheilten Geschwistern, so wie von den etwa einzeln abgesonderten, zu 
gleichen Theilen beerbt.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 7. Für die Livländischen Städte vgl. das Rig. StR. B. III. Tit. 3 § 1.

250«. Eltern succediren nach Estländischem Stadlrechto ihren abgeson- S2920. 
derten Kindern erst dann, wenn diese gar keine, weder mitabgesonderte, noch 
unabgethciltc Geschwister, noch auch Geschwisterkinder hinterlassen haben.

Lüb. StR. B. II. Tit. 2 Art. 1.7.

SECnSTE ABTHEILUNG.

Erbfolgeordnung nach Narva’scuem Stadtrecht.

2509. Die Dcscendenlen schlicssen alle übrigen Verw andten des Erblas-8S 2921. 23. 
sers aus (a) und succediren nach den in den Art. 2232, 35—37, 39 und 41 an­
gegebenen Hegeln, olino dass der Unterschied des Geschlechts auf die einzelnen
Erblhcile einen Einfluss hat (b).

(a) Cap. 3 von Erbschaften Schwed. StL. — (b) C. 1 ebendas.

2510. In Ermangelung von Dcscendentcn erben zunächst die Eltern des 8 2924.
Erblassers, Vater und Müller, zu gleichen Theilen.

C. 2 von Erbschaften SIL.

2511. Ist einer der Eltern des Erblassers vor ihm mit Tode abgegangen § 2925. 
und der Erblasser hat vollbürlige Geschwister am Leben, so erben diese den
Theil des verstorbenen Parcns.

C. 7 § 1 ebendas.

2512. Sind Vater und Mutter des Erblassers todt, so beerben ihn seino 8 2926. 
vollbürtigen Geschwister und der verstorbenen vollbürligen Geschwister Kinder,
jeno nach Köpfen, diese nach Stämmen.

C. 2 ebendas.

2515. ninterlässt der Erblasser ausser vollbürtigen auch Ilalbgeschwister, s 2931. 
so erhalten von dem ganzen Nachlass die vollbürtigen Geschwister alle zusammen 
drei Viertheile, die Ilalbgeschwister ein Viertheil, wclcho Portionen sie unter 
sich nach Köpfen zu vertheilen haben, wobei übrigens die Kinder der verstorbe­
nen voll- oder halbbürtigen Geschw ister ihre Ellern repräsentiren.

C. 7 ebendas.

2514. So lange einer der Eltern lebt, haben die üalbgcschwister des Erb- 8 2932. 
lassers an seinem Nachlass gar keinen Antheil. Wenn aber der Erblasser weder 
Eltern noch vollbürtige Geschwister hinlcrlässt, sind die Halbgeschwister und
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der verstorbenen Halbgcschw isler Kinder seine nächsten Erben, und schlossen 
alle andern Verwandten aus.

C. 7 ebendas.

8 29-27. 25 13. Sind weder Eltern, noch Geschwister und Geschwisterkinder des
Erblassers am Leben, so beerben ihn die Grossväter und Grossmütter, gleichviel 
ob von väterlicher oder von mütterlicher Seite, und theilen den Nachlass unter 
sich nach Köpfen.

C. 2 ebendas.

8 2928. 2516. Ist auch von den Grosseltern keiner vorhanden, so kommen die Ge­
schwister der Eltern des Erblassers väterlicher und mütterlicher Seite zur Erb­
folge, und theilen den Nachlass unter sich zu gleichen Theilen.

Ebendas.

8 2929. 2317. Die nächsten nach den eben (Art. 2316) Genannten sind die Ge­
schwisterkinder der Eltern, w elche gleichfalls nach Köpfen den Nachlass theilen.

Ebendas.

8-2930. 231«. Hiernach folgen die weitern Descendenlen der Grosseltern, so dass
die entfernteren immer durch die näheren ausgeschlossen werden; sodann die 
Urgrossellern und deren Descendenz, nach denselben Regeln, und so weiter fort.

C. 3 von Erbschaften SIL

VIERTES HAUPTSTUCK.
Von erblosem Vermögen.

8 2935. 2310. Wenn Jemand stirbt, ohne über sein Vermögen cino letztw illige
Verfügung getroffen zu haben und ohne einen erbfähigen Ehegatten oder Ver­
wandten zu hintcrlasscn, desgleichen wenn die etwaigen Verwandten oder der 
Ehegatte sich binnen der gesetzlichen Frist nicht zum Empfange des Nachlasses 
melden, so fällt der Nachlass entweder 1, gewissen Anstalten und Corporalioncn 
oder 2, der Krone zu.

S. die Cilale zu den folgenden Arlikeln.

3 2936. 2520« Der Universität Dorpat fällt der Nachlass ihrer unter solchen Um­
ständen (Art. 2319) verstorbenen Milgliederzu (a), so wie allen Lehranstalten 
überhaupt der Nachlass der bei denselben angeslelllen Schulbeamlcn (b).

(a) Allerb. beslät. Stal, der Universität Dorpat vom 4 Juni 1820 (28302) § 16u. 187. — (b) Allerh. 
beslät. RRG. v. 27 Juni 1821 (28CG1).

8 2937.2877. Jede Stadt erbt das ohne Erben hintcrlasscno Vermögen der örtli­
chen Bürger.

S. dieses Pi ovincialrccht Tb. II. Art. 1070.
Anmerkung. Die näheren Bestimmungen s. ebendas. Art. 1071 u. 72.



Tit. II. Von der gesetzlichen oder Intestaterbfolge. 49

2522. Der erblose Nachlass von Mitgliedern der Evangelischen Brüder- § 2938. 
gemeinde fällt an die Gemeinde.

Manifest v. 27 Octbr. 1817 (27113) P. 9.

2523. Die Kirchen erben den Nachlass ihrer ohne Binterlassung von Erben 
gestorbenen Geistlichen.

L. 20 C. de episc. et cler. (1,3).

2524. Ein unentgeldlieh im Livländischen adeligen Fräuleinstifto untor- §2940. 
haltencs lind dort mit Tode abgehendes Fräulein vererbt ihren Nachlass an das
Stift. Diejenige, welche das Stift früher verlässt, muss das Erbrecht des Stiftes, 
wenn sio cs vermag, mit 80 Uubel lösen.

Allerh. bestät. Stat. des Fräuleinstifts v. 2G Septbr. 1797 (18163) § 9.

2525 • Wenn in Liv- und Estland ein Gebrechlicher, den seine Verwandten § 2939 
nicht gehörig verpflegt, in eine milde Stiftung aufgenommen und daselbst bis zu 
seinem Tode verpflegt worden, so fällt sein Nachlass an diese Stiftung, mit Aus­
schliessung seiner Verwandten von der Erbfolge; jedoch haben letztero das 
Recht, wenn zum Nachlasse ein Erbgut gehört, solches binnen Jahr und Tag 
einzulösen.

Schwed. Kirchenordn. v. 3 Septbr. 1686 Cap.28 § 13. Not. d. pag. 181 LL.

2520. In der Stadt Riga kommt den milden Stiftungen ein Drittheil des §§2877.2939. 
Nachlasses aller daselbst Verpflegten zu; in Reval fällt an die Armcnanstalten 
der Stadt der ganze Nachlass der daselbst aufgenommeuen Pfleglinge.

Uraltes Gewohnheitsrecht.

2527. Wer einen von seinen Verwandten und Testamentserben vernach­
lässigten Wahnsinnigen bei sich aufnimmt, und ihn auf seine Kosten bis zu sei- 
r.cm Tode verpflegt, erhält seinen ganzen Nachlass.

Nov. CXV. C. 3 8 12.

2528. Findet keiner der in den Art. 2320—27 angeführten Fälle, auch 8 2944. 
nicht einer der damit verwandten, welche durch die Rcichsgesetzc festgestellt
sind (a), stall, so fällt der Nachlass der Krone anheim, und fliesst in den Rcicbs- 
schatz (b).-

(a) RGb. Bd. X, 1. Civilges. Art. 1175—79.1252. — (b) Ebendas. Art. 1162 u. C7 und die dazu 
citirten Gesetze.

252». Die Krono hat ebensowohl, als die in den Art. 2320—27 angegebe- 8 2945. 
nen Corporalioncn und Anstalten, bei der Erwerbung eines erblosen Nachlasses 
dieselben Verpflichtungen, wie ein anderer Erbe.

Das. Art. 1263.

Privatrecüt. III. 7
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FÜNFTES HAUPTSTÜCK.

Von der besonderen Erbfolge in einigen von den allgemeinen Regeln

AUSGENOMMENEN FÄLLEN.

ERSTE ABTHEILUNG.

Erbfolge in Beziehung auf Erzeugnisse der Litteratur und der Kunst.

88 294G. 2550. Nach dem Tode des Verfassers oder Uebersetzers eines Erzeug­
nisses der Litteratur, des Componiston eines Musikwerkes oder des Erzeugers 
eines Kunstwerks, geht das ausschliessliche Recht, solche Erzeugnisse der Litte- 
ratur und Kunst zu vervielfältigen und zu verkaufen, auf seine gesetzlichen, 
testamentarischen oder vcrtragsmässigen Erben über, falls er dasselbe nicht bei 
seinen Lebzeiten einem Dritten überlassen. Dieses Recht darf jedoch nicht län­
ger dauern, als fünfzig Jahr vom Todestage des Erzeugers oder von der Zeit an 
gerechnet, wo das Werk nach seinem Tode zuerst veröffentlicht wurde.

Allcrli. bestät Verordn, v. 8 Jan. 1830 (3111) § 2. v. 9 Jan. 1843(18007) 8 1. 2. v. 1 Jan. 1810 
(10309) 8 1. Allerli. bestät. RRG. v. 13 April 1837 (31732) § 1-3. 3. 0.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Erbfolge in Kronarenden und Arendegelder.

88 2059—53. 257* B. Ein aus landesherrlicher Gnade auf eine bestimmte Anzahl von Jah­
ren in Arende verliehenes Krongul geht, nach dem Tode des Arcndators 
(Beneliciars), bis zum Ablauf der Arcndefrisl auf seine Witlwe und seine 
Descendenten über, jedoch dergestalt, dass das Gut nicht zersplittert"wird, son­
dern die Erben verpflichtet sind, entweder einen unter sich mit der Verwaltung 
des Gutes zu beauftragen, oder den Arendebesitz in gesetzlicher Art auf einen 
Dritten zu übertragen. In beiden Fällen werden alsdann die Einkünfte unter meh­
reren concurrireuden Erben auf Grundlage der über die Erbfolge allgemein gel­
tenden Vorschriften verlheilt. Hiernach bezieht die unbeerbte Witlwe die volle 
Arende, die beerbte dagegen participirt mit einem Kindesthoil, die Kinder er­
halten gleiche Portionen, die entfernten Descendenten aber succediren darin nach 
Repräsentalionsrccht.

N. U. v. 28 Scplbr. 1825 (30072) P. 1, vcrgl. mit den Bestimmungen des zweiten und drillen 
Uauptslücks dieses Titels.

27)52. Durch Wiederverehelichung verliert die Witlwe ihr Hecht auf dio 
Arende oder ihren Anlhcil an derselben nicht.

N. u. v. 9 Nov. 1837 (10083).
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2535. Starb der Beneficiar, bevor er den Besitz des ihm in Arende ver- 9 2952.
liehenen Gutes angetreten halte, so gemessen seine Wittwc und Descenden- 
ten hinsichtlich dieser Arende dieselben Erbrechte, ohne dass es dazu einer 
besonderen Allerhöchsten Bestätigung bedürfte.

N. l\ v. 28 Septbr. 1824 (30072) § 3. 4.

2354. Wenn der Beneficiar weder Wittwe noch Descendenten hinterlas- 8 2957. 
sen, so fällt das Arendegut an die Krone zurück, und können die anderweiten 
Erben des Beneficiars keinen Anspruch darauf machen a). Die gesetzlichen 
Erben erhallen jedoch die Arende bis zum Schlüsse des öconomischen Jahres, 
wenn sic sich zur Zahlung der gesetzlich veranschlagten Arendesumme ver­
pflichten, und die erforderliche Sicherheit leisten (b).

(a) Das. § 3. — (b) Allerh. bestät. Verordn, v. 12 Juni 1811 (15613; Tb. 1. Art. 356.

2335. Ein gleiches Recht (Art. 2334) zum Arendebesitz bis zum Eintritt 
des nächsten öconomischen Jahres gegen Zahlung der Arendesumme gemessen 
auch die Erben derjenigen Beneficiare, welchen die Arende auf Lebenszeit ver­
liehen worden war.

Allerb. bestät. Verordn, v. 12 Juni 1851 (15653) Tb. 1. Art. 353.

253C». Halte der Beneficiar noch bei seinen Lebzeiten das Arendegut einem 8 2954. 
Drillen gegen jährliche Zahlung cedirt, so kommen die vom Cessionar ausbedun­
genen, noch nicht bezahlten Revenuen der Wittwe und den Descendenten des 
Beneficiars zu gute (a). Sind weder Wittwe, noch Descendenten vorhanden, so 
werden die dem verstorbenen Beneficiar noch nicht bezahlten Revenuen zur 
Kroncasse verrechnet (b).

(a) N. U. v. 28 Septbr. 1825 § 1. - (b) Das. § 3.

2337. Wenn der Beneficiar bereits die volle Summe für die ganze Dauer 8 2954. 
der Verleihung vom Cessionar voraus erhalten, so bleibt das Arendegut, nach 
dem Contracte, im Besitze des Cessionars, ohne dass dieser zu einer neuen Zah­
lung an die Kroncasse verpflichtet wäre.

Das. § l.

253«. Wenn dem Beneficiar statt des Arcndegules eine bestimmte jähr- § ‘-958. 
liehe Geldsumme — Arendcgeld — verliehen war, so geht das Recht auf dieses 
Arendegeld gleichfalls auf die Wittwe und die Descendenten des Beneficiars 
über, nach denselben Grundsätzen, wie hinsichtlich der Arenden selbst angeord­
net worden (Art. 233 t fgg.).

Das. § 5.

2359. Sind weder Wittwe, noch Descendenten nachgeblieben, so hören 8 2959. 
alle dergleichen Geldzahlungen (Art. 2338) mit dem Tode des Beneficiars auf, 
ohne dass Anforderungen irgend welcher Art von Seiten anderer, nicht in nieder­
steigender Linie von dem Erblasser abstammenden Erben, oder fremder Perso­
nen, aus welcher Art von Rechtsgeschäften es auch sei, berücksichtigt werden 
dürfen.

Das. § 5.
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2540. Solche Geldzahlungen, welche vor Beslimmung der Arende und 
vor der Besitznahme derselben, ohne Anrechnung der Arcndcl'rist, ausgeselzl 
waren, werden mit dem Todestage des Beneficiars. wenn derselbe auch Wittwe 
und Descendenten hinterlassen haben sollte, eingestellt.

Das. § 4.

DRITTER TITEL.

VON DER TESTAMENTARISCHEN ERBFOLGE.

ERSTES HAUPTSTÜCK.

Allgemeine Bestimmungen.

8 2158. 2541. Jede einseitige Willensbestimmung, welche Jemand über seinen
Nachlass oder einen Tlieil desselben auf den Todesfall trifft, heisst in Liv- und 
Estland Testament, letzter Wille oder letzte Willensverordnung.

König!. Schwed. Teslaments-Stadga v. 3 Juli 1086. Estl. R.- u. LR. B. 111. Tlt. 1. Rig. StR. B.
IV.Tit. 1. Lüb.StR.B. Il.Tit. 1.

U -2158. 59. 2542. In Curland wird nur cino solche letzto Willcnsvcrordnung Testa­
ment genannt, in welcher der Erblasser einen oder mehrere Erben direct ein­
setzt. Enthält eine Willcnsvcrordnung keine directe Erbeseinsetzung, sondern 
andere Verfügungen auf den Todesfall, so heisst sic Codicill.

§ 34 I. de legatis (II, 20). § 2 I. de codicillis (II, 23). L. 14 C. de leslaroenlis (VI, 23). Pili.
Stat. Th. III. Tit. 1 Art. 4. Mit. PO. Tit. 44 § 1. Bausk. PO. Tit. 20 Art. 1.2. Friedlichst. PO.
Tit. 23 Art. 1. 2.

Anmerkung. In Liv- und Estland w ird der Ausdruck Codicill zur Bezeichnung eines späte­
ren Zusatzes zu dem früher errichteten (Haupt-) Testamente gebraucht.

8 2158. 2545. Als einseitige Willcnsbeslimmung kann jedes Testament, gleichw ie
jedes Codicill, von dem Urheber desselben zu jeder Zeit w iderrufen werden.

L. 4 1). de adimendis vel transfer. legatis (XXXIV, 4). § 3 I.'quibus modis testamenta
Infirmentur (II, 17). Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 3 Art. 1. Pili. Stal. Th. III. Tit. 1 Art. 1.

Anmerkung. Die näheren Bestimmungen s. unten im neunten Titel dieses Buches, Hptst. 
Abthl. 2.



Tit. III. Von der testamentarischen Erbfolge. 53

ZWEITES HAUPTSTÜCK.

Von der Fähigkeit zir Errichtung eines Testaments.

2544. Zur Errichtung eines Testaments ist Jeder befugt, der im vollen §2160. 
Gebrauche seiner Verstandes- und Geisteskräfte, und zugleich fällig ist, über 
sein Vermögen gültig zu verfügen und seinen Willen deutlich zu äussern.

Königl. Schwcd. Teslaments-Sladga v. 3 Juli 1G86 § 9. EMI. R.- u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 1.
Curl. Stal. S 175. Rig. StR. B. III. Tit. 4 § 3. Big. Vorm.-Ordn. v. 1391 § 48. 49. Lüb. StR. B.
I. Tit. 9 Art. 3. B. II. Tit. 1 Art. 1. Mit. TO. Tit. 44 Art. 1. Bausk. TO. Tit. 20 Art. 1. 
Friedrichst. PO. Tit. 25 Art. 1.

254So Flohes Aller, Krankheit oder körperliche Gebrechen sind kein Ilin- 
derniss zur Tcstamenlserrichtung, wenn nur die Fähigkeit des Erblassers, seinen 
Willen zu bestimmen und an den Tag zu legen, dadurch nicht gehindert wird.

L. 2 et 10 D. qui testamenta facerc possunt (XXVIII, 1). L. 3 pr. L. 5 C. eodem (VI, 22). Estl. 
R.-U. LR.B. III. Tit. 1 Art. 1. Rig. StR. B. IV. Tit. 1 §2. Lüb. StR. B. II. Tit. 1 Art. 4. 7. 
Bausk. PO. Tit. 20 Art. 4. Friedrichst. PO. Tit. 23 Art. 4.

254«. Taubstumme, wenn sic als solche geboren sind, sind nur dann von 8 2162,3. 
der Bcfugniss, ein Testament zu errichten, ausgeschlossen, wenn sie unfähig sind, 
ihren Willen verständlich an den Tag zu legen.

L. 10 C. qui testamenta facerc possunt (VI, 22). L. C § 1. L. 7 D. eodem. (XXVIII, 1). Estl. R.
u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 3.

2^4.-7« Wer weder taub, noch eigentlich stumm ist, aber sowenig schrei­
ben, als verständlich sprechen kann, ist zur Testamentserrichtung unfähig.
Blosse Schwerfälligkeit der Sprachwerkzeugc dagegen, z. B. das Stottern, ist kein 
Hinderniss, sobald nur der Wille des Testators mit Sicherheit erkannt werden 
kann.

L. 13. L. 29 C. de Icstamcnlis (VI, 23). Nolariatsordnung v. J. 1517, Tit. v. Testamenten § 4.
Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 3. Mil. TO. Tit. 44 Art. 1. Bausk. PO. Tit. 20 Art. 1. Friedrichst.
PO. Tit. 25 Art. 1.

254«. Geisteskranke können, während sie in diesem Zustande sich befin- §2162,2. 4. 

den, kein gültiges Testament errichten, und ebensowenig gerichtlich erklärte 
Verschwender.

§ 1. 2. Inst, quibus non permittitur facerc Icstamcnlum (II, 12). L. 18 pr. D. qui testam. facerc 
possunt (XXVIII, 1). L. 9 C. eodem (VI, 22). Test.-Sladga v. 3 Juli 1080 § 9- Estl. R.-u.I.R. B.
III. Tit. 1 Art. 1. 3. Curl. Stal. § 174. Lüb. StR. B. I. Tit. 7 Art. 6. B. 11. Tit. 1 Art. 1. Rig.
SlU.R. III. Tit. 4 § 1.

2o4?)o Minderjährige, welche das ein und zwanzigste, in Curland das 8 2162, 1. 
zwanzigste Lebensjahr noch nicht zurückgelcgt haben, sind von der Fähigkeit, 
ein Testament zu errichten, ausgeschlossen.

S 1 Inst. tit. c. N. U. v. 22 Decbr. 1783 (10300). Testamcnts-St. v. 1080 § 7. Esll. R.- LR. II. III.
Tit. 1 Art. 1. 3. Curl. Stal. S 174. Mit. PO. Tit. 44 Art. 1. Bausk. PO. Tit. 20 Art. 1. Friedrichst.
PO. Tit. 23 Art. 1.
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2t)aO. Unter elterlicher Gewalt stehende Kinder sind in Beziehung auf ihr 
Sondergut in BetrelT der Testaraenlserrichlung nur in so weit beschränkt, als sie 
noch minderjährig sind.

Ebendas, u. oben Art. 360 fcg.

«2161. 2551. Ehefrauen dürfen in Liv- und Estland nur mit Beirath und Einw il­
ligung ihrer Ehemänner über ihr Vermögen auf den Todesfall verfügen. Ist der 
Ehemann in solcher Verfügung aus Unbilligkeit oder Eigennutz der Ehefrau hin­
derlich, so ist ihr gestattet, dagegen die Hülfe des Richters in Anspruch zu 
nehmen.

Livl. RR. Cap. 12. Königl. Schwed. Testamenls-St. v. 1686 § fi. Esll. R.- u. LR. B. II. Tit. 11.
Rig. StR. B. III. Til. 16 § 1. Lüh. SIR. B. II. Tit. I. Art. 10. li. Gewohnheitsrecht.

§ *2101 Anm. 2552« In Curland bedarf bei Errichtung eines Testamentes die Ehefrau 
nicht des Beirathes und der Einwilligung ihres Ehemannes.

Gewohnheitsrecht.

8*210*2,5. 2555. Personen, welche zum Verlust aller Standesrechte vcrurtheilt sind,
verlieren die Befugniss, ein Testament zu errichten, sobald das betreffende l'r- 
theil ihnen eröffnet ist.

Vgl. RGb. Bd. XV, 1. Criminalges. Art. 32.
Anmerkung. Ein von einer solchen Person vor Eröffnung des l’rtheils, wenngleich bereits 

während ihres ßeündens in gefänglicher Haft, errichtetes Testament bleibt gültig.
Yergl. ebendas.

2554. Der, letzte Wille eines Selbstmörders, wenn dieser sich nicht im 
Zustande der Geistesabwesenheit das Leben nahm, ist ungültig.

Ebendas. Art. 2021.

DRITTES HAUPTSTÜCK.

Von dem Vermögen, über welches mittelst letztwilliger Verordnung

VERFÜGT WERDEN KANN.

2555. Niemand darf über fremdes, vielmehr nur über sein eigenes Vermö­
gen auf den Todesfall verfügen. Was daher ein Mitglied einer Gesellschaft auf 
den Todesfall Jemandem zuwendet, darf nur von seinem Antheil an dem in der 
Societät begriffenen Vermögen verstanden werden.

Königl. Schwed. Test.-St. v. 3 Juli 1686 § 6.

S 2955. 2556. Ueber Kronarendcn und deren Revenüen, so wie über Arendegelder,
darf der Beneficiar zum Besten solcher Erben, welche in dieselben kraft des Ge­
setzes succedircn dürfen (Art. 2331 fgg.), nach Willkür verfügen, und nament­
lich dieselben nur einem jener Erben zuwenden, und die andern davon aus- 
schliesscn; jede testamentarische Verfügung zu Gunsten anderer Personen dage­
gen ist ungültig.

N. U. v. 28 Seplbr. 1821 (30072) S 2. § 5 a. E.



Tu. III. Von der testamentarischen Erbfolge.

2557. Nach Livlandischen Land- und Stadtrechten hat der Testator nicht § 2163. 217-2. 
das Recht, über seine Erbgüter, nach Estländischen überhaupt nicht über den 76-80- 
Betrag seines ererbten \ ermögens, und zwar weder über die Substanz, noch 
über die Früchte, auf den Todesfall zu verfügen, indem das Erbgut — in Estland 
alles Ererbte — auf seine gesetzlichen Erben übergehen muss und denselben 
nicht entzogen werden darf.

Livl. RR. Cap. 13. Testaraenls-St. v. 1C8G § 1. 3. Esll. R.- u. LR. B. III. Tit. 2 Art. 1. 2. Tit.
11 Art. 1. 2. Rig. StR. R. IV. Tit. 1 § 2. B. III. Tit. 4 § 1. Tit. IG § 2. Lüb. StR. B. I Tit. 5 Art.
9. Tit. 9 Art. 4. Tit. 10 Art. 2.

255«. Der Testator darf in Liv- und Estland das ererbte Vermögen unter § 2163. 

mehreren seiner gesetzlichen Erben nicht beliebig vertheilen, daher auch nicht 
den Werth eines Erbgutes, behufs der Thcilung unter den gesetzlichen Erben, 
beliebig legen oder schätzen.

Ebendas. Gewohnheitsrecht.

2539. Die in den Art. 2337 und 58 angeordneten Beschränkungen fallen §§ 2170. 72. 
weg, sobald der Testator der letzte seines Stammes ist, oder zur Verfügung über 80- 81 • 
die Erbgüter — in Estland über das Ererbte überhaupt — die Einwilligung der 
nächsten Blutsfreunde, die ihn kraft Gesetzes beerbt haben würden, erhalten hat.

Livl. RR. Cap. 45. Not. c. pag. 13G LL. Esll. R.- u. LR. B. III. Tit. 2 Art. t. Rig. StR. u. Lüb.
StR. a. a. 0.

2500. Wenn der Testator kein wohlerworbenes Vermögen hat, so darf er gs 2108. 72. 
nach Estländischem Landrechl den zehnten Theil seines ererbten Vermögens, 
nach Livländischem ein Zehntheil von dem Werllie der Erbgüter, nach Abzug 
der Schulden und sonstigen auf dem Nachlass ruhenden Lasten, — zu milden und 
frommen Zwecken vermachen.

Test.-St. v. 1G8G § 1.

u2561* In Reval darf das ererbte Vermögen, wenn der Testator kein wohl- §2182. 
erworbenes hat, mit mässigen Vermächtnissen zum Besten öffentlicher Anstalten 
belastet werden.

Gewohnheitsrecht.

2502. Ucbcr alles übrige Vermögen, hinsichtlich dessen der Testator nicht 8 2184. 
in der angegebenen Weise (Art. 2357—60) beschränkt ist, darf er in Liv- und 
Estland nach freier Willkür verfügen. Namentlich darf er in Estland sein wohl­
erworbenes, in Livland sein gcsammlcs bewegliches, sowie sein wohlerworbenes 
unbewegliches Vermögen auf seinen Todesfall hinlerlassen, wem er will, sowohl 
seinen nächsten gesetzlichen Erben, als auch, mit deren Uebcrgehung, andern 
Verwandten, oder auch ganz fremden Personen, desgleichen milden und andern 
Stiftungen etc. Nicht minder darf er dasselbe unter seinen gesetzlichen Erben 
nach Willkür vcrtheilen, und ebenso dem eingesetzten Erben die Art der Be­
nutzung und Verwaltung nach Gutbcfmdcn vorsehreiben.

Livl. RR. Cap. 15 Schwed.Testamcnls-St. v. 1080 £ t u. 5. Esll. R.- u. LR. R. III. Til. 2 Art 3.
RiH. SIR. B. IV. Tit. I 8 2. Lüh. StR. B. I. Til. 10 Al t. 3.

Anmerkung, lieber einige Beschränkungen nach Uigischem SlR. s. unten Art. und 
nach Livl. Landrecht oben Art. 2100.

55
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§2187.96,97.

§§2191, 92«

88 2173. 88.

§ 2169.

§8 2183. 98.

8 2186.

2o6o. Wenn der Teslator unmündige Kinder hat, welche noch nicht erzo­
gen sind und sich ihren Unterhalt nicht selbst erwerben können, noch auch ererb­
tes Vermögen haben, aus welchem sie erzogen und unterhalten werden könnten, 
so sind die teslirenden Eltern in Liv- und Estland verpflichtet, von ihrem wohl­
erworbenen, in Livland auch von ihrem ererblen beweglichen Vermögen solchen 
Kindern so viel zu hinterlassen, als zu deren Unterhalt und slandcsmässiger Er­
ziehung erforderlich ist, bis sic im Stande sind, sich selbst den gehörigen Unter­
halt zu verschaffen.

Schwcd. Tesl.-St. v. 1G8G § 2. Für die Städte Gewohnheitsrecht.

2564. Nach Curländischcm 1 andrecht dürfen adelige Stammgüter durch 
letztwillige Verfügung den nächsten gesetzlichen Erben der beiden ersten Classen 
nicht entzogen werden (a). Wenn ein kinderloser Testator neben Eltern auch 
vollbürlige Geschwister und verstorbener vollbürliger Geschwister Kinder hat, 
so muss er jenen die eine, diesen die andere Hälfte der Stammgüter hinterlas­
sen (b). Sind aber bloss Eltern am Leben, so muss er ihnen das Ganze zuwen­
den, cs sei denn, dass er Vermächtnisse zu milden Stiftungen errichten will: zu 
solchen darf er den halben Betrag des Wcrlhes der Stammgüter verwenden (c).

(a) Privilegium des Herzogs Gotthard v. J. 1370 Art. 6. Pdt. Stat. Th. III. Tit. 1 Art. 3. — (b)
Curl. Stat. § 172. Gewohnheitsrecht. — (c) Curl. Stat. § 173. Gewohnheitsrecht.

Abgesehen von den Stammgütern (Art. 2251) ist der Testator in 
Curland in der Verfügung über sein Vermögen auf den Todesfall zwar nicht be­
schränkt (a), er ist jedoch verpflichtet, seinen Notherben einen Pllichtlheil zu hin- 
terlassen (b).

(a) Privil. Sigism. Augusts v. 28 Nov. 13G1 Art. 7. Privil. Herzog Gotthards v. J. 1370 Art. G.
Mitau’sche PO. Tit. 41. Baust. PO. Tit. 23. Friedrichs!. PO. Tit. 21. — (b) S. unten Art. 2367 fgg.

Anmerkung, lieber die Beschränkungen der Ehegatten s. unten Art. 2384, über die der 
Besitzer von Gesammtkandgütcrn und Eamilieniideicommissen s. unten im fünften Titel die­
ses Buches.

2566. Für die Stadt Narva gelten in Betreff der Verfügung über Erbgut 
und wohlerworbenes Vermögen die Bestimmungen des Livländischen Landrechts 
(Art. 2357—GO, G2 und 63).

Konigl. Testaments-St. v. 1G8G § 1—3. 5.

VIERTES HAUPTSTÜCK.

Von den Notiiebben und dem Pfliciittiieil des Curländisciien Rechts.

2567. Unter Notherben sind solche Verwandte des Testators zu verstehen, 
welche im Testamente nolhwcndig entweder mit einem bestimmten Theil des 
Nachlasses, welcher Pflichtthcil genannt wird, bedacht, oder unter Beobachtung 
der gesetzlichen Vorschriften von der Erbschaft ausdrücklich ausgeschlossen wor­
den müssen.

Vgl. L. 30 D. de liberis et posthumis (XXVIII, 2). Xov. CXV. Curl. Stat. § 108.



250«. Zum Pflichttheil sind zunächst berechtigt die zur gesetzlichen Erb­
folge berufenen Descendenlen des Testators. Sind diese nicht vorhanden, so ha­
ben die zur gesetzlichen Erbfolge berechtigten Ascendenten auf einen Pflichttheil 
Anspruch. Agnalische Geschwister des Erblassers und mit diesen concurrirendo 
Kinder verstorbener derartiger Geschwister dürfen einen Pflichttheil nur fordern, 
wenn der Testator ihnen eine ehrlose oder einen unsittlichen Lebenswandel füh­
rende Person vorgezogen hat.

Vgl. Nov. CXV. c. 3. 4. 3. L. 2" C. de inofliciopo testamento (III, 28). Curl. Stal. § 168. Pili. Stat.
Th. 111. Til. 1 Art. 2. Mit. I’O. Tit. 40 Art. i. Bau^k. PO. 26 Art.6. Friedriche. PO. Tit 23*Art. 0.

250«. Der Pflichttheil beträgt, wenn nur vier gesetzliche Erben oder we­
niger concurriren, den dritten Theil, concurriren fünf oder mehr, die Hälfte der 
ihnen dem Gesetze nach gebührenden Erbportion, ausser den Stammgütern 
(Art. 2365).

Nov. XVIII. c. 1.

257®. Bei der Bestimmung der Grösse des Pflichttheils (Art. 2360) ist so­
wohl in Ansehung des Vermögens des Erblassers, als in Ansehung der Personen, 
nach deren Zahl er zu berechnen ist, auf den Zustand zur Zeit des Todes des Erb­
lassers zu sehen.

L. 6 C. de inoflic. testani. (III, 28).

25 4 I. Bei der Bestimmung des Pflichttheils kommen alle Personen in Rech­
nung, welche den Testator beerbt haben würden, wenn er ohne Testament ge­
storben wäre, also auch die von ihm Enterbten, desgleichen der überlcbcndo 
Ehegatte.

L. 8 § 8 D. eod. (V, 2).

2572. Der Pflichttheil ist vom reinen Vermögen des Erblassers zu berech­
nen, nachdem zuvor alle Schulden davon abgezogen sind.

L. 8 § 9 D. eodein.

2575. Auf den Pflichttheil ist Alles cinzurcchncn, was dem dazu Berechtig­
ten auf irgend eine Art vom Erblasser hinterlassen wird, sei cs durch Erbcscin- 
sclzung oder durch Vermächtniss oder durch Schenkung auf den Todesfall; eine 
Schenkung unter den Lebenden aber nur dann, wenn sie ihm ausdrücklich unter 
dieser Bedingung gegeben worden ist.

L. 8 § 6. L. 25 pr. D. hoc tit. L. 20. L. 30. L. 35 §2 G. codem.

2514» Der Pflichttheil muss von der Substanz der Erbschaft hinterlassen, 
und darf durch keine Bedingung oder Zeitbestimmung, noch durch ein Vermächt­
niss oder eine andere Last beschwert werden; vielmehr werden alle Nebenbe­
stimmungen der Art als nicht hinzugefügt angesehen.

L. 32. L. 36 8 1 C. eod. Nov. XY111. c. 3.
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8 2200.
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58 .li'j 1}. 111. Ekbbecut.

FÜNFTES HAÜPTSTÜGK.
i*

Vox der Enterbung.

; t
Enterbung ist die im Testamente ausgedrückte Erklärung, dass der­

jenige, welcher kraft Gesetzes zur Erbfolge berufen ist, von dieser ausgeschlos­
sen sein soll.

L. 8 § *2 D. de Lonor. poss. contra tab. (XXXVII, 4). Nov. CX-Y.c. 3—li.

ERSTE ABTHEILUNG.

Von der Enterbung der zur gesetzlichen Erbfolge berufenen

Blutsverwandten.

85 2209. 11. 2516. Die Enterbung der zur gesetzlichen Erbfolge berufenen ßlulsver-
16, wandten kann nur aus gesetzlichen, vom Testator namentlich angegebenen, in 

Wahrheit begründeten Ursachen geschehen, w enn sie sich in Livland auf Erbgü­
ter, in Estland auf das Ererbte überhaupt bezieht (a); in Curland, wenn ein 
Ptlichttheilsberechtiglcr enterbt, oder dem gesetzlichen Erben die Succession iu 
ein adeliges Stammgut entzogen werden soll (b).

(a) Königl. Teslamenls-St. v. 1G8G § 1. Esil. R.- u. LR. B. III. Tit. 5 Art. 1. 2. 5. Vergl. das Rig.
StR. B. IV. Tit. 1 § 2. Lül). StR. B. I. Tit. 10 Art. 2. Nov. CXV. c. 3—5. - (b) Nov. CXV. c.
3—5. Curl.Stal. $ 108. Mit- PO. Til- 44 Art. 4. Bausk. PO. Tit. 20 Art. 0. Friedl ichst. PO. Tit.
23 Art. C.

Anmerkung. Die Enterbung kann sich nie auf Gegenstände beziehen, deren Vererbung 
durch lideicommissarische Familienstiftungen bestimmt ist.

S. unten Tit. V.

8 2212. 2m Die Gründe, aus welchen Desccndcnten von ihren Asccndenlen ent­
erbt werden dürfen, sind: 1. thätliche Beleidigung der Asccndenten; 2. schwere 
und unziemliche Beleidigungen anderer Art; 3. Anstellung einer peinlichen An-' 
klage gegen die Asccndenten, ausgenommen, wenn das Verbrechen gegen den 
Landesherrn oder den Staat gerichtet ist; i. Gemeinschaft mit Giftmischern und 
Uebelthätern; 5. ein gegen das Leben des Asccndenten gerichteter Versuch; 
0. ein unerlaubter Geschleehlsumgang des Sohnes mit seiner Stiefmutter, nach 
E.slländirtchem Lamlrechl auch der Tochter mit ihrem Stiefvater; 7. eino falseho 
Denunciation des Sohnes gegen,dic Asccndenten; 8. die Weigerung des Sulme», 
den gefangenen Vater durch seine Bürgschaft frei zu machen, ungeachtet er dazu 
vom Vater selbst aufgefordert wurde; 9. der Versuch, die Ascendcntcn an der 
Errichtung eines Testaments zu verhindern; 10. Anschliessung des Sohnes an 
Seiltänzer, Thierkämpfer, Kunstreiter und Schauspieler, als deren Genosse, wenn 
uichl die Eltern selbst diesem Stande angehören, oder dazu ihre Einwilligung ge­
geben; 11. unkeuscher Lebenswandel der Tochter oder Enkelin, obschon ihr Ge­
legenheit zu einer passenden Verheiralhung dargeboten worden; 12. Vernach-

# .m .Tn:vuiT/.yu‘I
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lässigung wahnsinniger Ascendenten; nach Estländisehcm, so wie nach Pil­
len’schem Landrechl gehörl hierher überhaupt der Fall, wenn ein Kind seine El­
tern in Armuth oder andern Nöthen und Gebrechen hülflos lässt; 13. die von 
einem mindestens achtzehnjährigen Deseendenten unterlassene Bemühung, den 
in feindliche Gefangenschaft gerathenen Erblasser loszukaufen; 14. Abfall’vom 
Christlichen Glauben (a); 13. nach Curländischem Hecht Yerheirathung desKin* 
des wider den Willen der Eltern (b).

(a) Nov. CXV. c. 3. Estl. R. u. LR. Ü. III. TU. ö Art. 3. Pilt. Stal. Th. III. Tit. 1 Art. 2. - (b) 
Curl. Stat. s Gl. ' '

Ascendenten können von ihren Deseendenten aus nachstehenden 
Gründen enterbt werden: 1. wenn sie gegen ihre Deseendenten eine peinliche 
Lnteisuchung veranlassen, ausser wegen Hochvcrraths; 2. wenn sie sonst den 
Kindern nach dem Leben trachten; 3. wenn der \aler mit der Schwiegertochter 
in Unzucht lebt; 4. wenn Ellern das Kind an der Errichtung eines Testamentes 
verhindern; 3. wenn ein Ascendenl seinen Ehegatten durch Gift des Lebens oder 
Verstandes zu berauben sucht oder sonst ihm nach dem Leben trachtet; (>. wenn 
die Eltern sich ihres wahnsinnigen Kindes nicht annehmen; 7. wenn sie die in 
feindlicher Gefangenschaft befindlichen Kinder nicht loszukaufen bemüht sind; 
8. wenn sie vom Christlichen Glauben abfah'en.

Nov. CXV. c: i. Vergl. das Esll. R.- u. LR. B. III. Tit. 3 Art. 4.
.{ f\ . , , • • T Q

Hatte sich der Erblasser vor errichtetem Testamente mit seinem ge­
setzlichen Erben ausgesölmt, so lallt das Enterbungsrecht ebenso weg, wie wenn 
der Erbe seinen Lebenswandel gebessert hat oder zur Christlichen Religion zu­
rückgekehrt ist.

L. 23 pr. I). de liberis et poslhumis (XXVIII, 2). L. 11 § I D. de iniuriis (XLVII, 10). § ult. I. de 
inlurlis (IV, 4).

25«0. Die Triftigkeit der Gründe, aus welchen entfernteren Verwandten 
die Erbfolge in Stammgüter in Curland, in Erbgüter in Livland und in das Er­
erbte überhaupt in Estland entzogen wird, ist dem richterlichen Ermessen an- 
heimgcstellt.

Kdnigl. Testaments-St. v. 1GSG § 1. Curl. Stat. § 1G8.

25« 1. Zur Entziehung des den Geschwistern und Geschwisterkindern ge­

bührenden PllichtlheUs nach Curländischem Recht ist die Angabe von Gründen 
nicht nothwendig, wenn ihnen nur nicht eine unehrliche oder sittenlose Person 
vorgezogen ist.

Nov. XVIII. c. l.

25«2. Der Testator, welcher den nächsten gesetzlichen Erben aus gesetz­
lichen Gründen von der Erbfolge in ein Erb- oder Stammgul ausgeschlossen, darf 
in Folge dessen über solches Gut nicht willkürlich zu Gunsten eines Dritten ver­
fügen, sondern muss dasselbe den mit dem Enterbten gleichzeitig oder zunächst 
nach ihm durch das Gesetz berufenen Erben hinterlassen.

Gewohnheitsrecht, gegründet auf die Natur der Erb- u. Stammgutseigenschaft. S. oben Art. 
1249 feg.

25«5. Eine Enterbung des nächsten gesetzlichen Erben ist auch ohne Vor­
handensein der oben (Art. 2377 fg.) angeführtem Gründe gestaltet, wenn sie in

32-213.

8 2217.

8 2214.

8 2218.
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guter Absicht geschieht, namentlich die Erhaltung des zu hinterlassenden Ver­
mögens bezweckt, dessen Zersplitterung zu befürchten wäre, wenn dasselbe über­
haupt oder sofort nach des Testators Tode dem gesetzlichen Erben zugewendet 
würde. In solchem Falle muss das Motiv der Enterbung im Testamente ange­
führt sein und auch sonst aus dem Inhalt seiner Disposition die gulo Absicht 
deutlich erhellen. Auch darf unter solchen Umstanden die Zuwendung des 
Pflichttheils, des Erb- oder Stammgutes unter sonst unzulässigen Bedingungen, 
Zeitbestimmungen und andern Belastungen geschehen.

L. IG § i D. de cur. furios. (XXVII, 10). L. IS I). de liberis et postumis (XXVIII, 2). L. 12 § 2
D. de bouis liberl. (XXXY111,2). L. 2o C. de inofllcioso teslam. (111, 28).

ZWEITE ABT11E1LUNG.
y . ::re

Von der Enterbung der Ehegatten.
t.L ;:} ... i ,'i .u k'UM £ :iH i ili

2584. Die dem einen Ehegatten aus dem Vermögen des andern auf des 
letztem Todesfall gesetzlich zustehenden Erbrechte und Vorlheile (Tit. II tlptst. 
2 dieses Buches) dürfen jenem durch Testament weder geschmälert, noch ohne 
triftigen Enterbungsgrund ganz entzogen werden.

Gewohnheitsrecht, gegründet auf die im Tit. 11. Hptst. 2 dieses Buches enthaltenen Bestim­
mungen. Vergl. auch Nov. L1II. c. 6 pr. u. Curl. Stat. § 193.

-1 •. .' ., j i '

8 2215. 2585. Dieselben gesetzlichen Gründe, welche einen Ehegatten berechtigen
auf Scheidung der Ehe zu klagen (Art. 91 fgg.), geben ihm auch die Befugniss, 
seinen Ehegatten zu enterben.

Desgleichen.

—

SECHSTES HAUPTSTÜCK.

Von der äusseren Form der Testamente.

8 2228. 2586. Teslamento sind, ihrer Form nach, entweder öffentliche oder Pri­
vattestamente.

ERSTE ABTIIEILUNG.

Von den öffentlichen Testamenten.

/. Liv-, Est- und Citrländisches Landrecht.

8 2229. 2587. OcfTcntliche Testamente sind solche, die entweder 1. auf die münd­
liche Erklärung des Tcslators vom Gericht aufgenommen, oder 2. vor einer Go-



richtsdelegation errichtet, oder 3. in Schriflform vom Testator, mit Anerkennung 
des Inhalts, hei Gericht niedergelegt oder einer Gerichtsdelegation übergeben 
werden.

Yergl. L. 18 u. 19 C. de testamentis {VI, 23). Curl. Stal. § 165.
:J. 'tb-'j'i . . -i* ,: ..■>> ! > •/ o..i

2öim. Erklärt der Testator seinen letzten Willen vor Gericht mündlich, so 
wird darüber ein besonderes Protokoll aufgenommen, und dasselbe, von ihm un­
terschrieben, versiegelt bei Gericht aufbewahrt. Der Act wird in dem allgemei­
nen Gerichtsprotocoll (Journal kurz verschrieben.,

Gerteldsgebrauch tinil Gewohnheitsrecht.
Anmerkung. Zu dem besondern Protocoll muss Stempclpapier der niedrigsten Gattung 

genommen w erden.
N. U. v. 1 Octbr. 1S31 (48M) P. 15.

Ist der Testator der Sprache, welcher sich das Gericht bedient, 
nicht mächtig, so w ird ein beeidigter Dollmctschcr zugezogen; die Verordnungen 
des Testators aber werden, so viel thunlich, in beiden Sprachen niederge­
schrieben.

Gerichlsbrauch und Gewohnheitsrecht.

2500. Ein öffentliches Testament muss bei demjenigen Gerichte errichtet 
werden, welchem die Verhandlung der Nachlasssache gesetzlich zustehen würde. 
In dringenden Fällen kann es jedoch bei jedem mit Chiljurisdiclion versehenen 
Gericht geschehen, w elches dem Tcstircr das nächste und bequemste ist.

Desgleichen.

2593. Das Gericht, vor welchem ein Testament errichtet wird, ist zur 
Auf- und Annahme desselben gehörig besetzt, wenn eins seiner Glieder, mit 
eiuem beeidigten Protocollführer, dem Acte beiwohnt.

Desgl.

2592. Soll in einem mündlichen, vor Gericht zu Protocoll genommenen 
Testamente der Richter selbst zum Erben eingesetzt werden, so darf er an dem
Acte der Teslamentserrichlung keinen Anthcii nehmen.

Desgl.

2595. Der Richter hat bei gerichtlicher Aufnahme eines Testaments sich 
vor Allem davon zu überzeugen, dass der Teslircndc wirklich derjenige sei, für 
welchen er sich ausgiebt. Kann er nicht hinlängliche Gewissheit darüber erlan­
gen, so genügt es, wenn er im Protocoll umständlich vermerkt, für w en der Te- 
stirende sich ausgegeben, was er zu seiner Legitimation beigebracht, und was
etwa Mangelhaftes oder Zweifelhaftes darin befunden worden.

Desgl.

2594. Der Richter hat zu Protocoll nehmen zu lassen, wie der Testator
sich in Ansehung seiner Geistesfähigkeit und Willensfreiheit erw iesen.

Desgl.
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8 2230.

8 2231.

8 2232.

8 2233.

8 223i.

88 2230. 37.

8 2238.

2595. Der Richter hat den Testator darauf aufmerksam zu machen, was 88 2230.40. 
die Gesetze über die Erfordernisse eines gültigen Testaments vorschreiben; er



8 2241.

8 2235.

8 2255.

88 2225. 55.

S 2173.
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hat auch bei Aufnahme des Testaments Alles zu beseitigen, was Irrung in der 
Verordnung selbst, namentlich durch l’nbeslimmtlieit und Zweideutigkeit im 
Ausdruck, veranlassen könnte. Im Uebrigen hat er sich aller ungehörigen Neu­
gier und Beschränkung der Willensfreiheit des Testirers zu enthalten, indem er 
eine von Letzterem selbst beliebte Undeutlichkeit oder sonstige Ungehörigkeit 
nicht zu verantworten hat.

De>gl.

2«*9G« Das Gericht, vor welchem ein Testament errichtet wurde, ist ver­
pflichtet, dessen Inhalt bis zur Publication geheim zu halten.

ik‘^1."

259 i» Auf Verlangen hat das Gericht dem Testator über die geschehene 
Testamentserrichtung Attestate, desgleichen Abschriften des Testaments auszu­
reichen.'

De'gl.

2500. Die in den Art. 2388—97 enthaltenen Bestimmungen gellen auch 
von dem vor einer Gerichtsdelegalion (Art. 2387) ausserhalb des Gerichtslocals 
errichteten Testamente.

Desgl.

2509. Die Delegation (Art. 2398) muss mindestens aus einem Gerichts- 
gliede, nebst einem beeideten Protocollfuhrer, bestehen.

Desgl.

2400. Die Niederlegung eines schriftlichen Testaments bei Gericht oder 
Uebergabe eines solchen an eine Gerichtsdelegation muss durch den Testator per­
sönlich geschehen, und derselbe dabei erklären, dass die Urkunde seinen letzten 
Willen enthalte.

Desgl.

2401. Ein solches Testament (Art. 2400) bedarf keiner anderweitigen 
Förmlichkeiten, namentlich nicht der Zuziehung und Unterschrift von Zeugen.

Desgl.

2402. Hat der Testator das Testament versiegelt übergeben, so wird sei­
nem Privatsiegel das gerichtliche beigefügt; war das Testament ollen, so wird cs 
mit dem Gerichtssicgel versiegelt, und dem Testator gestattet, das seinige beizu- 
drücken. In beiden Fällen wird das Testament bis zu dessen Publication vom 
Gerichte aufbewahrt.

Desgl.

2495, Bei der Ueberreichung eines ofienen Testamentes hängt cs von dem 
Willen des Testators ab, ob das Testament vor der Versiegelung verlesen w erden 
soll oder nicht. Im Falle der Verlesung ist das Gericht zur Geheimhaltung des
Inhalts bis zur Testamontspublicatiou verpachtet.

Dosgt.
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2404 • Der Act der Niederlegung (Art. 2100) ist im gerichtlichen Proto- 
coll zu verzeichnen, und dem Deponenten darüber, auf Verlangen, ein Attestat 
auszureichen.

Desgl.

2405. Wenn der Testator ein bei Gericht niedergelegtes Testament aus 8 2471. 
dem gerichtlichen Depositum hcrausniimnl, — was er zu jeder Zeit thun darf,— 
so wird es zu einem gewöhnlichen Privatteslamente, und kann nur bestehen, 
wenn es dessen Erfordernisse hat.

Desgl.

II. Oe/fenlliche Testamente in den Städten Livlands und Curlands.

2406. Nachdem Rigischen Stadtrecht, welches in dieser Beziehung nicht 882270.2287 
nur in allen Livländischen, sondern auch in den Curländischen Städten gellend AnQ1* 
geworden, ist zur Gültigkeit eines Testaments die Zuziehung eines Stadtsecretärs 
unerlässlich.

Rig. SIR. B. II. Tit. ä § 3. B. IV. Tit 1 § 1.

24 07. ln Riga kann ein Testament nur unter Mitwirkung des Obersecre- 88 2271. 87. 
tärs des Käthes oder des Waisengerichtssecretärs gültig zu Stande kommen.
Kann keiner von diesen beiden sein Amt hierbei wahrnchmcn, so dclegirt der 
wortfülirende Bürgermeister oder der Vorsitzer des Waisengerichts einen andern 
Stadtsccrctär. In den übrigen Städten, ausser Riga, ist der Rathssecrelär zu­
nächst berufen; nur wenn dieser verhindert ist, wird ein anderer Secretär oder 
ein ProtocolHührcr vom Vorsitzer des Käthes beauftragt.

Ebendas.

2400. Ausser dem Secretären müssen bei der Errichtung eines Testaments fl8 2279.90. 
zwei Glieder des Käthes oder zwei andere glaubwürdige Männer, die namentlich 
als Zeugen zu dem Act erbeten worden, zugezogen werden.

Big. StR. B. IV. Tit. 1 § 1. L. 21 § 2 I). qui lestam. facere possuni. (XXVIII, 1).
Anmerkung. I)ic Zulässigkeit der Zeugen wird nach den in den Art. 2431 u. 32 enthaltenen 8 2281. 

Bestimmungen bcurthcilt.

2400. Das Verfahren bei der Testamentserrichlung ist verschieden, jo 82286. 
nachdem der Testator seinen letzten Willen vor dem Secretären und den Zeugen 
mündlich verlautbart oder ihnen ein schriftlich abgefasstes Testament überreicht.

Big. StB. B. IV. Tit. 1 § 1.

A. Von den mündlichen Testamenten.
* Jiiii 0^ , l: .TI / - .iO'.S 3

2410. Ein vom Tcslator mündlich verlautbarcs Testament muss der Sucre- ®8 2273. 87. 
lär, in Gegenwart der beiden Zeugen (Art. 2408), auf das Dictal des Testators 
oder nach dessen Angabe niederschreiben, nachdem er im Eingänge deu Ort, das 
Datum und die Stunde der Testamentserrichlung vermerkt hat.

Big. StR. B. IV. TU. 1 § t.
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SS 2*273—72.

«8 2284. 89.
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ßS 2272.91.

S 2278.

ß 2293.
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E I. Bei der Testameulserrichtimg hat der Secretär alle in den Artikeln 
2389, 93, 91 und 95 enthaltenen Vorschriften zu beobachten.

2412. Nachdem der Secretär das Testament niedergeschrieben, liest eres 
dem Testirenden vor. Genehmigt dieser das, was niedergeschrieben und verle­
sen worden, so unterzeichnet der Secretär das Testament, mit Beidrückung des 
gerichtlichen Siegels, und lässt es auch von den Zeugen unterschreiben. Hierauf 
versieht er es mit einem Umschläge, der mit dem gerichtlichen Siegel geschlos­
sen wird und die erforderliche Aufschrift Testament des N. N.) erhält.

Rig. StR. B. IV. tu. i S i.
Anmerkung. Die Unterschrift und Besiegelung des Testaments von Seiten des Testators, 

so wie die Beidrückung der Siegel der Zeugen ist nicht uothwendig.
Vgl. ebendas.

243 Das errichtete Testament wird, je nach dem Willen des Testators, 
ihm eingehändigt, oder beim Rathe — in Riga auch beim Waisengerichte — nie­
dergelegt. In letzterem Fall fügen der Testator oder die Zeugen, oder sic sämmt- 
licli, ihre Siegel dem auf den Umschlag gedrückten gerichtlichen Siegel bei, 
und der Testator erhält über die Mederlegung einen bescheinigenden Protocoll- 
auszug.

Gewohnheitsrecht.

2414, Die Zeugen müssen bei der Verlautbarung des Testamentes selbst 
gegenwärtig sein, um erforderlichen Falls des Testators eigentlichen Willen und 
seine Meinung eidlich und vollkommen bekräftigen zu können.

Desgl.
7 l

2415. Weder der Secrelair, noch einorder Zeugen, darf im Testamente 
als Erbe eingesetzt werden, oder ein Vermächtniss erhalten, oder sich zum Vor­
mund verordnen lassen.

Desgl.
i i'fj. * < :i ..

2416 • Secrclär und Zeugen sind verpflichtet, den ihnen bekannt gewordenen 
Inhalt des Testaments bis zur Publication geheim zu halten.

Desgl.

B. Von den schriftlichen Testamenten.

2417. Ein schriftliches Testament ist ein solches, welches vom Testator 
seihst, oder auf sein Verlangen von einem Dritten, schriftlich aufgesetzt, jedoch 
von ihm selbst eigenhändig unterzeichnet w orden ist.

Rig. StR. 11 IV. Tit. 1 § 1.

241«. Ist der Tcslator des Schreibens unkundig, so hat er das Testament 
entweder von einem Drillen, den er dazu erbittet, stall seiner unterschreiben zu 
lassen, oder selbst mit drei Kreuzen zu unterzeichnen. Diese stellvertretende 
Unlcrzeichung ist sodann von dem Secrctärcn, w elcher die Beglaubigung des Te­
stamentes verrichtet, anzuerkennen.

Vgl. L. 2# C. de lestatuenlis (VT, 23).
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2419. Der Secretär hat das vom Testator in Gegenwart der Zeugen ihm 
vorgelcgle Testament, unter Beobachtung der in den Art. 2393 und 94 enthalte­
nen Vorschriften, zu beglaubigen, und sodann von den Zeugen unterschreiben zu 
lassen.

Rig. StR. B. IV. Tit. 1 § 1.

242®. Weder der Secretär, noch die Zeugen brauchen den Inhalt des Tes­
taments zu kennen.

2421. Das Zcugniss der Testamentszeugen und die Beglaubigung des Sc- 
crelärs werden dadurch nicht entkräftet, dass sie im Testament mit einem Ver­
mächtnisse bedacht, oder zu Vormündern verordnet sind.

§111. de testam. ordin. dl, 10). L. 20 pr. D. qui lestam. facere possunt (XXVIII, 1). L. 11 D. 
de rebus dubiis (XXX1Y, 5).

24ci2. Derjenige, welcher das Testament, auf Verlangen des Testators, 
niedergeschrieben, darf dasselbe als erbetener Zeuge unterschreiben.

L. 27 D. qui testam. facere possuut (XXVIII, 1).

III Oe/fcntliehe Testamente in der Stadt Reval.

242 Zur Gültigkeit eines öffentlichen Testaments ist die Zuziehung zweier 
Glieder des Halbes erforderlich, welche zu diesem Zwecke beim Rathe aus­
drücklich erbeten und von demselben — in eiligen hallen.auch vom wortführen­
den Bürgermeister, Namens des Halbes — dazu verordnet sein müssen.

Lüb. StR. B. I. Tit. 1 Art. 3. B. II. Tit. 1 Art. 2.

2424. Den beiden Ralhsglicdern wird der Secretär des Rathes—oder, 
wenn derselbe behindert ist, ein anderer Stadtsccretär — beigeordnet, welcher 
den mündlich ausgesprochenen Willen des Testators zu Papier bringt, worauf 
die Urkunde von den Rathsgliedern und dem Secretär unterschrieben und mit
ihren Privatsiegeln untcrsicgclt wird.

Das. Vgl. die Reval’sche Gotleskastenordnung v. J. 1G2I. Cap. I. § C.

2425. Die dergestalt (Art. 2424) abgefasste Urkunde wird sodann in ein 
mit dem Rathssiegel geschlossenes Couvert gelegt, dessen äussere Aufschrift be­
sagt, wessen Testament es enthält, und von den Ralhsglicdern beim Halbe einge­
liefert.

Gewohnheitsrecht.

2420. Bei der Errichtung des Testamentes haben die Ralhsglieder und 
der Secretär die in den Art. 23S9, 93, 94 und 93 enthaltenen allgemeinen Be­
stimmungen zur Richtschnur zu nehmen, und den Inhalt des Testaments bis zu
dessen Publication geheim zu halten.

Gewohnheitsrecht.

2427. Ein von dem Testator selbst oder auf seine Bitte von einem Dritten 
schriftlich abgefasstes Testament kann zwar auch von dem Testator beim Ratho

Privatrecut. iii. 9

8 2295.

8 2296.

8 2297.
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eingeliefert, oder, wenn er krank ist, zweien zu dem Zwre.ck auf seine Bitte zu 
ihm abgeordnelen Ralhsgliedern übergeben werden, muss aber alle Erforder­
nisse eines Privattestamentes haben.

Lüb. StR. B. II. Tit. 1 Art. 4.

ZWEITE ABTIIEILl'NG.

Von den Privattestamenten.

I. Liv-, Est- und Curländisches Landrecht.

A. Allgemeine Bestimmungen.

8 2255. 242U- Zur Gültigkeit eines aussergerichtlichen oder Privattestamentes ist
vor Allem erforderlich, dass kein Zweifel darüber vorhanden sei, dass ein solches 
Testament in allen seinen Bestandtheilen vom Erblasser herrühre und wirklich 
seinen letzten W illen enthalte.

Konigl. Schwed. Test.-Stadga v. 3 Juli 1086 § 9 Vergl. das Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 1 Art. i. 
Curl. Slat. § 164, vgl. mit § 166. Pili. Stat. Th. III. Tit. 1 Art. 1. Gewohnheitsrecht. Vergl. 
auch L- 32 C. defideicommissis (VI, 42).

8 2255. 2420. Zu diesem Zweck (Art. 2428) ist bei der Errichtung eines Privat-
testamcnles die Zuziehung von mindestens zwei, nach Estländischcm und Pilten- 
sehem Landrecht von drei glaubw ürdigen und unverwerflichen Zeugen erforder­
lich.

Ebendas.

8 2258. 2450. Die Zeugen müssen als solche ausdrücklich berufen sein, d. h. der
Testator muss ihnen seine Absicht, dass er ein Testament errichten wolle, er­
klärt, und sie zum Zcugniss dabei aufgefordert haben.

L. 21 § 2 1). qui testamenta facere possunt (XXVIII, I). Test.-St. v. 1G8G § 9. Vergl. auch das 
Estl. II.-u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 5.

8 2258. 2451. Die Zeugen müssen zur Zeit der Teslamcnlscrrichlung zum Zcugniss
fällig (a), freiwillig gegenwärtig sein (b) und sich von der Identität der Person 
des Testators vollständig überzeugen können (c).

(a) L. 22 § 1 I). qui testamenta facere possunt (X Will, 1). § 7 I. de testamentis ordinandis 
(II, 10). - (b) L. 20 § 10 D. tit. cit. - (c) Vgl. L. 9 C. de testamentis (VI, 23).

S 2259. 24-52# Unfähige Tcstamcntszcugcn sind: 1. alle diejenigen, welche geistig
oder körperlich verhindert sind, die betreffende Handlung richtig und vollständig 
aufzufassen und zu bezeugen, namentlich Geisteskranke, Unmündige, Taube, 
Stumme, Blinde (a); 2. öffentlich erklärte Verschwender (b); 3. diejenigen, wel­
che zum Verluste aller Standesrcchlc oder auch nur aller besonder» Hechte und 
Vorzüge, welche ihnen persönlich oder dem Staude nach zugeeignet sind, ver-
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urtheilt worden (c); 4. diejenigen, die in dem betreffenden Testamente zu Erben
eingesetzt werden (d).

(a) § 6 I. de testamentis ordin. (II, 10). L. 20 § 11). qui testamenta facere possunt (XXVIII, 1). 
— (b) L. 18 pr. D. tit. cit. — (c) RGb. Bd. XV, 1. Criminalges. Art. 19 u. 4" P. 3. — (d) § 10 
I. de testam. ordin. (II, 10). L. 20 pr. D. qui testanienta facere possunt XXVIII, 1).

2455. In Ermangelung fähiger männlicher Zeugen können in Livland und 
Curland auch ehrbare Frauenzimmer Testamentszeugen sein (a); in Estland dage­
gen ist das weibliche Geschlecht ausgeschlossen (b).

(a) Curländ. Stal. § IGO. Für Livland Gewohnheitsrecht. — (b) § 6 I. de testam. ordin. (II, 10). 
L. 20 § 6 D. qui testanienta facere possunt (XXVIII, 1).

■ 2454. Im Pilten’schen müssen bei Testamenten Adeliger die Zeugen auch 
adeligen Standes sein.

Pilt. Stat. Th. III. Tit. 1 Art. 1.

2455. Das Zcugniss eines Teslamentszeugen wird dadurch nicht entkräf­
tet, dass er 1. mit einem der übrigen Zeugen verwandt ist (a), oder 2. im Te­
stamente mit einem Vermächlniss bedacht (b) oder 3. darin zum Vormund, Cu- 
rator oder Testamentsvollstrecker verordnet ist.

(a) § 8 I. de testam. ordin. (II, 10). L. 22 pr. I). qui testamenta facere possunt (XXVIII, 1). —
(b) § 11 I. tit. cit. L. 14 D. de rebus dubiis (XXXIV, ö). — (c) L. 20pr. D.qui testam. facero
possunt (XXVIII, 1).

2456. Nach Curländischem Recht müssen alle Zeugen bei der Testaments­
errichtung gleichzeitig gegenwärtig sein, und die Testamentshandlung selbst 
darf durch kein fremdartiges Geschäft unterbrochen werden.

§3 I. de testamenlis ordin. (II, 10). L. 20 § 8. L. 21 § 3 i>. qui testamenta facere possunt
(XXVIII, 1). L. 21 pr. u. § 2 C. de testamenlis (VI, 23).

2451. Privattestamente können sowohl schriftlich, als auch mündlich, er­
richtet werden.

§14 1. de testamenlis ordinandis (II, 10). L. 21 D. qui testam. facere poss. (XXVIII, 1). Test.-St.
£ 9. Curl. Stat. § 104.

B. Von schriftlichen Privaltcstamenten.

245«. Das schriftliche Privatlestamcnt braucht nicht vom Testator selbst 
geschrieben, muss aber von ihm eigenhändig mit seinem Tauf- und Familicn- 
Namen unterzeichnet sein.

§ 3 I. de testam. ord. (II, 10). L. 21 pr. C. de testamenlis (VI, 23). Test.-St. v. 1080 § 9. Estl.
R.- u. Llt. B. 111. Tit. 1 Art. 4. Curl. Stat. § 101, vergl. mit 8 103. Pilt. Stat. Th. III. Tit. 1 Art. 1.

2450. Der Testator muss entweder das Testament in Gegenwart der Zeu­
gen unterschreiben oder vor den Zeugen erklären, dass er dasselbe eigenhändig 
unterzeichnet habe.

L. 21 pr. C. de testamenlis (VI, 23).

2440. Ist der Testator des Schreibens unkundig, oder sonst dazu ausser 
Stande, so kann ein Dritter (ausser den beiden Teslamentszeugen) für ihn unter-

8 2260.

8 2261.

82261.

8 2242.

8 2213.

8 2244.

8 2245.
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S 2247.

schreiben: jedoch muss Solches im Testamente bemerkt und von den Zeugen be­
kräftigt sein.

L. 28 § 1 C. ood. Esll. R.- u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 4.

2441. Hat der Testator das ganze Testament eigenhändig geschrieben 
und Solches bezeugt, so braucht weder er selbst, noch ein Andeier für ihn zu 
unterschreiben.

L. 28 § 1 C. cit.

2442. Die Zeugen müssen das Testament nicht bloss eigenhändig unter­
schreiben, sondern auch besiegeln.

§ 3 I. de testam. ordin. (II, 10). L. 21 pr. C. de testamentis (VI, 23). L. 22 § 7. L. 30 D. qui 
teslam. faccre possunt (XXVIII, 1). Estl. II.- u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 4. Tit. 3 Art. 3. Curl. 
Stat. § 103, vergl. mit § lOi.

Anmerkung. In Estland kann die Unterschrift und Besiegelung durch die Zeugen auch auf 
dem Umschlag des Testaments stattlinden.

Gewohnheitsrecht.

2445. In Liv- und Estland ist es nicht nothwendig, dass alle Zeugen das 
Testament gleichzeitig unterschreiben.

Gewohnheitsrecht.
Anmcrkutig. Wegen Curlands s. oben Art. 2436.

2^ 44. Derjenige, der das Testament auf des Testators Bille abgefasst 
oder abgeschrieben, kann gültig als Zeuge das Testament unterzeichnen.

L. 27 D. qui testaiu. facere possunt. (XXYI11,1).

2445. Will der Testator die zugezogenen Zeugen mit dem Inhalt des Te­
stamentes nicht bekannt machen, so sind sie auch nicht berechtigt, die Milthei­
lung des Inhalts zu fordern; es genügt vielmehr, wenn sie bezeugen können, der 
Testator habe vor ihnen erklärt, dass die ihnen vorgclcglc, von ihnen Unter­
zeichnete Urkunde seine letzlwilligc Verordnung enthalte.

L. 20 § 9 D. eod. L. 21 pr. C. de testamentis (VI, 23). Te^t.-St. § 9. Esll. R.- u. LR. B. III. Tit. 1
Art. 5.

2440 • Privattestamcnlc brauchen nicht auf gestempeltem, dürfen vielmehr 
auch auf gewöhnlichem Papier geschrieben werden (a), und ist es überhaupt 
gleichgültig, auf welcher Art Material das Testament geschrieben wird (b).

(a) N.U. v. 11 August 1799 (19070), v. 28 Octbr. 1880 (23317) §6, v. 21 Nov. 1821 (28811) § 11.
12.22. — (b) § 121. de testam. ordin. (II, 10). L. 13 in f. C. de teslam. (VI, 23).

2447. Auf die Sprache, in welcher das Testament abgetasst ist, kommt cs 
nicht an, nur darf sich der Testator keiner Zeichenschrift bedienen, vielmehr 
muss die Schrift vollkommen leserlich sein.

L. 13 in f. L. 21 in f. C. de testamentis (VI, 23). L. 20 § 9 I). qui teslam. facere possun
(XXVIII, 1). I.. 6 § 2 I). de bonorum possessionibus (XXXVII, 1). L. 1 pr. D. de bis, quae in
lestainento delenlur (XXVIII, 4).

244«. Correcturen, die der Testator im Testamente vorgenommen, scha­
den au sich der Gültigkeit des Testamentes nicht; nur müssen sie von ihm eigen-



bändig oder erweislich mit seinem Willen und Wissen geschehen, deutlich und 
leserlich sein.

L. 1 pr. D. de Ins, quae in testamento delentur (XXVIII, 4). L. 12 C. de testamentis (VI, *23).

Der Testator ist verpflichtet, in seinem Testamente zu bemerken, 
ob und was er etwa darin absichtlich durchstrichen oder radirt habe.

L. 1 § I D. tit. cit.

Hal te der Testator aus Versehen eine Verordnung im Testamente 
bis zur Unlesertichkcit gestrichen: so bleibt sic in Kraft, sobald erwiesen wird, 
was sie enthielt und dass das Ausstreichen aus Versehen geschah.

L. 1 § 2 D. eod. L. 12 C. de teslamenlis (VI, 23).

245! • Ist im Testament ein Wort ausgelassen oder fehlerhaft gestellt, so 
schadet dies der Gültigkeit des Testamentes nicht, sobald die Absicht des Testa­
tors unzweifelhaft erhellt.

L. 07 § 9 D. de lcgatis II. (XXXI). L. 7 C. de teslamenlis (VI, 23).

*2452. Die Weglassung des Dalums, unter welchem das Testament errich­
tet w urde, tliut der Gültigkeit des Testaments keinen Eintrag, wenn dasselbe nur 
erweislich den letzten Wiiien des Testators enthält.

Ebendas. Modestinus L. 111. regularuni.

2455. Ist dio testamentarische Verordnung selbst überhaupt noch nicht 
geschlossen und vollendet, so ist sie von gar keiner Wirksamkeit.

L. 29 D. qui teslam. facere possunl (XXY11I, 1). L. 11 § I ü. de legalis III. (XXXII).

2454. Hat der Testator in dem Testamente sich noch Verfügungen Vorbe­
halten, ohne solche bis zu seinem Tode ausgeführt zu haben, so schadet dies dem 
Rechtsbestande des Testamentes nicht, falls die Anordnungen desselben auch ohne 
die beabsichtigten Ergänzungen überhaupt ausführbar sind.

L. 77 § 33 D. de lcgatis II. (XXXI). L. 8 C. de instilutiouibus et subslilulionibus (VI, 25).

Tu. III. Von der testamentarischen Erbfolge. . 69

C. Von mündlichen Privattcstamontcn.

2455. Wer mündlich lestiren will, muss den Inhalt seines letzten Willens 
vor zwei oder — in Estland und Pillen — vor drei Zeugen vollständig, laut und 
verständlich, in einer den Zeugen bekannten Sprache, erklären.

§14 1. de teslamenlis ordinandis (II, 10). L. 21 pr. I). qui testam. facere possunl (XXVIII, 1).
L. 21 § 2. 4. L. 20 G. de testam. (VI, 23). Schwed. Testam.-St. v. 1080 § 9. Vgl. die Curl. Stat.
§ 104.

2450. Die bei einem mündlichen Testamente zugezogenen Zeugen müssen 
ihr Zcugniss über den Inhalt des Testaments eidlich ablcgen.

L. 21 § 5 C. de teslamenlis (VI, 23). Schwed. Test -St. § 9.

2457. Wird ein mündlich verlautbarlcs Testament, sei cs bei der Errich-

8 2248.

82210.
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8 2251.
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tung oder später, durch einen der Zeugen, oder, von einem solchen veranlasst, 
durch einen Dritten, schriftlich aufgesetzt, was ohne alle Förmlichkeit geschehen 
kann, so hört es deshalb nicht auf, ein mündliches Testament zu sein.

Vgl. die Citate zum Art. 2435.

D. Von privilogirten Testamenten.

58 2255, 3. 2438. Nach Livländischem Landrecht ist ein schriftliches Testament, bei
22(>5. dessen Errichtung der Testator aus irgend einem Grunde Zeugen zuzuziehen ver­

hindert w ar, auch ohne Zeugenunterschrift gültig, wenn nur über die Namens­
unterschrift des Testators, und darüber, dass das Testament von ihm herrührt, 
kein Zweifel obwaltet.

Königl.Schwed. Test.-St. v. 3 Juli 1C8G § 9.

83 2255.65. 2439. In Esl- und Gurland gelten als privilegirte Testamente diejenigen,
66- welche 1. Militärpersonen, die zu Felde liegen (a), i. arme Leute niedern Stan­

des, die auf dem Lande leben (b), 3. Erblasser zur Zeit allgemeiner Gefahr und 
Nolh (c), i. Eltern zum Besten ihrer Kinder errichten (d).

(a) Tit. 1. dt* militari testamento (II, 11). L. 1 pr. ü. de testam. militis (XXIX, 1). Estl. R.- u.
I,R. B. III. Tit. 1 Art. 7. - (b) L. 31 C. de testamenlis (VI, 23). - (c) L. 8 C. eod. — (d)-N’ov.
CVII. c. 1. Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 1. Art. 6. Curl. Stat. § 162. 163.

SS 2268. G9. 2460. Zur Gültigkeit der im Art. 2430 unter No. 1—3 erwähnten Testa­
mente ist weiter nichts erforderlich, als die volle Gewissheit, dass das Testa­
ment wirklich vom Testator herrührt und seinen letzten Willen enthält.

S. die Citate a—c zum Art. *2439.

182225.2255. 2461* Das Testament, in welchem Eltern nur ihre Kinder zu Erben ein-
selzen und hierüber nähere Bestimmungen treffen, bedarf nach Estländischem 
Landrecht keiner Zeugen, wenn cs nur von einem der Ellern selbst geschrieben 
oder auch nur unterschrieben und besiegelt ist.

Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. lArt.6.

8 2256. 2462. Nach Curländischem Landrecht bedarf ein vom Vater ganz mit eige­
ner Ilaiul geschriebenes Testament, wenn es nur die Erbtlicilung unter seinen 
Kindern betrifft, zu seiner Gültigkeit gar keiner Zeugen. Ist es aber nicht ganz 
von seiner eigenen Iland geschrieben, so muss es mindestens von ihm und von 
zw ei Zeugen eigenhändig unterschrieben und besiegelt sein.

Curl. Stat. § 16-2.163.

II. Sladtrechte.

A. Livländischo Stadtrechte.

8 2298. 2465. In den Städten Livlands sind Privattestamonto ganz unzulässig, aus­
ser in Fällen der Nolh und Gefahr. In solchen Fällen abgefassto Testamente wer-
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den, auch wenn sie ganz formlos sind, nach Anleitung der Art. 2159 und 60 bei 
Kraft erhalten.

Rig. StR. B. II. Cap. 5 Art. 3. Gewohnheitsrecht.

B. Reval’sches Stadtrecht.
*

2464. In Reval gelten von Privattestamenten die in den Art. 2428—57 
aufgeführten Bestimmungen, nur muss ein solches Testament vor sieben Zeugen 
männlichen Geschlechts (a) und zwar auf einmal, ohne Unterbrechung durch ein 
fremdartiges Geschäft, errichtet werden (b). Für Fälle der Nolli gelten indessen 
die Bestimmungen der Art. 2459 und 60 (c).

(a) 8 3 1. de testamentis ordin. (II, 10). L. 21 C. de testamentis (VI, 23). — (b) Ebendas. L. 21 
8 3 1). qui testamenta facere possunt (XXVIII, lj. L. 28 C. de testamentis (VI, 23). - (c) L. 8 
C. tit. cit.

C. Sladtrechto vonMitau, Bauske und Friedrichstadt.

2465. ln Milau ist bei einem Privatlestamente, es mag nun schriftlich ab- 
getässl oder mündlich verlautbart werden, die Zuziehung von mindestens fünf, 
in Bauske und Friedrichstadt, von nicht weniger als drei glaubwürdigen Zeugen 
erforderlich, welche das schriftliche Testament unterschreiben müssen.

Mit. PO. Tit. 44 Art. 2. 3. Bausk. PO. TU. 21» Art. 1. 2. Friedrichst. PO. Tit. 23 Art. 1. 2.

2466. Die Teslamentszeugcn müssen männlichen Geschlechts und ausdrück­
lich dazu erbeten sein.

Vgl. Mit. PO. Tit. 44 Art. 2. 3. Bausk. t'O- Tit. 2G Art. 3. 5. Friedrichst. PO. Tit. 2t» Art. 3. I>.

2467. In Bauske und Friedrichstadt ist erforderlich, dass die Zeugen auf 
einmal gegenwärtig seien, damit sie aus des Testators Munde selber hören, dass 
das ihnen vorgelegte oder verkündete Testament seinen letzten Willen enthalte, 
und dass sie das schriftliche Testament an einem gewissen Ort und zu einer ge­
wissen Zeit unterschreiben und besiegeln.

ßausk. PO. Tit. 2G Art. 1. Friedrichst. PO. Tit. 25 Art. 1.

246«. Ein zur Zeit einer herrschenden ansteckenden Krankheit errichtetes 
Testament ist zu Recht beständig, wenn es vor zwei männlichen Zeugen errichtet 
ist, welche in Bauske und Fricdrichsladl angesessene Bürger sein müssen.

Mit. PO. Tit. 44 Art. 2. Bausk. PO. Tit. 2« Art. 3. Friedl ichst. PO. Tit. 25 Art. 2.

2466. Ein Testament, in welchem ein Vater seine ehelichen Kinder als 
Erben einselzt, und unter ihnen den Nachlass ybrtheilt, ist, wenn der Vater es 
eigenhändig geschrieben, oder auch nur unterschrieben, auch ohne Zuziehung 
von Zeugen gültig. Ein derartiges mündliches Testament aber muss vor zwei 
Zeugen ausgesprochen sein, diese mögen männlichen oder weiblichen Geschlechts 
sein. In Milan kommt es in diesem Fallo auch nicht darauf an, ob die Zeugen 
ausdrücklich erbeten oder zufällig hinzugekommen sind.

Mil. PO. Tit. 44 Art. 3. Bau->k. PO. Tit. 21» Art. 5. Friedrichst. PO. Tit. 23 Art. 5.
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24 iO« Wenn ein Vater oder eine Mutter von einem Notarius oder einem 
Andern ihren letzten Willen unter ihren Kindern aufzeichnen lassen, und bezeu­
gen, dass sie denselben für ihr Testament wollen gehalten haben, so soll ein sol­
cher letzter Wille die Kraft eines mündlichen Testamentes haben.

Mit. PO. Tit. ii Art. 4. Baust. PO. Tit. 26 Art. C. Friedrichst. PO. Tit. 25 Art. 6.

2471. Wer sein uneheliches Kind zum Erben einsetzen w ill, muss bei Er­
richtung des Testamentes fünf Zeugen zuziehen.

Mit. PQ. Tit. 41 Art. 5. Baust. PO. Tit. 26 Art. 7. Friedrichst. PO. Tit. 25 Art. 7.

2472. Wenn ein Sohn seinen Vater oder seine Mutter im Testamente zum 
Erben instituiren will, muss dabei mindestens drei Zeugen zuziehen.

Mit. PO. Tit. 44 Art. 6. Bau?k. PO. Tit. 26 Art. 8. Friedrichst. PO. Tit. 25 Art. 8.
Anmerkung. Ueber die Form der Codicille s. unten Ilptst. 12 Abth. 3.

D. Stadtrecht von Narva.

2475. In Narva gelten in Bel reff der Form der Testamente dio Bestim­
mungen des Inländischen Landrechts.

Königl. Scliwed. Teslaments-St- v. J. 1G86.

SIEBENTES HAUPTSTÜCK.

Von deb Innern Form und dem Inhalte der Testamente überhaupt.

ERSTE ABTIIEILUNG.
Freiheit der Willensbestimmung.

8 5223. 2474. Das Testament muss vom Testator bei vollem Verstände, mit Be­
wusstsein und reifer Ucberlegung, ohne Verleitung durch Zwang, Irrthum oder 
Betrug, errichtet werden.

Königl. Schwed. Testamenls-St. v. 3 Juli 1086 § 7 a. E. § 9. Estl. R- u. LR. B. III. TU. 1 Art. 1.
Curl. Stat. § 164. Lüb. SIR. B. II. Tit. 1 Art. 1. Mit. PO. Tit. 44 Art. 1. Baust. PO. Tit. 26 Art. 1.
Friedrichst. PO. Tit. 25 Art. 1.

2475. Wenn der Testator durch Trunkenheit oder heftigen Zorn in einem 
Zustande sich befindet, der ihm alle ruhige Ucberlegung raubt, so bleibt das in 
diesem Zustande verlautbarte Testament nur gültig, wenn er es in der Folge bei 
vollem Bew usstsein ausdrücklich bestätigt.

L. 48 D. de regulis iuris (L, 17).

815315.16. 247G. Ist der Testator durch Zwang oder Betrug zur Errichtung eines Te­
staments veranlasst worden, oder ist auch nur die Gegenwart der Zeugen er­
zwungen, so ist das Testament ungültig.

L. 1 C. si quis aliqnem lestari prohibuerit (VI, 34). L. 20 §10 D. qui teslara. fac. poss.
(XIVUI.l). Curl. Stat. § 167.



Tu. III. V OS DER TESTAMENTARISCHES ERBFOLGE. 73

2477. Ist die Errichtung, Aufhebung oder Abänderung eines Testamentes 
durch Zwang, Drohung oder Betrug verhindert, so verliert der Zwingende, Dro­
hende oder betrüglich Handelnde jeden Vortheil, der ihm dadurch erwachsen 
könnte.

L. 1 u. 2 D. si quis aliquem testari prohib. (XXIX, 6). L. 2 C. eod. (VI, 34).

2478. Blosse Ueberredung und Zudringlichkeiten gelten nicht als Zwang, S -2136. 
und schaden der Gültigkeit der Verfügung nicht.

L. 3 D. L. 3 C. eod.

2479. Jeder Irrthum in Bezug auf die Person, zu Gunsten welcher, oder §52309.11. 
auf die Sache, über welche im Testament verfügt wird, macht die betreffende 
Bestimmung des Testamentes ungültig.

L. 9 D. de bered, instit. (XXVIII, 5).

2480. Wenn der Testator für die Errichtung eines Testaments oder für §5 231-2.59. 
eine Bestimmung desselben bloss einen Grund angiebt, welcher sich als factisch 
unrichtig ergiebt, so schadet dieses dem Testamente oder der einzelnen Bestim­
mung nicht, es würde denn erwiesen, dass der Testator ohne jenen Grund gar
nicht teslirt oder die betreffende Bestimmung nicht getroffen haben würde.

L. 72 § C 1). de condilionibus et demonslralionibus (XXXV, 1). L. 1 C. de falsa causa, adiecta 
legato (VI, 44).

2481. Eine bloss irrthümliche Bezeichnung der Personen, der Sachen §§ 2310.13. 
oder der Erbtheile thut der Gültigkeit des letzten Willens keinen Eintrag, sobald
die wahre Willensmeinung des Testators erkannt werden kann.

§ 29 u. 30 I. de legatis (II, 20). L. 9 § 2. 3. 4.7. L. 48 § 3 D. de hcred. instit. (XXVIII, 5).

II. Bestimmtheit der Willenserklärung.

2482. Der Testator muss seinen Willen klar und deutlich im Teslamcnlo 85 2311.73. 
ausdrückcn: unverständliche Acusserungcn gelten als nicht geschrieben.

L. 4 I). de rebus dubiis (XXXIV, 3). L. 2 I). de bis, quae pro non scriptis habentur (XXXIV, 8).
L. 10 D. de condilionibus institutionum (XXVIII, 7).

2485. Die Personen sowohl, als die Sachen, von denen im Testamente die 823C1. 
Rede ist, sind deutlich und bestimmt zu bezeichnen: dabei ist übrigens die Be­
zeichnung [durch eigenllnimliche Namen nicht wesentlich, sondern schon eine 
blosse Beschreibung genügend, wenn sie nur keinen Zweifel über des Testators 
Meinung übrig lässt.

L. 9 § 8. L. ö8 D. de hcredibus instiluondis (XXVIII, 5).

2484. Ist die Absicht des Testators keinem Zweifel unterworfen, so scha-88 2310. 74. 
det ein Irrthum in der Benennung oder der Beschreibung nicht (a), daher eben
so wenig das nachherige Wegfallen der angedeuteten Eigenschaft (b).

(a) S. die Cilate zum Art. 2581. — (b) L. 19 pr. D. de rebus dubiis (XXXIV, 3).
c

2485. Es ist nicht nothwendig, dass der Testator alle Anordnungen im 
Testamente selbst vollständig treffe, vielmehr kann er die Verwendung seines

Privatrecut. III. 10
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Nachlasses auch der Willkür eines Andern, namentlich des TestarnenIsvoll- 
streckers, überlassen.

C. 13 X. de testamenlis (III, 26). Gewohnheitsrecht.

III. Inhalt der Testamente.

612299.2303. 2486. Die ITauptbestandlheile eines Testamentes sind: 1. die Einsetzung
oder Ernennung eines oder mehrerer Erben (a); 2. die Anordnung von Vermächt­
nissen (b) und Fideicommisscn (c).

(a) S. Uptst. 8. - (b) S. Uptst. 9. - (c) S. Uptst. 10.

882299.2331. 2487. Sowohl Erbescinsetzung, als auch Vermächtniss- und Fideicommiss-
2550. bestellung, kann nicht nur unbedingt, sondern auch mit Hinzufügung von Bedin­

gungen und Nebenbeslimmungen geschehen.
S. Uptst. 11.

ACHTES HAUPTSTÜCK-

Von der Erbeseinsetzung und von der Substitution.

ERSTE ABTEILUNG.

Von der Erbeseinseizung.
: : ' • ' •• !•;(:. ! ,J« ' . ■ «. . :

7. Allgemeine Bestimmungen.

8 2307. 2488« Bei der Erbeseinsetzung ist nicht die Anwendung einer bestimmten
• * Form erforderlich; es genügt vielmehr, dass der Testator seino Willensmeinung

deutlich und verständlich, gleichviel übrigens mit welchen Ausdrücken, an den 
Tag lege.

L. 15 C. de testam. (VI, 23). Estl. R.-a. LR. B. III. Tit. 1 Art. 8.

8 2300. 2489. Der Testator kann sich Vorbehalten, den Namen des Erben in einem
andern, genau bezcichneten schriftlichen Aufsätze auszudrücken (a), oder auch 
die Ernennung des Erben einem Drillen überlassen (b).

(a) L. 71 D. de hered. inslit. (XXVIII, 5). — (b) C. 13 X. de testamentis (III, 2G). S. oben Art. 
2485. .

i•'1 <■ . f’I : - . :t t!i

2490. Eino bloss in einer Bedingung genannte Person — z. B. wenn es 
im Testamente heisst: <rB soll mein Erbe sein, falls A vor mir mit Tode abgegan­
gen sein wird» — ist nicht als zum Erben eingesetzt anzuschen, wenn nicht aus
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andern Anordnungen des Testators dessen entgegengesetzter Wille deutlich er­
hellt.

L. IG § 1 D. de vulg. et pupillari subslit. (XXYIII, 6). L. 19 D. de hered. instit. (XXVIII, 5).

2491. In Curland kann eine Erbcscinsetzung nur in einem Teslamento— 8 2299. 
nicht auch in einem Codicill — vorgenommen werden, und ist ein so wesentli­
cher Bestandteil des Teslamentcs, dass, wenn sie fehlt oder in der Folge aus 
irgend einem Grunde wegfallt, die ganze lclzlwillige Verordnung nicht als Testa­
ment bestehen kann.

§ 34 I. de legatis (II, 20'. § 2 I. de codicillis (II, 23). L. 1 S 3 I). de vulgari et pupillari Sub­
stitut. (XXYIII, G). L. 2 § 4. L. 10 1). de iure codicillorum (XXIX, 7). L. 14 C. de lestameulis 

i'r (Yl, 23). L. 2. L. 7C.de codicillis (VI, 36).
Anmerkung, lieber einzelne Beschränkungen des Testators in Curland s. noch oben Art.

2283, 2307 fgg., und unten Tit. 8 Uptst. 2.

11. Bestimmung der Erblhcile.

2492. Ilat der Erblasser einen einzigen Erben, ohne ihn auf einen Thcil 
der Erbschaft zu beschränken, unbestimmt eingesetzt, so erhält ein solcher Erbo 
den ganzen Nachlass.

Vgl. § 3 I. de bered, instit. (II, 14).

2495. Ist dem einzigen Erben vom Testator nur eine Ouoto (ein nach sei­
nem Verbal Iniss zum Ganzen bestimmter Thcil, z. B. die Hälfte, ein Vicrlheil 
etc.) des Nachlasses als Erbthcil zugewiesen, so fallen die übrigen Theile in Liv- 
und Estland den gesetzlichen Erben zu (a), in Curland bekommt auch in diesem 
Falle der einzige Erbe die ganze Erbschaft (b).

(a) Vgl. die Konigl. Schwed. Test.-St. v. J. 1G8G § 5 mit § 3 I. de hered. instit. (II, 14) u. L. G D. 
de testam. militari (XXIX, 1). Gewohnheitsrecht. S. oben Art. 2048. — (b) § 3 I. de hered. 
instit. (II, 14). L. 1 § 4. L. 23 D. eodem. (XXYIII, 3).

2494. Sind mehrere Erben eingesetzt, ohne dass der Antheil eines jeden 8 3183. 
bestimmt ist, so wird der ganze Nachlass unter ihnen zu gleichen Thcilcn ver-
theilt.

§ G I. de bered, instit. (II, 14). L. 9 § 12. L. 33 D. eodem. (XXYIII, 5).

2495. Sind die Erbeseinsetzungen in verschiedenen Sätzen vorgenommen, 8 3183 Anm. 
so gelten die in einem Salze zusammen Genannten für eine Person, und erhallen 3190* 
daher zusammen nur einen Thcil. Wenn cs z. B. im Testamente heisst: «A soll
mein Erbo sein; B und C sollen meine Erben sein», so erhält A die eine, B und 
C zusammen die andere Hälfte der Erbschaft. Wenn jener Disposition noch hin- 
zutiefügl ist: «D und E sollen gemeinschaftlich mit A erben®, so [gelten A, D 
und E für eine Person, und erhallen die eine Hälfte, mithin jeder ein Sechslhcil 
der Erbschaft; B und C die andere Ilälflc, mithin jeder ein Vicrlheil. Derglei­
chen zusammen Genannte heissen verbundene Erben.

L. 17 § 4 In f. L. 39 § 2 D. de hered. instit. (XXYIII, 5), \ergl. mit L. 11 cod. u. L. 142 D. do 
yerbor. signif. (L. IG).
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2496. Wenn einige unter den genannten Erben unter einem Colleclivna- 
men (z. B. die Kinder des A) verbunden sind, so erhalten die so Verbundenen 
zusammen nur einen Tlicil.

L. 13 D. de bered, instit. (XXVIII, 3). L. 11 C. de impuberum et aliis substit. (VI, 26;.

2497. Sind mehrere Erben mittelst Testaments zu bestimmten Quoten, 
welche aber das Ganze nicht erschöpfen, eingesetzt, so wird der Ueberschuss in 
Curland unter den eingesetzten Erben, nach Ycrhältniss ihrer Antheile, vertheilt 
(a). In Liv- und Estland geschieht dies nur dann, wenn der Testator die einge­
setzten Erben ausdrücklich zum ganzen Nachlass berufen, sich aber bei der Be­
stimmung der Quoten verrechnet hat. Sind sie dagegen nicht zum ganzen Nach­
lass berufen, sondern vielmehr die einzelnen Erben, 'jeder mit einer bestimmten 
Quote, bedacht, so haben sie auch nicht mehr als das ihnen Zugewiesene zu er­
hallen: das übrig Bleibende fällt an die gesetzlichen Erben des Testators (b).

(a) § 7 I. de hered. instit. (II, 11). L. 78 § 1 I). eod. (XXVIII, 5). — (b) Königl. Schwed. Test.-St. 
v. 1686 § 5 , vgl. mit §31. tit. cit. Gewohnheitsrecht.

2498. Wenn, nachdem durch die Einsetzung von Erben mit bestimmten 
Quoten der ganze .Nachlass erschöpft ist, der Testator noch einen Erben aus­
drücklich «auf den Rest» einsetzt, so erhält letzterer nichts.

. L. 17 § 3 D. de hered. instit. (XXVIII, 3).

8 3187. 2499. Hat der Testator aus Versehen zu viele Quoten (so dass sie zusam­
men mehr als ein Ganzes bilden) den eingesetzten Erben angewiesen, so muss je­
der der Erben einen verhältnissmässigen Abzug erleiden.

L. 13 § 4—7 D. de hered. instit. (XXVIII, 3). § 7 in f. I. eod. (II, 14).

§ 3185. 2300. Sind vom Testator einem oder einigen Erben bestimmte Quoten an­
gewiesen und daneben ein oder mehrere Erben ohne Bestimmung von Quoten 
eingesetzt, so erhalten letztere den nach Befriedigung der erstem übrigen Nach­
lass, und zwar, wenn ihrer mehrere sind, zu gleichen Theilen.

L. 17 pr. L. 77. L. 78 § 2 D. h. t. § 6 I. eod.

88 3189. 91. 2301. Ist in dem im Art. 2500 angegebenen Falle durch die bestimmten
Quoten der Nachlass erschöpft, oder übersteigt die Summe der Quoten ein Gan­
zes (Art. 2499), so muss, wenn die bestimmten Quoten gleich gross sind, von 
diesen so viel abgezogen werden, dass jeder der unbestimmt eingesetzten Erben 
einen jenen gleichen Antheil empfängt, d. i. der ganze Nachlass muss in so 
viele gleiche Theilc vortheilt werden, als Erben, sei es mit bestimmten oder 
unbestimmten Quoten, eingesetzt sind. Sind dagegen die bestimmten Quoten un­
gleich, so müssen die unbestimmten auf den Durchschniltsbetrag der bestimm­
ten Quoten geschätzt, und darnach die Vertheilung des ganzen Nachlasses ge­
macht werden.

Vgl. L. 17 D. eod.

8 3188. 2«iö2. Ist ein Erbe auf das Ganze und dann noch einer oder mehrere auf
Quoten eingesetzt, so bekommen letztere die ihnen zugewiesenen Quoten und der 
erste den Rest. Erschöpfen die Quoten das Ganze oder überschreiten sic es, so

§3186.

8 3189.
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ist der Antheil des ersten als eine volle Quote (*/* oder % oder y% u. s. w.) zu 
setzen, und der Nachlass unter Allen nach Anleitung des Art. 2301 zu theilen.

L. 23 C. de legalis (VI, 37).

2505. Hat der Testator den Nachlass unter mehreren Personen, ohne diese §82319.3184 
ausdrücklich als Erben zu bezeichnen, nicht nach Quoten, sondern nach bestimm­
ten Summen und einzeln bezeichneten Nachlassstücken vertheilt, so sind die be­
dachten nicht als Erben, sondern als Legatare anzusehen: es bekommt daher je­
der von ihnen nur das ihm Zugewiesene; der etwaige Rest fällt den gesetzlichen 
Erben des Testators zu. Sind die Bedachten dagegen als Erben bezeichnet, so 
sind die ihnen zugewiesenen Sachen und Summen als Prälegate (Art. 2518) zu 
bcurtheilen, und der Rest wird unter ihnen zu gleichen Theilen vertheilt.

Vgl. L. 33 pr. § 1. L. 7H D. de bered, instit. (XXVIII, 3). L. 13 C. eod. (VI, 21).

ZWEITE ABTHEILUNG.

Von der Substitution.

2504. Der Testator kann für den Fall, dass der von ihm zunächst cingc- 88 2320.23. 
selzteErbc die Erbschaft nicht haben will oder — aus welchem Grunde cs auch sei
— nicht erhallen kann, an Stelle dieses wegfallcnden Erben einen andern Erben 
ernennen, welcher Substitut oder Folgeerbe genannt wird.

L. 3 C. de heredibus instituendis (VI, 21). Estl. R.- u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 13.

2505. In Curland kann, wie eine Erbeseinsetzung (Art. 2491), so auch 
eine Substitution nur in einem Testamente, nicht in einem Codicill, angeordnet 
werden.

§ 2 1. de codicillis (II, 23). L. 6 pr. D. de iure codicillorum (XXIX, 7). L. 7 C. decodicillis
(VI, 3G).

250G. Es ist in die Willkür des Testators gestellt, ob er nur auf einen der 
beiden im Art. 2504 gedachten Fälle oder auf beide einen Substituten ernennen 
will; indessen ist im Zweifel anzunehmen, dass er Letzteres gewollt habe, selbst 
wenn er nur den einen Fall ausdrücklich erwähnt hat.

Vgl. L. 4 pr. § 1 I). de vulgari et pupillari substit. (XXVIII, 6). L. 4 C.de impuberum et aliis
substilutionibus (VI, 2G).

2507. Es können nicht nur die einzelnen Erben besondere Substituten er- s 2329. 
halten, sondern auch mehrere Substituten an die Stelle eines Erben, so wie einer 
an die Stelle mehrerer, auch die Miterben einander wechselseitig substiluirt 
werden.

8 1 I. de vulgari substit. (II, 15). L. 3G § 1 D. de vulgari substit. (XXVIII, 6). L. 37 8 1 D. de
bered, instit. (XXVIII, 3). Esti. R.- u. LR. B. III. Tit. 1 Art. 13.

250». Der Testator darf auch im Testamente Grade der Einsetzung anord- § 2329. 
nen, d. h. bestimmen, wer den subslituirlcn Erben beerben soll, wenn dieser,
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8 2331.

82332.

8 2326.

8 2327.

8 2328.

82333.

8 2325.

gleich dem ersleu Erben, die Erbschad entweder nicht anlreten wollte oder nicht 
antretcn könnte.

Ebendas. L. 53 D. de hcred. institut. (XXVIII, 5).

2509. Der Substitut erhält —w enn der Testator nicht anders bestimmt — 
denselben Erbtheil, welchen der Vorerbe erhalten haben würde, wenn an ihn die 
Erbschaft gelangt wäre.

§ 2 I. de vulgari substit. (II. 15).

2510. Sind Milerben einander subslituirt, so ist im Zweifel dio Eiuse- 
tzungsquote eines Jeden als Norm für die Verkeilung des wcgfallcnden Theiles 
anzuscheu.

L. 5. 23. 21. 27. D. de vulgari et pupill. subst. (XXV11I, 6).

2511. Ein subsliluirtcr Miterbe kann von der Substitution nicht anders Ge­
brauch machen, als wenn er den eigenen Erbtheil erwirbt.

L. 15 § 1 D. tit. cit.

2512. Um den Subslitulionslheil zu erw erben, muss der Substitut nicht nur 
den Testator, sondern auch den Umstand, durch welchen der direct eingesetzte 
Erbe wegfällt, überleben, und den ausfallenden Erbtheil gehörig antretcn.

L. 9 D. de suis et legit. beredibus (XXY11I, IC).

2515. AVer im Allgemeinen mehreren Erben substituirt ist, erhält erst 
dann ein Recht, wenn alle weggefallcn sind.

L. 42 D. de vulg. et pup. subst. (XXVIII, 6). L. 10 C. de impuberura et aliis substitut. (VI, 25).

2514. Die Substitution fällt weg, wenn entweder der instiluirto Erbe dio 
Erbschaft erwirbt, oder wrenn der Substitut vor dem Eintritt des Substitutions­
falles stirbt oder sonst die Erbfähigkeit verliert.

L. 5 C. de impuberum et aliis substit. (VI, 2G).

2515. Einem zweiten und den folgenden Substituten schadet es nicht, w’enn 
der ihm vorgehende Substitut vor dem zuerst eingesetzten Erben stirbt.

L. 27. L.45 pr. D. de vulg. et pup. substit. (XXVIII, 6). § 3 I. de vulg. substit. (II, 15).

2516. AVer, im Testament zum Erben ernannt, die testamentarische Erb­
folge ausschlägt und die gesetzliche geltend macht, hat keinen Anspruch auf dio 
im Testamente ihm zugcdachte Folgeerbschaft.

L. 22 D. de vulg. et pup. substit. (XXVIII, C).

2517. Die Eltern sind befugt, auch ihren Kindern, sofern diese unmündig 
oder geisteskrank — nach der Ellern Tode — versterben sollten, Folgcerbcn zu 
ernennen; jedoch darf dieses bloss in Betreff des von ihnen den Kindern liinter- 
Iassencn Vermögens geschehen, nicht auch in Betreff des Sondcrgulcs der Kinder. 
Ucbcr dieses, in Liv- und Estland auch über das den Kindern zufallondo ererbto 
Vermögen, haben die Eltern nicht die Bcfugniss, dergestalt zu verfügen.

Tit. I. de pupillari substit. (11, IG). L. 10 8 5. L. 33 pr. 1). de vulgari et pupill. substit.
(XXVIII, 6), vgl. milden Bestimmungen dieses l'rivalrecbts über Erbgüter (Art. 1219 fgg.)
und über die elterliche Gewalt (Art. 3i8 fgg-).
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NEUNTES HAUPTSTUCK.

Von Vermächtnissen oder Legaten.

ERSTE ABTIIEILUNG.

Errichtung eines Vermächtnisses.

ski«. Der Testator kann einVermächtniss (Art. 2019) dem damit Bedachten, 8 2546. 
welcher Legatar, Vermächtnissnehmer, heisst, sowohl unmittelbar in dem letzten 
Willen anweisen, als auch einem Erben oder Legatar auftragen, einem Drit­
ten ein Vermächtniss auszurichten. Der Beauftragte wird im letzteren Falle der 
Oncrirte, der Legatar der Ilonorirte genannt.

§ 11. de legatis (II, 20). L. 77. L. 1JG i>r. D. de legatis I. (XXX). L. 3G D. de legatis II. (XXXI).

2510. In Curland kann ein Vermächtniss sowohl in einem Testamente, als 8 2546. 
auch in einem Codicille hinterlassen werden.

§ 2 I. de codicilliä (11,23). L. 10 D. de iure codicillorum (XXIX, 1). L. 7 C. de codicillis 
(VI, 36).

2520. Ein Vermächtniss kann durch jede mit Bestimmtheit erkennbaro S82415.2349 
Willcnsäusscrung angeordnet werden; eine Bille, ein Wunsch, eine Empfehlung
an den Oncrirlen, selbst ein blosser Wink, desgleichen eine Erklärung, aus wel­
cher die Absicht des Testators nur mittelst Schlussfolgerungen erkannt werden 
kann, ist dazu genügend.

L. 103 D. de legatis I. (XXX). L. 21 pr. D. de legatis III. (XXXII). L.22C. de fidcicommissis 
(VI, 42). L. 2 C. communia de legatis (VI, 43).

Anmerkung 1. Eine blosse Empfehlung einer Person an den Oncrirten, ohne Bezeichnung 
eines ihr vermachten Objects, gilt nicht als Vermächtniss.

L. 11 § 2 D. de legatis 111. (XXXII).
Anmerkung 2. Stellte der Testator die Berichtigung des Legats in die reine Willkür des 8 2415. 

Onerirtcn, so ist dieser zu keiner Leistung verpflichtet; wohl aber, wenn er die Leistung 
seiner, des Oncrirten, Billigkeit anheimstellto.

L. 43 § 3. L. 73 pr. D. de legatis I. (XXX). L. 11 § 7 u. 8 D. de legatis III. (XXXII).

2521. Die Anordnung, dass der Oncrirte eine bestimmte Sache zu Gunsten 
eines namhaft gemachten Dritten nicht verätisscru solle, ist als Legat und der 
geuannle Drille als Legatar anzusehen.

L. 74 pr. I). ad senaluscons. Trebellianum (XXXVI, 1). L. 114 § 14 de legatis I. (XXX).

2522- Die dem Oncrirlen vom Erblasser auch ohne Beobachtung aller Form 
unmittelbar und mündlich aufgelragcnc Ausrichtung eines Vermächtnisses muss 
erfüllt werden, wenn der Beauftragte sie anerkennt oder die Ableistung eines ihm 
darüber zugeschobenen Eides verweigert.

L. ult. C.do fideicommissis (VI, 42). § 12 I. de fldelcoram. bered. (11,23).
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§ 2548.

8 2369.

8 2369.

ZWEITE ABTHEILUNG.

Gegenstand des Vermächtnisses.

2525. Gegenstand eines Vermächtnisses kann Alles sein, was nicht seiner 
Natur nach oder in Folge eines verbietenden Gesetzes dem Verkehr entzogen ist 
(a), es mag ein körperliches oder unkörperliches Rechtsobjcct (b), eine einzelne 
Sache oder ein Begrifisganzes sein (c).

(a) L. 39 § 8-10. L. i0. L. 114 § 5 I). de legatis 1. (XXX). - (b) L. il pr. D. eodera. § 211. de
legatis (II, 20). - (c) L. 50 § 3. L. 51 D. de legatis I. (XXX).

25-24. Durch Vermächtnisse dürfen die Rechte der nächsten gesetzlichen 
Erben nicht verletzt werden. Daher darf in Livland nur das wohlerworbene und 
bewegliche Vermögen, in Estland nur der nicht ererbte Bestandteil des Vermö­
gens mit Legaten beschwert werden.

Königl. Schwed. Testaraentssladga v. 1686 § t. Estl. R.-u. LR. B. III. Tit. 4. Art. 1. Rig. StR.
B. IV. Tit. 1 § 2. Lüb. StR. B. I. Tit. 5 Art. 9 u. a.

Anmerkung, l'eber eine Ausnahme von dieser Regel zu Gunsten milder Stiftungen s. oben 
Art. 2360 u. 61.

2525. Auch solche Sachen, welche nicht zur Erbmasso gehören, können 
vermacht werden, mögen sie überhaupt noch nicht existiren, also zukünftige Sa­
chen (a), oder nur nicht im Vermögen des Erblassers sein (b).

(a) § 71. de legatis (II, *20). L. 21 pr. D. de legatis I. (XXX). L. 17 pr. D. de legatis III. (XXXII).
— (b) § 4 I.-de legatis (II, 20). S. unten Art. 2595 fgg.

2526. Handlungen des Onerirten können Gegenstand eines Vermächtnisses 
sein, sofern sie nicht den Gesetzen oder den guten Sitten zuwiderlaufen; nament­
lich darf dadurch die persönliche Freiheit des Onerirten nicht beschränkt werden.

L. 112 § 3D.de legatis I. (XXX). L. 12D.de legatis III. (XXXII).

DRITTE ABTHEILUNG.

Scbjecte des Vermächtnisses.

7. Von dm Onerirten.

252". Mit der Ausrichtung eines Vermächtnisses kann jeder belastet wer­
den, welchem der Testator durch die letztwillige Verfügung aus seinem Vermö­
gen etwas zugewandt hat.

L. 77 D. de legatis I. (XXX). L. 1 § 6 D. de legatis III. (XXXII).

252». Auch dem Erben des testamentarischen Erben kann die Ausrichtung 
eines Vermächtnisses aufgetragen werden.

L. 5 § 1. L. 6 pr. D. de legatis III. (XXXII).

252«. Mit der Leistung eines Vermächtnisses darf nicht belastet werden: 
1. wer überhaupt nichts aus dem Vermögen des Testators erhält (a); 2. wer
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bloss durch den W illen eines Drillen etwas aus dem Vermögen des Erblassers 
bekommt (b); 3. derjenige, welchem nur in Folge gesetzlicher Bestimmung, 
nicht durch eine liberale Handlung des Testators, etwas aus dessen Vermögen 
zufliesst (c); ausgenommen in dem Falle, wenn der Teslator weiss, dass sein 
Nachlass an den Fiscus kommen werde, und diesen belastet (d .

(a) L. 9! pr. D. di* legatis I. (XXX). L. 9. L. 31 C. de tideicomm. (VI, 44). - (b) L. 6 § 1 D. 
de legatis III. (XXXII). — (c) L- 4 D. eodein. — (d) L. lll§ 4 D. de legatis I. (XXX).

2350. Dem Honorirten kann auferlegt werden, dass er statt dos Erhaltenen 882369.2455. 
einem Dritten (Sublegatar) etwas Anderes gebe, nur daif die Auflage nicht auf
ein Mehreres gehen, als den Betrag des dem Honorirten Hinterlassenen; wenig­
stens braucht der Ilouorirle nicht mehr zu erfüllen. Nur in dem Falle, wenn ihm 
auferlegt wird, für eine gewisse Summe eine ihm eigenlhümlich zugehörige Sache 
einem Dritten herauszugeben, kann er, sobald er die Summe annimmt, keine 
Nachforderung machen, wenn die dem Dritten auszuliefernde Sache auch einen 
hohem Werth hat, als die empfangene Summe.

L. 114 § 3 I). de legatis I. (XXX). L. 54. L. TO pr. et § 1 D. de legatis II. (XXXI). L. 8 pr. D. de 
legatis 111. (XXXII). § 11. de singutis robus, per lideiconmiissum relictis (II, 44).

2351. Ist dem Honorirten aufgetragen, das ihm Zugewandte vollständig Vgl. 8 2370. 
einem Dritten zu überlassen, so sind bei der Ueberlassung auch die von ihm ge­
zogenen Früchte und Zinsen in Anschlag zu bringen.

L. 114 § 3 D. de legatis I. (XXX). L. 70 § I. 4. D. de legatis II. (XXXI).

2552. Ist die Fers >n des Onerirten im Testamente nicht namentlich be­
stimmt, so sind alle Erben, nach Maassgabe ihrer Erbantheile, für belastet an­
zusehen.

L. 33 pr. L. 44 pr. D. de legatis II. (XXXI). L. 98 D. de legatis III. (XXXII). L. un. § 8 C. de 
caducis tollendis (VI, 51).

2555. Ist die Leistung des Vermächtnisses nicht allen, sondern nur einigen §2408. 
namentlich genannten Erben auferlegt, desgleichen, wenn, mit namentlicher An­
gabe, alle Erben, als solche, onerirt sind, so (heilen sie die Leistung unter sich, 
nach Maassgabe ihrer Erbtheile. Sind dagegen alle Erben, ohne als solche be­
zeichnet zu werden, sondern bloss mit Namen genannt, mit dem Legal belastet, 
so haben sie dasselbe nach Kopfthcilen zu entrichten.

L. 54 § 3. L. 144 I). de legatis I. (XXX). L. 17 1). de duobus reis (XLV, 4).

2 Die Onerirten haften selbst dann nicht solidarisch, wenn sie alle im Vgl. 8 2412.

Allgemeinen belastet sind, falls nicht das Gcgcntheil aus der Art der Anordnung 
oder aus der Beschaffenheit des Gegenstandes — namentlich w enn dieser ein un- 
theilbarer ist — sich ergiebt.

L. 33 pr. de legatis II. (XXXI). L. 8 § 1 I). de leg. I. (XXX). I.. 11 8 43. 44. L. *5 pr. D. de 
legatis III. (XXXII.). L. 80 8 1 D. ad legem Falcldiam (XXXV, 4).

25 Sind die Onerirten namentlich bestimmt, so geht beim Wegfällen Vgl. 882413. 
derselben die Verpflichtung auf diejenigen über, welche an ihre Stelle treten, '24,'L 
seien es Milerben oder Substituten.

L. 49 § 4. L. Gl 8 1. L. 77 8 13 U. de leg-II. (XXXI). L. un. 8 4 C . de caducis tollendis (VI, 51).
Fiuvatrecht. 11III.
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88 2103. 4.

882361.62.
63.

88 2367. 68, 
82. 83.

8 2364.

8 2366.

I

II. Von dem Uonorirlen.

2556. Ein Legat kann jeder empfangen, der erbfähig ist.
§ 24 I. de legatis (II, 20). L. 67 § 3 D. ad Sclum. Trebellianum (XXXVI, 1).

2557. Alimente können auch solchen Personen hinlerlassen werden, denen 
die Fälligkeit, eine Erbschaft zu erwerben, abgeht.

L. 11 D. de alimentis legatis (XXXIY, 1). L. 3 pr. D. de his, quae pro non seriptis habentur
(XXXIV, 8).

2558. 'Wenn in demselben Testament eine und dieselbe Sache mehrmals 
derselben Person vermacht worden, so kann sie nicht mehr als einmal gefordert 
werden. Ist aber nicht eine bestimmte Sache, sondern eine Quantität oder Summe 
dergestalt vermacht, so muss diese Quantität oder Summe mehrmals gezahlt 
werden, falls dies erweislich des Testators W ille gewesen.

L. 34 § 1—3 D. de legatis I. (XXX).

2559. Kann ein Yermächtniss auf mehrere Individuen bezogen werden, so 
dass ein Zweifel darüber besteht, wer eigentlich der Honorirte sei, so gilt derje­
nige als honorirt, welcher das nächste und eigentliche Interesse bei der Erfüllung 
hat (a). Sind Mehrere wesentlich, wenngleich verschiedenartig, dabei interes- 
sirt, so sind sie alle für honorirt anzusehen (b).

(a) L. 49 § 4 u 6. L. 69 § 2 D. de leg. I. (XXX). L. 11 § 20 u. 22 D. de legatis III. (XXXII). -
(b) L. 11 § 21 D. de legatis 111. (XXXII). L. 49 § 5 de legatis 1. (XXX).

2540. Ist derselbe Gegenstand mehreren Personen vermacht worden, so 
erwerben sie denselben zu gleichen Theilen, mögen sie zusammen genannt sein 
oder nicht, es sei denn, dass im letztem Falle der Testator die frühere Verfügung 
durch die spätere aufheben, oder jedem ein Recht auf das Ganze (also dem Einen 
die Sache in Natur, dem oder den Andern deren Werth) zugestehen wollte, was 
aber im Zweifel nicht zu vermuthen ist.

§8 I. de legatis (II, 20). L. 33. L. 34 § 11 und 13 D. de legatis I. (XXX). L. un. § HC.de
caducis tollendis (VI, 51).

2541. Ist die Zuwendung an Mehrere alternativ erfolgt, ohne dass zugleich 
dem Onerirten die Wrahl unter den Uonorirlen ausdrücklich überlassen worden, 
so erhalten Letztere das Yermächtniss alle zusammen zu gleichen Theilen.

L. 16 D. de legatis II. (XXXI). L. 4 C. de verbor. et rer. significat. (VI, 38).

2542. Ist bei einem solchen Legat (Art. 2541) dem Onerirten die Wrahl 
gelassen und er verzögert letztere, so haben alle Uonorirlen auf die Entrichtung 
des ganzes Legates Anspruch.

L. 24 D. de legatis III. (XXXII).

2545. Wenn einem ein Ganzes, Andern Theile dieses Ganzen vermacht 
sind, so bekommt Jener nur das, was nach Abzug der anderweitig vermachten 
Theile übrig bleibt.

L. 23 C. de legatis (VI, 37).
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2544. Vermacht der Testator seinem nachgebornen Kinde ein Legat und 
die Wittwe gebiert mehr als ein Kind, so bekomm! jedes der nachgcbornen Kin­
der den vollen Betrag des Vermächtnisses, vorausgesetzt, dass nicht der entge­
gengesetzte Wille des Testatois offenbar ist.

L. 17 § 1 D. (XXX). de legatis I.

2545. Wenn der Nachlass zur vollständigen Auszahlung sämmtlicher Ver­
mächtnisse nicht hinreicht, so müssen sich die Legatare einen verhältnismässi­
gen Abzug gefallen lassen.

Vgl. L. 80 D. de legatis I. (XXX). Gewohnheitsrecht.

2546. Eine Ausnahme erleidet diese Regel (Art. 2543) in Betreff der Ver­
mächtnisse zu milden Stiftungen. Diese sind unverkürzt zu entrichten, und erst 
nach ihrer Befriedigung können andere Legatare auf den Rest Anspruch machen. 
Reicht die Nachlassmasse nicht einmal zur Befriedigung der milden Stiftungen 
zu, so hat keine derselben eines Vorzuges zu gemessen, sie erleiden vielmehr allo 
eine vcrhällnissmässige Kürzung.

Gewohnheitsrecht. Lüb. SIR. B. II. Tit. 1 § 7. Bausk. PO. Tit. 23 Art. 4. Friedrichst. PO.
Tit. 23 Art. 4. Vgl. auch Auth. Similiter C. ad legem Falcidiam (VI, 30).

2547. Wie dem Erben (Art. 2504), so kann auch dem Legatar ein Substi­
tut ernannt werden.

L. un. § 7 C. decaducis tollendis (VI, 51).

254«. Auch dem Erben kann ein Vermächtniss hinterlassen werden, und 
wenn einem unter mehrern Miterben ausser seinem Erblheile aus der Vcrlasscn- 
schaft noch ein Legal zugewandt wird, so heisst dies Prälegat oder Vorvor- 
mächtniss.

L. 77 § 19. L. 88 D. de legatis II. (XXXI). L. 34 § 3. L. 41 § 3 D. de legatis III. (XXXII).

2549. Dem Erben kann nicht aufgegeben werden, sich selbst ein Legat 
auszuzahlen. Ist daher bei der Bestellung eines Prälegats der Onerirte nicht 
namentlich bezeichnet, so erscheinen alle Milerben als belastet, und müssen dazu 
nach Verhältniss ihrer Erbportion beitragen; denjenigen Theil jedoch, den der 
Erbe sich selbst auszahlcn müsste, erhält er nicht als Legat, sondern als Erbe (a). 
Schlägt aber der Erbe die Erbschaft aus, oder geht er derselben aus andern Grün­
den verlustig, so erhält er das Vermächtniss vollständig, als solches (b).

(a) L. 34 § 11. L. 116 § 1 I). de legatis I. (XXX). - (b) L. 17 8 2. I.. 91 § 2 D. de legatis I. (XXX).
L. 18 § 2 I). de his, quae ut indignis auferuntur (XXXIV, 9). L. 12 C. de legatis (VI, 37).

2550. Ist ein Vermächtniss zweien Personen zugedacht, von denen die eine 
zugleich zum Erben eingesetzt ist, so fällt, wenn der Erbe zugleich der Onerirto 
ist, das ganze Legat der andern, nicht zum Erben eingesetzten Person zu.

L. 3i § 11. L. 116 § 1 D. de legatis I. (XXX).

2551 • Ist zweien Erben gemeinschaftlich ein Prälegat verordnet, so thoilen 
sic sich darin nach Maassgabe ihrer Erblheile.

L. 34 § 12 D. eodem.

2552. Wenn mehrere Personen zu ungleichen Thoilen zu Erben cingosetzt

82372

82558

8 2321

8 2546

*
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sind, und zwei von ihnen ein von den Miterben ihnen auszurichtendes Prälegat 
erhalten, so theilen sie sich in diesem Prälegat zu gleichen Theilen.

L. 6" § 1 D. eodem.

2535. Der Substitut desjenigen, dem ein Prälegat zugedacht ist, hat auf 
dieses Prälegat keinen Anspruch, wenn dies nicht im Testamente ausdrücklich 
angeordnet ist.

L. 32 D. de legatis III. (XXXII).

2554. Ist ein Erbe unter einer Bedingung eingesetzt worden, so ist diese 
Bedingung im Zweifel auch auf das ihm zugedachte Prälegat zu beziehen.

L. 18 § 1 D. de condit. inslit. (XXVIII, 7). L. 77 pr. D. de condilion. et demonslr. (XXXV, 1). 
L. 17 § 3 D. de doli mali et metus exc. (XLIV, 4).

DRITTE ABTIIEILING. 

Rechtliche Wirkungen des Vermächtnisses.

$»2853.2438. 2555. Ein Vermächtniss,-an dessen Erlangung keine Bedingung geknüpft
ist und welches auf die Erben des Legatars übertragen werden kann, wird von 
dem Legatar in dem Augenblicke erworben, wo der Erblasser mit Tode abgeht. 

L. 2. CL. 3. L. 5 § 1. L. 9. L. 16 § 2 D. quando dies legali cedat (XXXVI, 2). L. un. § 16 C. de 
caducis tollendis (VI, 51).

% 2354. 2556. Erlebte der Legatar nicht den Tod des Erblassers, so haben seine
Erben keinen Anspruch auf das Legat, wenn sie ihm nicht für diesen Fall vom
Testator ausdrücklich substituirt waren.

§8 1. de legatis (11,20). L. un. 8 2 C. de caducis tollendis (VI,31). Estl. R.- u. LR- B. III. 
Tit. 4 Art. 3.

S 2139. 2557. Ein Vermächtniss, welches auf des Legatars Erben nicht übertragen
werden kann, z. B. einen vermachten Niessbrach, erwirbt der Legatar erst im
Augenblick der angetretenen Erbschaft.

L. 2. L. 3. D. quando dies legati (XXXVI, 2).

2556. Ein bedingtes Vermächtniss erwirbt der Legatar erst, wenn die Be­
dingung wirklich eintritt oder deren Eintritt rechtlich angenommen werden kann. 

L. 4 pr. L. 5 § 2. L. 21 pr. D. eod. L. un. § 7 C. de caducis toll. (VI, 51).

»#2419.2440. 2559« Ist das Vermächtniss unter einer Zeitbestimmung angoordnel, so
wird cs vom Legatar wie ein unbedingtes (Art. 2ö35) erworben, falls die Zeit­
bestimmung nicht eine ungewisse ist und daher die Bedeutung einer Bedin­
gung hat.

L. 5 §1. L. 7 pr. § 1. 2. L. 21 pr. D. quando dies legati (XXXVI, 2). L. un. § 1. 5.7 C. de caducis 
tollendis (VI, 51).
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2560. Wird ein unbedingt angeordnetes Ycrmächlniss unter einer Bedin­
gung wieder aufgehoben, so gilt es als ein bedingtes.

L. 6 pr. D. quando dies legati (XXXVI, 2).

2561. Das unter einer dem Erben gestellten Bedingung hintcrlassene, des­
gleichen das einem Substituten aufcrlegte Vermächtuiss gilt für ein unbedingtes.

L. 7 §3. L. 21 § 1 D.eod.

2562. Das dergestalt (Art. 2555—61) erworbene Vermächtniss kann vom 8524*21.38. 
Legatar oder dessen Erben geltend gemacht werden, sobald die Erbschaft dem
Erben erworben ist, war aber eine Bedingung oder Zeitbestimmung daran ge­
knüpft, erst nach Eintritt der Bedingung oder der Zeit.

L. 21 pr. D. eod. L. 32 pr. I). de legatis 11. (XXXI).

2565. Ist die Zahlungszeil der Willkür des Onerirten überlassen, so kann 8 2419. 
der Legatar das Vermächtniss erst nach des Onerirten Tode, von dessen Erben, 
fordern.

L. 11 §6. L. 41 § 13 D. de legatis H.

2564. Ist das Vermächtniss nicht dem eingesetzten Erben auferlcgt, son­
dern dem Legatar direct hinterlasscn, oder ist der eingesetzte Erbe weggefallcn, 
so erwirbt in Liv- und Estland der Legatar das Vermächtniss — falls es nicht 
von einer Bedingung oder Zeitbestimmung abhängig gemacht war — sofort nach 
dem Tode des Testators, und kann dasselbe gleichzeitig geltend machen.

Gewohnheitsrecht. Vorgl. Königl. Schwed. Testaments-St. v. 1686 S 3 a. E.

2565. Der Oncrirte muss dem vermachten Gegenstand die grösste Sorgfalt 88 2416. 17. 
zuwenden und haftet dem Legatar für jedes Versehen, durch welches das Vor- 
mächlniss leiden sollte; soll er jedoch alles ihm Zugewandte, ohne Abzug, einem
Dritten überlassen, so haftet er diesem bloss für Schäden, welche er absichtlich 
oder durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet hat.

L. 47 § 5. I.. 108 § 12 D. de legatis I. (XXX).

2566. Ereignet sich ein Schaden, ohne dass dem Erbon ein Versehen oder Vgl. 8*2401. 
ein Verzug zur Last fällt, so darf der Legatar nur die Abtretung dor ihm, dem
Erben, etwa gegen den Schuldigen zustehenden Klage, oder die Bestellung einer 
Caution verlangen, den vermachten Gegenstand, wenn er ihm zu Händen kommen 
sollte, dem Honorirten auszuliefern.

L. 47 § 2-4. L. G9 § 5 I). eodom.

2567. Vermächtnisse zu raildon Zwecken muss der Onerirtc binnen sechs 
Monaton, von der Eröffnung des Testaments an gerechnet, entrichten: unterlässt 
er es, so treffen ihn alle Wirkungen des Verzuges von selbst.

L. 46 8 4 C. de episc. et cler. (I, 3). Nov. CXXXl. c. 12.

Hängt die Verbindlichkeit zur Entrichtung eines Legates von einer 
Bedingung oder Zeitbestimmung ab, so kann der Ilonorirto verlangen, dass der 
Onerirtc ihm wegen der dereinsligen Erfüllung genügende Caution leiste.

L. 1 pr. L. 11 pr. L. 15 pr. D. ut legatorum servandorum causa cavcatur (XXXVI, 3).
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8 2451.

88 2409.10. 
2444.

8 2456.

8 2456.

8 2454.

VIERTE ABTHEILUNG.

Von dem Erw erb und der Ausschlagung eines Vermächtnisses.

2369. Das Recht auf das Vermächtniss wird dem Legatar mit dem Anfall 
erworben (Art. 2539), auch ohne dass er damit bekannt ist.

L. 44 § 1 D. de legcrtlST. (XXX). L. 77 § 3. L. 80 D. de legatis II. (XXXI). L. 6 C. quando dies
legaticedat (VI, 53).

2570. Es steht in dem Willen des Legatars, das ihm dergestalt (Art. 2569) 
angefallene Vermächtniss anzunehmen oder auszuschlagen.

L. 44 § 1 D. de legalis I. (XXX). L. 59 D. de legatis II. (XXXI).
Anmerkung. L’eber die Ausschlagung s. das Nähere im Tit. IX.

2571. Nimmt der Legatar das Vermächtniss an, so wird ihm das Recht auf 
dasselbe vollständig erworben, er muss alsdann auch die mit dem Vermächtniss 
verknüpften Lasten übernehmen (a), auch dem Onerirten das erstatten, was die­
ser auf den vermachten Gegenstand oder wegen desselben verwendet hat (b); 
desgleichen die vom Testator ihm auferlegten Bedingungen etc. erfüllen (c).

(a) L. 39 § 5 D. de legatis I. (XXX). — (b) L. 58—61 D. eod. — (c) L. 55 D. de condition, et
demonstr. (XXXV, 1). L. un. § 4 C. de caducis tollendis (VI, 51).

2572. Ist ein Grundstück vermacht worden, auf welchem eine Dienstbar­
keit oder eine Reallast zu Gunsten des Grundstücks des Erben ruhte, so muss, 
obgleich durch die Antretung der Erbschaft durch den Erben die Dienstbarkeit 
oder Reallast erloschen war (Art. 1597 und 1639), das vorige Rechtsvcrhältniss 
wieder hergestellt werden, sobald der Legatar das dienstbare Grundstück er­
wirbt.

L. 70 § 1. L. 116 §4 D. de legatis I. (XXX). L. 18 D. de servitut. (VIII, 1).

2573. Ein Vermächtniss darf vom Legatar nicht zum Thcil angenommen, 
zum Theil ausgeschlagen werden; von seinen Erben abor darf der eine das Ver­
mächtniss annehmen, der andere es ausschlagen.

L. 38 pr. D. de legatis I. (XXX). L. 4 D. de legatis II. (XXXI).

2574. Sind demselben Legatar mehrere Vermächtnisse hinlerlassen, so 
steht es ihm frei, das eine zu erwerben, das andere auszuschlagen.

L. 34 § 14 D. de legalis I. (XXX). L. 5 pr. L. 23 D. de legatis II. (XXXI).
Anmerkung. Ist ein Begriffsganzes vermacht, so gilt dies für ein Vermächtniss; sind aber 

mehrere wenn auch zu einem Begriffsganzen gehörige Sachen einzeln genannt, so sind es 
mehrere Vermächtnisse.

L. 2. L. 6 D. de legatis II. (XXXI).

2575. Stirbt der Legatar, che er darüber einen Beschluss gefasst, ob er das 
Vermächtniss annehmen wolle oder nicht, so überträgt er das Recht, es zu er­
werben oder auszuschlagen, auf seine Erben.

L. 15 D. de rebus dubiis (XXXIV, 5). L. 31 D. de testam. militari (XXIX, 1).
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FÜNFTE ABTHEILUNG.

Von der Entrichtung des Legats.
\

2516. Der Legatar hat wegen Entrichtung der ihm hintcrlassenen Ver- 8 2412. 
mächtnisse nicht nur eine persönliche Klage wider den Erben, sondern er kann 
auch die vermachte Sache, wenn sie sich im Eigenthum des Erblassers befand, 
von jedem Besitzer vindiciren, so weit dies der Erblasser selbst thun konnte 
(Art. 1185 fgg.).

L. SO in f. D. de legatis II 'XXXI.) L. 1 C. de legatis (VI, 31). L. 1 C. comniunia de legatis
(VI, 43).

Anmerkung. Ueber das stillschweigende Pfandrecht der Legatare s. oben Art. 1741.

2511. Die Legatare sind nicht befugt, den Erben zu zwingen, dass er die 
Erbschaft antretc und demnächst die zu ihrem Besten gemachten Aullagen er­
fülle.

L. 11 in f. D. si quis omissa causa lest. (XXIX, 4).

2516. Ist in Liv- und Estland das Legat nicht dem Erben auferlegt, son­
dern direct dem Legatar hinterlassen, oder ist der eingesetzte Erbe weggelallon, 
so fordert der Legatar das Vermächtniss von dem Testamentsvollstrecker oder 
Nacblasscurator.

----------- Gewohnheitsrecht.

2519. Der zur Entrichtung des Legats Verpflichtete muss dasselbe der tesla- § 2426. 

mentarischen Bestimmung gemäss und zwar mit allen Accessionen leisten.
L. 11 § 11 D. de legatis III. (XXXII).

25RO. Zu den Accessionen gehört beim Eigenthumsvermächtniss Alles, §3 2427.43. 

wodurch die Substanz der Sache vergrössert wird (a); hei vermachten Forde­
rungen Alles, was in Folge der sie begründenden Verbindlichkeit an Nebenlei- 
stungen beim Tode des Erblassers zu entrichten ist (b).

(a) L. 21 § 2 D. de legatis I. (XXX). L. 39 D. de leg. II. (XXXI). L. IG D. de leg. III. (XXXII). -
(b) L. 34 pr. 1) de legatis III. (XXXII). L. 24 pr. 1). de usu et usufr. legato (XXXIII, 2).

2561. Auf die Früchte oder Erzeugnisse der Sache hat der Legatar von §3 2436.42. 

dem Zeitpunkt an einen Anspruch zu machen, wo ihm das Recht an der Sache 
unbedingt und vollständig, so dass er den Gegenstand des Vermächtnisses ge­
richtlich verfolgen könnte, erworben ist.

L. 42 D. de usuris (XXII, 1).

2562. Ist das Vermächtniss unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung 
hinterlassen, so gehören die Früchte bis zum Eintritt der Bedingung oder des 
Termins dem Onerirtcn, wenn nicht die Absicht des Testators erhellt, dass der 
Honorirte die Sache mit Allem, was nach des Testators Tode zu ihr hinzugekom­
men ist, haben solle.

L. 43 § 2 D. de legatis II. (XXXI). L. 21 § 2 in f. D. de annuis legatis (XXXIII, 1).
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8 mo.

882399.2401.
2402.

8 2411.

8 2425.

Zu den Acccssionen (Art. 2379 gehört auch dasjenige, was der One- 
rirte wegen nicht gehörig erfüllter Verbindlichkeit dem Legatar, nach den allge­
meinen Bestimmungen über Schadenersatz, zu leisten hat.

L. 4" § 2. 3 D. de legatis I. (XXX). L. 24 pr- 1). deusu et usufr. legatis (XXX11I, 2). L. 14 D.
ad legem Aquiliaiu (IX, 2).

•i.»8 i. Ist dei \eimachte Gegenstand im Nachlass wuklich voihanden, so 
kann der Legatar vom Ouerirlen nicht gezwungen werden, statt dessen den 
W erth der Sache zu empfangen.

L. 71 § 4 D. de legatis I. (XXX),

2585« Kann der eigentliche Gegenstand des Vermächtnisses gar nicht oder 
nicht ohne grosse Beschwerden und Nachtheil für den Onerirten geleistet wer­
den, so ist, selbst in dem Falle, wenn derselbe dabei ausser Schuld ist, der Te­
stator aber unter allen Umständen dem Honorirtcn etwas zugewendet wissen will, 
der nach richterlichen Ermessen zu bestimmende Werth zu vergüten.

L. "1 § 3. 4 D. de legatis I. (XXX). L. 11 § 16. 17 D. de leg. Hl. (XXX11).

2586. Ist der Onerirlc bloss zur Zeit behindert, das Legat zu entrichten, 
so kann der Honorirte von ihm wegen der Erfüllung Caulion verlangen.

L. 39 pr. L. 47 § 2. 3. L. 69 § o D. de legatis 1. (XXX). L. 24 C. de fideicommissis (YI, 42).

2587. Ist die Grösse eines zu einem gemeinnützigen Zwecke angeordneten 
Legats im Testamente nicht angegeben, so wird der Betrag, nach Maassgabe des 
Bedürfnisses eines- und des Nachlassbestandes anderntheils, durch richterliches 
Ermessen bestimmt.

L. 30 D. de legatis II. (XXXI).

2588. Ist über den Ort der Leistung im Testamente nichts Näheres ange­
ordnet. so 'sind individuell bestimmte Sachen, so wie solche, welche zu einem 
Begriffsganzen gehören, da zu leisten, wo sie sich befinden, ausser wenn sie von 
dem Onerirten aus Arglist an einen andern Ort gebracht sind, als wo sie beim 
Tode des Erblassers waren: dann müssen sic an dem Orte geliefert werden, wo 
der Honorirte sie fordert.

L. 47 pr. I). de legatis I. (XXX). L. 38 D. de indiciis (Y, 1).

2589. Vertretbare Sachen (Art. 733) können an jedem Orte verlangt und 
angebolen werden, wo die Leistung ohne Belästigung oder Unbequemlichkeit für 
den andern Tlieil erfolgen kann, falls nicht bestimmt ist, dass sic aus einem be­
stimmten Grundstücke genommen werden sollen.

Ebendaselbst.

2590. Die Zeit der Leistung ist nach den in den Art. 2563 und 64 ange­
gebenen Hegeln zu bestimmen.

2591. Wenn Geld oder etwas Anderes, was der Onerirlc, ohne sein Ver­
schulden, nicht auf der Stelle herbeischaflcn kann, Gegenstand des Vermächtnis­
ses ist, so darf er einen billigen Aufschub verlangen.

L. 71 § 2 3.1). de legatis I. (XXX).
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2592. Ist der Onerirle in der Entrichlung des Legats säumig, so muss er ‘ $2446. 

alle dem Ilonorirten daraus erwachsenen Nachtheile demselben vergüten und 
überhaupt die Folgen des von ihm verschuldeten Verzuges tragen.

L. 8. L. 15 pr. L. 39 D. de usuris (XXII, 1). L. 3 C. de usuris et fruct. legatorum (TI, 57). L. 47 
§ 6 D. de legalis I. (XXX).

SECHSTE ABTHEILUNG.

Von den einzelnen Arten von Vermächtnissen.

/. Von dem Eigen th it msvermäch tn iss.

A. Allgemeine Bestimmungen.

2595. Gegenstand des Eigenthumsvermächtnisses kann jede körperliche 
Sache sein, sie mag sich nun im Eigcnthume des Testators befinden oder eine 
fremde Sache sein.

§ 4 I. de legalis (II. 20). § 1 I. de singulis rebus, per fideicomm. relictis (II, 24).

2594 . Wenn dem Testator nur das Miteigenthum an der vermachten Sache vgl. $ 2387. 
zusteht, so ist, auch wenn das Ganze genannt ist, das Verraächtniss im Zweifel 
doch nur auf den Antheil des Testators zu beziehen.

L. 3 § 1 et 2 D. de legalis I. (XXX). Yergl. die Test.-Sl. v. 1G86 § 6.

B. Vom Vermächlniss fremder Sachen.

2595. Hat der Testator eine dem Onerirten gehörige Sache vermacht, so 
muss Letzterer das Vermächlniss erfüllen, selbst in dem Falle, wenn der Testa­
tor dieselbe für die seinige hielt; nur muss dem Onerirten mindestens soviel von 
dem Vermögen des Erblassers zugewandt sein, dass er für die Aufopferung sei­
nes Eigenthums vollständig entschädigt ist.

L. G7 § 8. L. 70 § 2 in f. L. 77 § 31 1). de legalis II. (XXXI). L. 114 § 7 D. de leg. I. (XXX). § \
I. de singulis rebus, per fideicomm. (II, 24). L. 23 C. de fideiconunissis (VI, 42).

2596. Befindet sich die vermachte Sache im Eigcnthume des Legatars, so $2379. 
ist das Vermächlniss wirkungslos, und namentlich der Legatar nicht berechtigt,
falls er nach des Testators Tode diese Sache veräussert, zu verlangen, dass der 
Erbe dieselbe erstehe und ihm leiste.

§ 10 1. de legalis (11,20).

2597. Halte der Legatar die ihm vermachte Sache, die zur Zeit der Tesla- $s 2379. 91. 
menlserrichtung ihm gehörte, nach diosor Zeit, jedoch noch vor dem Tode des 
Testators veräussert, so kann er die Entrichtung des Legates Verlagen.

L. 2 a 1 D. de regula Catoniana (XXXIV, 7).
Privatrecht. III. 12



90 B. III. Erbrecht.

§§ 2379. 9f.

§§ 2384. 86.

8 2385.

2^98. Hatte der Legatar die ihm vermachte Sache erst nach errichtetem 
Testamente gekauft, oder sonst gegen Entgelt titulo oneroso) erworben so ist er 
befugt, den Preis derselben aus dem Nachlasse des Testators zu verlangen; nicht 
aber auch, wenn sie ihm geschenkt oder anderweitig ohne Entgelt (titulo luera- 
tivo) von ihm erworben war.

§ 6 I. de legatis (II, 20). L. 108 § 4 D. de legatis I. (XXX).

2599. Gehörte die vermachte Sache zwar dem Legatar, allein es steht dem 
Testator ein dingliches Recht an derselben zu, so ist das Vermächtniss gültig, 
und das dingliche Recht als vermacht anzusehen.

L. 71 § S. L. 8G pr. et § 4 D. de legatis I. (XXX).

2600. Wenn der Testator eine Sache, die er gekauft hatte, die ihm aber 
noch nicht übergeben war, dem Verkäufer vermacht, so ist ein solches Legat 
rechtsbestäudig.

L. 39 § 2 D. de legatis I. (XXX).

2601. Wenn der Testator eine einem Dritten gehörige Sache vermacht, 
welche er für die seinige hielt, so erhält der Legatar kein Recht an dieselbe, 
kommt sie jedoch durch Ucbcrgahc oder auf andere erlaubte Weise in seinen Be­
sitz, so kann er sie durch Ersitzung in sein Eigenthum bringen.

§ 4 I. de legatis (II, 20). L. 4. 5. 0. 8. 9 D. pro legato (XU, 8). S. oben Art. 1035 fg.

2602. Ist in dem im Art. 2601 erwähnten Falle die fremde Sache einer 
dem Erblasser sehr nahe verbundenen Person, z. ß. seiner Ehegattin, vermacht, 
so dass zu vermuthen ist, er würde die Sache, selbst wenn er gewusst hätte, 
dass sic eine fremde sei, ihr vermacht haben, so muss das Vermächtniss erfüllt 
werden.

L. 10 C. de legatis (VI, 37). § 3 I. de legatis (II, 20).

2605. Wusste der Testator, dass die von ihm vermachte Sache sich im 
Eigenlhumc eines Dritten befindet, so muss der Oncrirte entweder die Sacho 
selbst herbeischaffen, oder dem Ilonorirten deren Werth vergüten

§ 4 I. de legatis (II, 20). L. 39 § 7. L. 71 § 3 1). de legatis I. (XXX). L. 30 § 6 D. de legatis III. 
(XXXII).

Anmerkung. Der Beweis darüber, dass dem Testator bekannt gewesen, dass die Sache 
eine fremde sei, liegt dem Legatar ob.

§ 4 I. cit.

jl . I *17 1 ' 1.' i > .

G. Vom Vermächtniss eigener Sachen des Testators.

2604. Wenn der Testator seine eigene Sache vermacht, dieselbe aber 
irrthümlich für eine fremde oder für die des Legatars hält, so bleibt das Ver­
mächtniss dennoch beständig.

—— §.111. de legatis (II, 20).
; i .ui' .THaSarAVia1!
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2605. Das Eigenthum der zum Vermögen des Erblassers gehörigen Sa- s 2393- 
eben erwirbt der Legalar mit dem Augenblick der erworbenen Erbschaft; wenn
das Legat — in Liv- und Estland — unmittelbar dem Legatar hinterlassen oder 
der Erbe weggefallen ist. in dem Augenblick, wo ihm das Recht erwächst, das­
selbe zu fordern (Art. Ü376).

L. G9 pr. D. delegatisl. XXX . L. 80 in f. D. de legatis II. (XXXI). L. 1. 2 C. comniun. de
legatis (VI, 43). L. un. £ 3 C. de caducis toll. (VI, 31).

2606. Der Legatar erhält eine solche Sache (Art. 2603^ in derselben Re- 8 2381. 
scljaflenlieit, wie der Erblasser sie selbst hatte, mit allen dazugehörigen Rechten
und Accessionen. aber auch mit den ihr anklebenden Lasten.

L. 24 § 2. L. 53 § 2. L. t IG § 5 D. de legatis I. (XXX). L. 39 D. de lesalis II. (XXXI). L- IG.
L. 91 § 5 D. de legatis III. (XXXII).

2607. 'Wegen fehlerhafter Beschaffenheit der vermachten eigenen Sache 
des Testators, w egen der etwaigen Ansprüche Dritter an dieselbe und wegen der 
auf der Sache ruhenden Dienstbarkeiten oder anderen Lasten, haftet der One- 
rirte dem Legatar nicht (a). Steht aber Jemandem ein Niessbrauchsrecht daran 
zu, so kommen die für das Vermächtniss fremder Sachen geltenden Regeln (Art.
2393—2603) zur Anwendung (b).

(a) L. 43 § 1. 2. L. 63 § 3 Ü. de legatis I. (XXX). Nov. CX1I. c. 1. — (b) L. 26. L. 66 § 6. L. 76 § 2
Ü. de legatis II. (XXXI).

260«. Ist die vermachte Sache durch den Erblasser nur in Form und Ge- §82394.2395. 
stalt verändert, jedoch der Materie nach, ohne Verbindung mit andern Sachen, 2i28* 
noch im Nachlass vorhanden, so hat der Legatar Anspruch auf die dergestalt 
veränderte Sache, falls sich nicht aus der vorgenommenen Veränderung auch auf 
eine NVillcnsänderung des Tcslators schlossen lässt. Acndcrtc aber der Erblas­
ser nicht bloss die Form des vermachten Gegenstandes, sondern verband er auch 
letztem mit andern Gegenständen, so dass eine gänzliche Umgestaltung der le- 
girten Sache erfolgte, so ist das Legat als erloschen anzusehen.

L. 44 § 2. L. 65 § 2 D. de legatis I. (XXX). L. 88 1). de legatis III. (XXXII). L. 6 § 2 D. de auro
leg. (XXXIV, 2).

2600. Vcräusserte der Testator die vermachte Sache und bewahrte den g 2399. 
Erlös bis an seinen Tod besonders auf, so tritt dieser in die Stelle des legirten 
Gegenstandes, falls nicht eine entgegengesetzte Willensmeinung des Testators 
nachweislich ist.

L. II § 12.13 1). de legatis III. (XXXII).
J

2610. Ist eine namentlich bezeichnetc Sache vermacht worden, welche §2392. 
sich bei des Testators Tode im Nachlasse nicht vorlindet, so kann der Legatar
das Vermächtniss nicht fordern, er könnte denn beweisen, dass die Sache durch 
Schuld des Erben abhanden gekommen.

L. 8 § 2. L. 32 § 5 D. de legatis II. (XXXI). L. 108 § 10 I). legatis I. (XXX). Livl. RR. Cap. 47.

2611. Ist die vermachte Hauptsache untergegangen, so fällt auch das 
Recht des Legatars auf die Accessionen weg. Sonst muss ihm von mehreren le­
girten Sachen auch das letzte übrig bleibende Stück verabfolgt werden.

8 17—20 1. de legatis (II, 20). L. 22 1). de legatis I. (XXX).
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8 2428.

§ 2429.

8 2430.

Vgl.82145.

261*2. Wird das untergegangene Object des Vermächtnisses (Art. 2611) 
wieder hergeslellt, so lebt das Recht des Vermach tnissnehmers wieder auf

L. 79 § 2. 3 D. de legatis HI. (XXXII).

261o. Ist die vermachte Sache einem Pfandrecht unterworfen und war 
dies dem Testator bekannt, — was im Zweifel der Legatar zu beweisen hat (a), 
— so muss der Onerirte das Pfandrecht ablösen, falls der Testator nicht das Ge- 
gentheil angeordnet. War das Pfandverhältniss dem Testator nicht bekannt, so 
liegt dem Legatar die Einlösung des Pfandes ob, falls nicht das Legat nahe ste­
henden Personen vermacht und daher eine gegründete Vermulhung dafür vorhan­
den ist, dass der Testator, w enn er dies Pfandverhälniss gekannt hätte, die Sa­
che frei von dieser Verbindlichkeit oder eine andere statt derselben vermacht 
haben würde (b).

(a) L. 211). de probation. (XXII, 3). — (b) L. 37 D. de legatis I. (XXX).

II. I an dem Vermächtniss individuell nicht bestimmter Sachen.

2614. Hat der Testator eine nur der Gattung nach, nicht individuell be­
stimmte bewegliche Sache vermacht, so hat ein solches Vermächtniss rechtliche 
Wirkung, dergleichen Sachen mögen sich im Nachlass vorfinden oder nicht.

L. 23 § 17 D. famil. ercisc. (X, 2). L. 13. L. 37 pr. D. de legatis I. (XXX).

2613. Ist der Gegenstand eines solchen Legates (Art 2614) eine unbeweg­
liche Sache, so muss, damit das Legat wirksam w erde, entweder der Testator 
soche Sachen in seinem Vermögen haben, oder es müssen Merkmale angegeben 
sein, welche irgend einen sichern Maassstab für die Wahl oder richterliche Ent­
scheidung enthalten.

L. 24 § 3. L. 71 pr. D. de legatis I. (XXX). L. 69 § 4 D. de iure dotium (XXIII, 3).

2616. Die Wirkung eines solchen, dem Gegenstände nach individuell nicht 
bestimmten Vermächtnisses ist, dass, wenn der Testator nicht etwa das Gegen- 
theil bestimmt hat, dem Legatar oder dessen Erben die Wahl zusteht.

L. 108 § 2 D. de legatis I. (XXX). L. 2 § 11). de optione legata (XXX, 5).

2617. Sind Sachen der Art im Nachlass vorhanden, so muss der Erbe diese 
zur Wahl stellen (a) und der Legatar hierauf seine Wahl beschränken (b).

(a) L. 4. L. 14 D. de optione legata (XXXIII, 3). — (b) L. 2 § 2 D. codcm.

261». In einem solchen Falle (Art. 2617) darf der Legatar im Zweifel 
nicht das beste Stuck wählen.

L. 37 pr. de legatis I. (XXX).

2610. Hat der Testator dem Legatar bei einem Vermächtniss der Art aus­
drücklich das Wahlrecht erlheilt, so darf der Legatar oder dessen Erbe das Beste
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wählen (a); nur darf die Wahl nicht durch einen Stellvertreter (b), auch muss sic 
binnen der vom Erblasser oder vom Richter gesetzten Zeit geschehen (c).

(a) L. 2 pr. n. de optione legata (XXXIII, 5). L. 9 § l D. dedolo (IV, 3). §23 I. de legatis 
(11, 20). - (b) L. TT. L. 123 pr. D. de regulis iuris (L, 17). — (c) L. 6. L. 8 pr. D. de optione 
legata (XXX11I, S).

2620. Hat der Testator die Wahl einem Dritten überlassen, dieser will 
aber oder kann nicht zur Wahl schreiten, oder unterlässt die Wahl im Laufe 
eines Jahres, so tritt der Legatar an dessen Stelle, ist aber dann im Zweifel nicht 
befugt, das Reste zu wählen.

L. 21 D. de optione leg. (XXXIII. G). L. ult. § 1 C. conununia de legatis (VI, 43).

2621. Ist die Wahl vom Testator dem Onerirten anheimgestellt, so darf 882434.35. 
dieser nicht das Schlechteste geben (a), und entscheidet er sich binnen der gehö­
rigen Zeit nicht, so geht das Wahlrecht auf den Legatar über, welcher dann aber
nicht das Reste wählen darf (b).

(a)L. 110 D. de legatis I. (XXX). L. G6 § 3 D. de legatis II. (XXXI). — (b) L. 3T D. eodem. L. 11 
S 1 I). de optione leg. (XXXIII, 5).

2622. Können sich Mehrere, denen die Wahl zusteht, über diese nicht 
vereinigen, so entscheidet das Loos.

§ 23 I. de legatis (II, 20). L. ult. C. comnmnia de legatis (VI, 43).

262.V • Sind dem Legatar von einer Gattung mehrere Stücke vermacht, ohne S 243i. 
dass deren Zahl bestimmt ist, so darf er nicht mehr als drei fordern.

L. 1 I). de optione leg. (XXXIII, 3).

2624. Nach der Wahl trägt der Legatar die Gefahr der gewählten Sache. 8 2433. 
Ging vor derselben das eine oder das andere Stück der Gattung ohne Schuld des 
Erben unter, so wählt der Legatar unter den übrigen, oder nimmt das letzte üb­
rig bleibende Stück.

L. 47 § 3 D. de legatis I. (XXX).

2623. Wird die gewählte Sache von einem Drillen in Anspruch genom­
men und demselben zuerkannt, so kann der Legatar aufs Neue wählen, wenn 
noch andere Sachen dieser Gattung sich im Nachlass vorlinden.

I.. 71 § 1 ü. de legatis I. (XXX). L. 20 §3 I). de legatis III. (XXXII). L. 58 I). de evictione 
(XXI, 2).

2626. Abgesehen von dem im Art. 2G25 angegebenen Falle darf die ein- § 2432. 
mal geschehene Wahl nicht wieder abgeändert werden.

L. 11. L. 20 I). de optione leg. (XXXIII, 3). L. 84 § 0 I). de legatis I. (XXX).

2627. Ist dem Legatar unter mehreren an sich genau bestimmten Objecten 82375. 
die Wahl eines derselben anheimgestclll (alternatives Vcrmächtuiss), so darf der 
Legatar unter denselben das beste wählen.

L. 34 § 14. L. 84 § 0. L. 109 § 1 D. de legatis I. (XXX), L. 19. L. 23 D. de legatis II. (XXXI).

262». Wenn der Testator an eine individuelle Sache gedacht, sich aber so 88 2105. ü.
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unbestimmt ausgedrückt hat, dass man nicht weiss, welche Sache eigentlich ge­
meint sei, so steht die W ahl nicht dem Legatar, sondern dem Onerirten zu "

L. 14 ln f. L. 39 § 6 D. de legatis I. (XXX).

III. 1 ron dem Vermächtnis eines Begriffsganzen.

2629.
sein.

Gegenstand eines Vermächtnisses kann auch ein BegritTsganzes

§ 18 u. 201. de legatis (II, 20).

2650. Bestellt das Yermäehtniss in einem im Verhältnis zum Ganzen be­
stimmten Theile (der Hälfte, einem Drittheil etc.) der Erbschaft, welchen der 
Legatar als solcher, nicht als Erbe, erhalten soll, so hat der Erbe die Wahl, ob 
er den Erbschaftstheil selbst oder den Werth desselben herausgeben will.

§ 3 I. de fideicomm. hered. (II, 23). L. 26 § 2. L. 27 D. de legatis I. (XXX).

2651. Ist eine dem Testator zugefallene fremde Erbschaft Gegenstand 
eines Vermächtnisses, so erhält der Legatar Alles, was davon beim Tode des 
Testators vorhanden ist.

I. 7G § 1 de legatis II. (XXXI). L. 29 § 2. L. 34 § 2 D. de legatis III. (XXXII). L. 14 C. de hered. 
instit. (VI, 24).

2652. Ist ein Waarenlagcr vermacht w orden, so ist darunter bloss der In­
begriff der bei des Testators Tode vorhandenen WTaaren zu verstehen, nicht aber 
auch die dabei befindliche Geldcasse und die für verkaufte WTaaren ausstehenden 
Schuldforderungen.

L. 91 § 2 D. de legatis III. (XXXII).

S2378. 2655. Wrenn «die Mobilien» des Erblassers Gegenstand des Legats sind,
so ist das im Nachlass vorräthige, zur Verzinsung bestimmte baare Geld nicht 
als darunter begriffen zu verstehen.

L. 79 § 1 D. de legatisIII. (XXXII).

2654. Wrcnn das im Nachlass vorräthige Gold und Silber vermacht wor­
den, so ist darunter im Zweifel alles verarbeitete und unverarbeitete Gold und 
Silber zu verstehen, mit Ausnahme der Münzen, und derjenigen Gold-und Silber­
sachen, welche bloss Zubehörungen anderer Sachen sind.

Tit. D. de aurc, argento etc. legatis. (XXXIV, 2). L. 78 § 4 I). de legatis III. (XXXII).

IV. Vermächtnisse von Quantitäten fungibler Sachen.

8 2398. 2653. Sind fungible Sachen, namentlich baares Geld, Getreide, Wein, Oel
und dergl. ohne Angabe einer bestimmten Quantität vermacht worden, so hat 
der Legatar Anspruch auf Alles, w as sich von diesen Sachen in dem Vermögen 
des Erblassers befindet.

L. 7 pr. lu f. D. de tritico, vino vel oleo legato (XXXIII, 6).
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2656, Ist im Testamente eine bestimmte Quantität fungibler Sachen als 
Vermächtniss festgesetzt, so muss der Onerirto das dergestalt Festgesetzte, es 
mag in des Testators Vermögen Vorhanden sein oder nicht. herbeischatTen (a); 
ausser wenn angeordnet ist, dass die vermachte Quantität aus einem bestimmten 
Grundstücke genommen werde, in welchem Falle derUonorirte nur auf das, was 
dort sich befindet, Anspruch machen darf (b)

(a) L 3 pr. D. eodem. — (b) L. 3 D. eodem.

2657. Wenn die Qualität des zu Leistenden nicht genau vom Testator an­
gegeben ist, so ist deren Bestimmung dem Willen des Oncrirten überlassen.

L. 4 D. eodem.

V. Von dem Vermächtnisse terminlicher Prästationen.

A. Legat terminlicher Leistungen im Allgemeinen.

2656. Wenn der Onerirto an bestimmten Terminen, jährlich, monatlich 
etc., bestimmte Quantitäten fungibler Sachen dem Legatar zu leisten hat, so ist 
ein solches Legat als Inbegriff mehrerer Vermächtnisse anzusehen, von denen 
das erste als unbedingtes gilt, die folgenden aber die Natur bedingter Legate 
haben, indem als deren Bedingung vorausgesetzt wird, dass der Legatar beim 
Eintritte des Termins am Leben sei.

L. 4. L. 111). de annuis legatis(XXXIII, 1). L. 10 I). quando dies legati cedat (XXXVI, 2).
Anmerkung, bestellt das Legat in einer bestimmten Summe, welche nur, zur Erleichte­

rung des Onerirten, in terminlichen Leistungen ausgezahlt werden soll, so ist cs immer als 
ein unbedingtes anzusehen.

L. 12 § 4. L. 20 D. quando dies leg. ced. (XXXVI, 2).

265!). Der Eintritt des Rechts auf ein solches Legal (Art. 2638) erfolgt 
nicht mit einem Male, sondern öfters, und zwar mit dem Beginne eines jeden 
Termins.

L. 3. L. 8. L. 22 D. de annuis leg. (XXXIV, 1). L. 12 D. quando dies legati cedat (XXXVI, 2).

2646. Für jeden einzelnen Termin läuft, wio für eben so viele verschie­
dene Forderungsrechte eine besondere Verjährung.

L. 7 § 6 C. de praescr. XXX vel XL annor. (VII, 39).

2641. Das Recht auf ein solches Vermächtniss (Art. 2638) erlischt, wenn 
der Testator nicht anders bestimmt, erst mit dem Tode des Legatars (a); für ju­
ristische Personen dauert es so lange, als diese selbst bestehen (b).

(a) L. 4 in f. L. 8 pr. I). de annuis leg. (XXXIII, 1). — (b) L. 0. L. 20 § 1 D. h. t. L. 40 § 9 C. de 
episc. et der. (I, 3).

B. Al im enten vermächtniss.

2642. Wenn Jemandem Alimente, ohne nähere Bestimmung, vermacht
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sind, so hat der Legatar auf Nahrung, Kleidung und Wohnung Anspruch zu ma­
chen, nicht aber auf Bestreitung der Unterriehls-und Bildungskoslen.

L. 6. L. 7 D. de alimentis legalis (XXXIV, 1).

2645. Ist die Quantität der Alimente im Testamente nicht bestimmt wor­
den, so ist vor Allem darauf zu sehen, was der Testator zu verabreichen pflegte; 
demnächst, was er andern Legataren der Art hinterlassen hat. Lässt sich daraus 
kein Maassstab entnehmen, so ist es dem richterlichen Ermessen überlassen, mit 
Rücksicht auf das Vermögen des Testators und die Lebensverhältnisse des Lega­
tars, den Betrag der Alimente festzustellen.

L. 22 pr. D. eodem.

2644. Die zum Besten Unmündiger vermachten Alimente müssen den Le­
gataren bis zur Zurücklegung des siebenzehnten Lebensjahres gereicht werden.

L. li § 1 D. eodem, vergl. mit dem N. U. v. 22 Dec. 1783 (16300).
Anmerkung. Leber Alimente Erlmnfahiger s. oben Art. *2537.

2645. Wenn der Testator das Grundstück, aus welchem die Alimente ge­
nommen werden sollen, bestimmt hat, so gilt dies nicht für eine Beschränkung 
der Alimente auf die Quantität, welche das Grundstück enthält oder erzeugt, son­
dern die Alimente müssen in vollem Betrage geleistet werden.

L. 12 D. eodem.

2646. Eine allgemein ausgedrückte Aufhebung früher angeordneter Ver­
mächtnisse ist im Zweifel nicht auf Alimentenlegate zu beziehen.

L. 18 § 3 U. eodem.

2647. Die im Art. 2638 enthaltenen Bestimmungen über Legate terminli­
cher Prästationen überhaupt gellen auch von Alimentenlegatcn.

L. 20 D. quando dies leg. ccd. (XXXVI, 2).

2648. Die Leistung vermachter Alimente hört mit dem Tode des zu Ali- 
mentirenden auch dann auf, wenn die zu den Alimenten bestimmte Summe noch 
nicht consumirt ist.

L. 20 in f. D. eodem.

C. Vermächtniss des Ertrages eines Grundstückes oder eines
ganzen Vermögens.

2640. Bei dem Vermächtniss des Ertrages eines Grundstückes oder eines 
ganzen Vermögens bleibt — wenn der Testator es nicht anders verordnet — der 
Onerirtc im Besitz und in der Verwaltung der Hauptsache, und ist nur verpflich­
tet, den Ertrag derselben nach einer Durchschnittsrechnung dem Ilonorirten zu 
verabfolgen, und deshalb gehörige Sicherheit zu leisten.

L. 22. L. 38 D. de et usufr. legatis (XXXIII, 2).
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VI. Von dem Vermächtniss dinglicher Rechte.

2650. Auch dingliche Rechte, wie persönliche und Realservituten, Real­
lasten, Pfand-und Näherrechte, können durch Vermächtnisse begründet werden.

Tit. D. de usu et usufructo etc. legatis (XXXIII, 2). Tit. D. de servitute legata (XXXIII, 3).
L. 26 pr. D. de pigner. act. (XIII, 7).

Anmerkung. Mehreres hierher Gehörige ist bereits in den Abschnitten über Dienstbar­
keiten, Reallasten, Pfandrecht und Näherrecht enthalten, lieber das Anwachsungsrecht beim. 
Vermächtniss eines Niessbrauchs s. unten Tit. IX. Hptst. 6 Abthl. 3.

2651. Ist Einem der Niessbrauch, einem Andern die Proprietät an dersel­
ben Sache vermacht, so ist — falls der Letztere nicht ausdrücklich auf die blosse 
Proprietät beschränkt worden — der Niessbrauch als beiden gemeinschaftlich, 
zur Hälfte jedem, zustehend anzusehen.

L. 19 D. de usu et usufr. leg. (XXXIII, 3).

2652. Ist das vermachte Niessbrauchs-oder Wohnungsrecht auf bestimmte 
Jahre oder andere Termine beschränkt, oder soll es ein Jahr ums andere ausge­
übt werden, so tritt, gleichwie bei dem Vermächtniss terminlicher Prästatiouen 
(Art. 2638 und 39), mit jedem Termine ein neues Vermächtniss ein.

L. 11. L. 13 D. de usu. et usufr. legato (XXXIII, 2). L. 1 § 3 D. de usufr. accresc. (VII, 2).

Das Recht an einer vermachten persönlichen Servitut tritt nicht, 
wie bei andern Legalen, schon beim Tode des Erblassers, sondern erst mit dem 
Zeitpunkt der Erbsehaftserwerbung ein.

L. 2. L. 3. L. 5 § 1 in f. D. quando dies legati ced. (XXXVI, 2). S. oben Art. 2557.

VII. Vermächtnisse auf Forderungsrechte.

A. Allgemeine Bestimmungen.

2654. Der Testator kann nicht nur in Betreff bereits bestehender Forde** 
rungsrechte Vermächtnisse anordnen, sondern auch mittelst Vermächtnisses neue 
Forderungsrechte begründen.

§ 21 I. de legatis (II, 20).

2655. Ein Vermächtniss, durch welches der Oncrirte beauftragt wird, mit 
dem Legatar ein gewisses Obligalionsvcrhällniss einzugehen, ist gültig, sofern 
der Ilonorirte ein Interesse dabei hat, wie z. B. wenn der Oncrirte verpflichtet 
wird, dem Legatar ein Darlehn gegen einen niedrigen Zins zu geben, ihm eine 
Sache zu einem billigen Preise zu verkaufen u. dgl.

L. 19 8 9. I.. (16. I.. 108 § 15 de legalis I. (XXX). L. 11 8 15 I). de legatis III. (XXXII).
Privatrecht, ui. 13

$ 24S7.
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B. Vermächtniss eines Forderungsrechts.

2656. Wenn der Testator ein ihm zustehendes Forderungsrecht auf Je­
manden durch Vermächtniss überträgt, so kann der Legatar nicht nur von dem 
Onerirten die förmliche Cession der Forderung verlangen (a), sondern er kann 
die ihm vermachte Forderung auch direct gegen den Schuldner geltend machen 
(b), zugleich mit den damit verknüpften Nebenforderungen (c).

(a) § 21 I. de legatis (II, 20). - (b) L. 18 C. de legatis (YI, 37). - (c) L. 34 pr. D. de legatis III.
(XXXII).

2657* Ist der Schuldner nicht zahlungsfähig, so braucht derOnerirle immer 
nur die Forderung abzulreten, nicht aber dep Werth derselben zu gewähren.

L. 44 § 6. L. 103 D. de legatis (XXX).

Vgl. S 2377. 2658. Auch eine Gcsammlheit von Forderungsrechten, namentlich der In­
begriff sämmtlicher Activforderungen des Testators, kann Gegenstand des Ver­
mächtnisses sein.

L. 64 D. de legatis III. (XXXII). L. 88 pr. D. de legatis I. (XXX).

2659. Ist der Gegenstand des vermachten Forderungsrechls eine nicht in­
dividuell bestimmte Sache, und halle der Testator die Wahl, so geht sein Wahl­
recht auf den Legatar über.

L.75§3D. de legatis I. (XXX).

8 2383. 2660. Wenn in einem solchen Falle (Art. 2659) die mehreren Sachen ver­
schiedenen Uonorirlcn vermacht sind, und zwar jedem eine andere, so sind alle 
diese Vermächtnisse wirksam, und zwar erhält der eine das Forderungsrecht, die 
andern den — von dem Onerirten (und wenn kein Onerirter vorhanden, aus dem 
Nachlass überhaupt) zu entrichtenden — Werth der jedem vermachten Sache.

L. 7G D. eodem.
1 \ X t ui ' •

2661. Wenn der Testator eine Forderung hallo, für welche ihm zwei 
Schuldner gemeinsam hafteten, und er zweien Legataren, jedem einen dieser 
Schuldner überweist, so erhält der eine der Legatare das Forderungsrecht, der 
andere den Betrag der Forderung von dem Onerirten oder überhaupt ausjdcm 
Nachlass.

L. 82 § 3 D. eodem.

2662. rialle der Testator ein Forderungsrecht auf eino nicht individuell 
bestimmte Sache, ohne zugleich das Wahlrecht zu haben, und vermacht eine von 
den Sachen namentlich, so hat der Legatar kein Forderungsrecht: er kann viel­
mehr nur von dem Onerirten verlangen, dass derselbe die Forderung gellend 
mache. Wenn dies geschieht, und der Schuldner, dem die Wahl zusieht, die 
vermachte Sache leistet, so erhält sie der Legatar; leistet dagegen der Schuldner 
die andere Sache, so ist das Vermächtniss ganz unwirksam.

L. 75 § 4 D. eodem.
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2665. 'Wenn der Teslator ein solches Forderungsrecht (Art. 2662) mehre­
ren Legataren in der Art vermacht, dass jeder eine der ihm eventuell zustehen­
den Sachen erhalten soll, so wird auch hier nur dasjenige Yermächtniss wirksam, 
dessen Gegenstand die von dem Schuldner wirklich geleistete Sache ist.

L. öü § 1 D. de legatis II. (XXXI).

2664. Hatte der Testator zur Zeit der Anordnung des Legates nichts zu 
fordern, so hat auch das Yermächtniss gar keine Gültigkeit.

L.75 § 1. 2. Ü. de legatis I. (XXX).

2665. Wenn der Testator die vermachte Forderum: noch bei seinen Leb-89 237®. 
Zeiten beigetrieben hatte, oder ist dieselbe auf andere Weise erloschen, so ist
auch das Legat dadurch unwirksam geworden (a). War jedoch das Vermacht- 
niss eigentlich auf eine bestimmte Summe gerichtet, und sollte nur zunächst das 
Geld von einem bestimmten Schuldner erhoben werden, so wird dadurch, dass 
der Testator bei seinem Leben dieses Geld erhoben, das Legat keineswegs un­
wirksam (b). Ueberhaupt ist hierbei die Absicht des Testators zu beachten (c) 
und im Zweifel das Legat nicht als erloschen anzusehen (d).

(a) 8 21 I. de legatis (II, 20). L. 75 § 2. L. 82 8 5 in f. I). de legatis I. (XXX). - (b) L. 90 pr. D. 
de legatis 1. (XXX). L. 21 pr. 8 1 1). de liberalione leg. (XXXIV, 3). — (c) L. 11 8 3 I). de lega­
tis III. (XXXII). L. 31 §3 Ü. de alimentis legatis (XXXIV, 4). - (d) L. Ci I). de legatis 111.
(XXX11).

2666. Eine mit dem vermachten Forderungsrecht vorgenommene Novation 
vernichtet das Legal nicht.

L. 7C 8 3 D. de legatis II. (XXXI). L. 6 I). de instructo vel inslruin. leg. (XXXIII, 7).

C. Liberalionsvermächlniss.

2667. Ein Liberalionsvermächlniss ist vorhanden, wenn einem Schuldner 
die Befreiung von seiner Schuldverbindlichkeit vermacht w ird.

L. 1 pr. L. 3 pr. I). de liberalione legata (XXXIV, 3).

266«. Man kann nicht bloss seinem eigenen Schuldner den Erlass seiner 
Verpflichtung vermachen, sondern auch dem Schuldner seines Erben oder jedes 
Dritten.

L. 8 pr. I). eodem.

2660. Beim Erlass der eigenen oder des Erben Forderung ist der Legatar 
befugt, vom Onerirten nicht nur die cigcno Befreiung, sondern auch die der ac- 
cessorisch Verpflichteten, namentlich der Burgen, zu verlangen.

8 13 1. de legatis (II, 20). L. 22 D. de über. leg. (XXXIV, 3).

267®. Wenn dem Schuldner eines dritten Gläubigers die Befreiung von 
seiner Schuld vermacht wird, so liegt darin zugleich ein Yermächtniss zu Gun­
sten dieses dritten Gläubigers, indem er dadurch für dieselbe Forderung noch 
einen zweiten Schuldner — den Onerirten — erhält, und die Forderung gegen 
diesen unmittelbar geltend machen kann.

L. 3 8 3—3. L. 4 D. de liberat. legata (XXXIV, 3).
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2671. Ein Liberationsvermächtniss kann auch stillschweigend an^eordnct 
werden, durch Yermächtniss des Schuldscheines.

L. 3 § 1 u. 2 D. eodem.

2672. Wird dem Schuldner die von ihm verpfändete Sache vermacht, so 
liegt darin nicht, dass ihm auch die Schuld erlassen sei, wenn letzteres nicht 
sonst aus der Disposition des Testators geschlossen werden kann.

L. 1 § 1 1). eodem.

2675. Ist die Schuld gar nicht vorhanden, so ist das Yermächtniss ungül­
tig, wenn auch der Betrag der schuldigen Summe angegeben sein sollte.

L. To § 2 D. de legatis I. (XXX).

D. Yermächtniss einer Schuld.

i 2388. 2674. Wenn der Testator das, was er selbst schuldig ist, vermacht, so be­
steht ein solches Yermächtniss für den Gläubiger nur, wenn demselben daraus 
irgend ein Yorlheil erwächst, sei es in Ansehung der Wirksamkeit des Forde­
rungsrechts oder der Zeit oder des Ortes der Zahlung.

Slil.de legatis 11,20). L. 28 pr. et § 1. L. 29 D. de legatis I. (XXX). L. 11. L. 13. L. 28 §8 et
13. L. 30 D. de über. leg. (XXXIV, 3).

2675. Auch wenn ein Interesse des Gläubigers nicht vorhanden ist, kann 
ein Legat der Art dritten Personen zu Statten kommen, namentlich dem Miter­
ben, wenn die Zahlung der Schuld dem andern Miterben auferlegt ist (a), oder 
dem Ilauptschuldner, wenn der Bürge ein solches Yermächtniss angeordnet 
hat (b).

fa) L. 7 § 3 D. de über. leg. (XXXIV, 3). - (b) L. 49 § C D. de leg. I. (XXX).

S 2389. 2676. Das Yermächtniss gilt selbst dann, wenn die Forderung gar nicht
existirt, wenn nur eine bestimmte Summe als Gegenstand des Legats angege­
ben ist.

L. 73 § 1 de leg. I. (XXX). L. 88 § 10 I). de leg. II. (XXXI). L. 23 in f. D. de über. leg.
(XXXIV, 3).

2677. Wenn der Schuldner die verpfändete Sache dem Gläubiger vermacht, 
oder — ohne seiner Schuld zu gedenken — dem Gläubiger so viel durch Ver- 
mächtniss zuwendet, als er ihm schuldig ist, so ist in Beidem nicht zugleich ein 
Yermächtniss der Schuld anzunchmcn; der Legatar behält daher in diesen Fällen 
sein Forderurigsrecht an seines Schuldners Erben, noch ausser dem Legat, falls 
nicht die entgegengesetzte Absicht des Testators anderweitig bewiesen werden 
kann.

L. 83 D. de legalis II. (XXXI). L. IC C. de legatis (VI, 37).

SIEBENTE ABTIIEILUNG.
Von der Verminderung der Vermächtnisse zu Gunsten des directen Erben nach

CuRLÄNDISCHEM RECHTE.

J! 2538 267«. Ist der Nachlass mit Vermächtnissen überlastet, so hat der directe
Erbe, er sei Testaments- oder Intcstatcrbc (a), die Bcfugniss, den Ilonorirtcn
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verhältnissmässig so viel abzuziehen, dass ihm, dem Erben, der vierte Thcil der 
Erbschaft oder seiner Erbquote (die sog. Falcidische Quart) frei bleibt (b).

(a) L. 18 pr. D. ad legem Falcidiam (XXXV, 2). — (b) Pr. I. ad legem Falcidiam (II, 22).

2679. Onerirte Legatare dürfen die Quart nur dann abzielien, wenn das 8 2564. 

ihnen hinterlassene Yermächtniss durch den Abzug der Quart von Seiten des Er­
ben vermindert worden ist.

L. 32 § 4. L. 47 § 1 D. tit. cit.

2660. Fällt einer der Erben weg und sein Theil kommt durch das Anwach­
sungsrecht an seinen Miterben, so genügt es, dass von dem Ganzen der vierte 
Theil frei bleibt, wenn die Legate allen Erben gemeinschaftlich auferlegl sind(a); 
hat dagegen der Erblasser die einzelnen Miterben namentlich belastet, so ist, 
wenn die überlastete Erbportion der nicht belasteten anwächst, der Abzug bloss 
von der erstem gestattet: im umgekehrten Falle aber sind beide Portionen für 
Eine zu rechnen, und wird dann die Quart von dem Ganzen abgezogen. Sind 
beide Portionen überlastet, so ist die Quart bei jeder einzelnen für sich zu be­
rechnen (b).

(a) L. 1 § 13 in f. D. ad leg. Falcid. (XXXV, 2). — (b) L. "8 I). eodem.

2661. Kommt der Erbtheil eines wegfallenden Miterben in Folge einer 
Substiluiion an den andern, so braucht nur von dem Ganzen die Quart frei zu 
bleiben, wie auch die Anordnung der Vermächtnisse gelautet haben mag.

L. 1 § 13. L. 87 § 4 D. eodem.

26R2. Bei Berechnung der Quart wird der Nachlass zu dem Wcrlhc ange­
schlagen, den er zur Zeit des Todes des Erblassers hatte; weder ein späterer Zu­
wachs, noch eine nachgehcnds erfolgte Verminderung der Erbschaft oder ihres 
AVerthes kommt dabei in Betracht.

§ 2 I. ad leg. Falcid. (II, 22). 1. 9. L. 30 pr. L. 42. L. 62 § 1. L. 63 pr. L. 73 pr. D . eodem 
(XXXV, 2).

Nachdem von dem dergestalt (Art. 2082) ermittelten Werlho dio 88 2558. Gl. 
Nachlassschulden (a), die Beerdigungskosten (b) und die auf die Regulirung der 25r,2< 
Erbschaflsmasse verwendeten Ausgaben (c), auch der Pflichttheil vorabgenommen 
(d), wird von dem nachbleibemlen Reinbestande die Quart abgezogen; die übri­
gen drei Vicrlhcile werden unter die Legatare, nach Verhältniss der ihnen ge­
machten Zuwendungen, vertheilt (e). Halte der Testator bestimmt, dass einzelne 
Legale, ohne Verminderung der Quart, vollständig ausgezahlt werden sollen, so 
wird der Abzug von den übrigen um so grösser (f).

(a) § 3 I. tit. cit. L 39 I). eod. - (b) 8 3 I cit. L. 1 § 19 I). eod. - (c) L. 72 D. eod. L. ult. 8 9 
C. de iure deliber. (VI, 30). - (d) L. 36 8 2 C. de inoff. testain. (UI, 28). Nov. 1. pr. 8 2. c. 16. 18 
X. de testam. (111, 26). — (e) 8 3 I. ad leg. Falcid. (II, 22). L. 73 8 5 1). eod. (XXXV, 2). - 
(f)L. 88 pr. 8 2 1). eod.

2664. Der Erbe muss sich in die Quart Alles anrechnen lassen, wras er als 
Erbe nicht auch als Legatar) erhält (a), desgleichen die Früchte, welche er von 
den vermachten Objecten bezogen (b), und die ungültigen Legate, selbst wenn er 
dieselben ausgezahlt haben sollte (c).

(a) L. 22 pr. L. 30 8 8. L. 71. L. 91 D. ad leg. Falcid. (XXX V, 2). — (b) L. 73 8 4. L. 88 8 3 I). 
h. t. — (c) L. 11 pr. L. 50 u. 51 D. eod.
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2685. Sind Alimente oder andere terminliche Prästationen oder Nutzungen 
Gegenstand des Vermächtnisses, so ist die Summe, von welcher die Quart abzu­
ziehen ist, nach der wahrscheinlichen Lebensdauer des Ilonorirten zu bestimmen 
(a). Sind dergleichen Leistungen juristischen Personen zu entrichten, so ist die 
Summe durch Capitalisirung der jährlichen Leistungen zu vier Procenl festzu­
setzen i n

(a) L. 68 pr. D. ad leg. Falcid. (XXXV, 4). — (b) L. 3 § 2 D. eodem.
Anmerkung. Für die Bestimmung der wahrscheinlichen Lebensdauer sind nachstehende 

Normen zur Richtschnur zu nehmen:
Wenn Jemand alt ist so ist anzunehmen, dass er

w ahrscheinlich noch lebt:
unter 20 Jahr . . ...................................30 Jahr.
zw ischen 20 bis 23 Jahr ............................... 28 „

77 25 „ 30 77 °5
77 30 ,, 35 77

00

77 33 ,, 40 77 ...............................20 „
77 40 „ 50 77 soviel alszu 00 fehlt, 

weniger 1 Jahr.
97 50 „ 55 77 ...............................9 „
7* 53 ,, 00 77 ...............................7 „
über 00 Jahr ...............................5 „

L. 68 pr. D. ad legem Falcid. (XXXY, 2)

8? 2558. 59. 26H6. Der Abzug der Quart fällt weg bei Legaten, welche
2562. 1. in dem Testament eines Militairs (a);

2. zu Gunsten milder Stiftungen angeordnet sind (b);
3. beim Vermächtniss von Urkunden, welche ein Immobil betreffen, wenn sie 

dem Eigenthümer des Immobils zugewandt w erden (c);
4. beim Vermächtniss einer Schuld ^d), desgleichen
5. des Pflichtheils an den Notherben (e);
6. in Betreff dessen, was dem Erben zur Erfüllung einer Bedingung oder zur 

Strafe zu leisten auferlegt ist (f);
7. w enn der Teslator den Abzug ausdrücklich verbietet (g), oder bestimmt, dass 

von den vermachten Gegenständen nichts veräussert werden solle (h);
8. wenn der Erbe, ohne durch factischen Irrthum dazu verleitet zu sein, das 

Legat vollständig entrichtet oder wegen der Erfüllung Caution geleistet hat (i);
10. wenn der Erbe die Erbschaft ohne Vorbehalt der Rechlswohlthat des In­

ventars angetreten hat (1);
11. wenn der Erbe sich zur Entrichtung des Vermächtnisses mittelst Erverb- 

trages verbindlich gemacht hat, und überhaupt
12. wenn das Legat in einem Erbvertrage angeordnet ist (m).
(a) L. 7 C. ad leg. Falcid. (VI, 50). L. 17. 92. 93. 96 D. eodem (XXXV, 2). - (b) L. 19 C. de episc.
et der. (I, 3j. Nov. CXXXI. c. 12. Auth. SinnliterC. ad leg. Falcid. (VI, 50). — (c) L. 15 C. ad leg.
Falcid. (VI, 50). — (d) L. 28 S 1 D. de leg. I. (XXX). L. 81 § 1. 2. D. ad leg. Falcid. (XXXV, 2). -
(e) L. 87 § 4 D. de legatis 11. (XXX). (f) L. 1 § 18. L. 41 D. ad leg. Falcid. (XXXV, 2). - (g) Nov-
I c. 2 § 2. Auth. Sed cum testator C. ad leg. Falcid. (VI, 50). — (h) Nov. CXIX c. 11. — (i) L. 59
D. ad leg. Falcid. (XXXV, 2). - (k) L. 19.46.71 D. eod. - (1. L. ult. § 4 u. 14 C. de iure deliber.
(VI, 30). Nov. I c. 2. — (m) S. uulen Tit. IV.
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